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Im Sinne einer einfacheren Lesbarkeit verzichten wir darauf, stets männliche und 

weibliche Schriftformen zu verwenden. Selbstverständlich sind immer gleichzeitig 

und chancengleich Frauen und Männer angesprochen. 

 

Der Endbericht sowie die Entwurfsvorlagen unterliegen dem Urheberrecht (§ 2 Ab-

satz 2 sowie § 31 Absatz 2 des Gesetzes zum Schutze der Urheberrechte). Soweit 

mit dem Auftraggeber nichts anderes vereinbart wurde, sind Vervielfältigungen, 

Weitergabe oder Veröffentlichung (auch auszugsweise) nur nach vorheriger Ge-

nehmigung und unter Angabe der Quelle erlaubt. 
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1 Anlass und Ziel des Einzelhandelskonzeptes 

Die Stadt Horstmar verfügt über ein Einzelhandelskonzept, das vom Büro Junker + Kruse im Jahr 

2008 erarbeitet und vom Rat der Stadt als städtebauliches Entwicklungskonzept beschlossen wur-

de. Ein Einzelhandelskonzept stellt eine unverzichtbare Grundlage für sachgerechte Planungen zur 

Steuerung des Einzelhandels sowie zur Beurteilung und Abwägung von (insbesondere großflächi-

gen) Einzelhandelsvorhaben dar. Zum einen erleichtert es der Stadt Horstmar frühzeitig mögliche 

Auswirkungen einzelner Planvorhaben bzw. Standortentscheidungen auf die Versorgungsstruktu-

ren im Stadtgebiet einschätzen zu können und dient der Stadtverwaltung und Politik der Stadt 

Horstmar als fundierte Bewertungsgrundlage und Orientierungshilfe für sachgerechte Grundsatz-

entscheidungen im Zusammenhang mit einzelhandelsspezifischen Stadtentwicklungsfragestellun-

gen. Zum anderen zeigt das Konzept (insbesondere baurechtliche) Handlungsnotwendigkeiten zur 

Schaffung von geeigneten städtebaulichen Rahmenbedingungen für die stadtentwicklungspoli-

tisch gewünschte Einzelhandelsentwicklung auf und stellt vor diesem Hintergrund eine bedeuten-

de Argumentations- und Begründungshilfe im Rahmen der bauleitplanerischen Umsetzung dieser 

Zielsetzungen dar.  

Eine bedeutsame Grundlage des Einzelhandelskonzeptes – sowohl für die Bewertung der Ist-

Situation, aber auch für die Herleitung der Schlussfolgerungen und Empfehlungen – ist das empi-

rische Grundgerüst des Konzeptes. Dieses ist mittlerweile rund zehn Jahre alt, da die flächen-

deckende Erhebung des Horstmarer Einzelhandelsbestandes im Frühjahr 2008 stattgefunden hat. 

Seitdem haben nicht nur Veränderungen in der Horstmarer Einzelhandelslandschaft stattgefun-

den, auch wird derzeit ein Einzelhandelsprojekt bzw. Ansiedlungsfrage im Stadtgebiet diskutiert.  

Doch nicht nur die Horstmarer Einzelhandelslandschaft erfährt Veränderungen, auch die rechtli-

chen Rahmenbedingungen auf Bundes- (Bau-GB-Novellen) wie auf Landesebene (LEP NRW Lan-

desentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen), der am 19. Dezember 2017 vom Landeskabinett be-

schlossen wurde, sowie die darauf reflektierende Rechtsprechung haben sich weiterentwickelt
1

.  

Aus diesen nachvollziehbaren Gründen hat die Stadt Horstmar das Planungsbüro Junker + Kruse, 

Stadtforschung Planung mit der aktuellen Einzelhandelsbestandserfassung sowie der Neuaufstel-

lung des Einzelhandelskonzeptes beauftragt. 

Diese Untersuchung soll – unter Berücksichtigung aktueller rechtlicher, demographischer und 

städtebaulicher Rahmenbedingungen als auch betriebswirtschaftlicher Anforderungen - einzel-

handelsspezifische Entwicklungserfordernisse und -grenzen sowie darauf aufbauende Strategien 

für die zukünftige Steuerung und Entwicklung des Einzelhandels im Stadtgebiet Horstmar im All-

gemeinen und insbesondere des zentralen Versorgungsbereiches und des Ergänzungsstandortes 

im Speziellen entwickeln. Dabei spielen vor allem die städtebaulichen Zielvorstellungen der Stadt, 

wie die Sicherung und Stärkungen der zentralen Versorgungsbereiche und die Sicherung und 

Weiterentwicklung einer funktionalen Grundversorgungsituation im Kernort und im Ortsteil Leer 

eine bedeutende Rolle.  

Vor allem soll das Konzept auch die Planungs- und Rechtssicherheit für zukünftige Entscheidun-

gen und Verfahren sowohl auf kommunaler als auch auf privater Seite weiterhin gewährleisten. 

                                                

1

  Zahlreiche Urteile (OVG und BVerwG) zum Themenkomplex der Einzelhandelssteuerung im Rahmen der Bauleitpla-

nung, u. a. Urteil des Oberverwaltungsgerichtes NRW vom 19.06.2008 (OVG NRW 7 A 1392/07), bestätigt durch 

das Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes vom 17.12.2009(BVerwG 4 C 2.08); Urteil des Oberverwaltungsgerich-

tes NRW vom 15.02.2015 (OVG NRW 10 D 32/11.NE) 



Einzelhandelskonzept für die Stadt Horstmar 

 8 

Die Stadt Horstmar erhält mit diesem Einzelhandelskonzept und dem „abschließenden“ Ratsbe-

schluss ein „neues“ städtebauliches Entwicklungskonzept i. S. d. § 1 (6) Nr. 11 BauGB, welches 

sie in die Lage versetzt, für den weitaus größten Teil der zukünftigen Anfragen Entscheidungen 

auf Basis des Einzelhandelskonzeptes herbeizuführen und diese auch im möglichen Bauleitplanver-

fahren zu begründen, ohne für den Einzelfall die städtebauliche Verträglichkeit belegt oder wider-

legt zu haben
2

. Dies wiederum „entlastet“ die Stadt von der häufig strittigen Auseinandersetzung 

mit einzelfallbezogenen Wirkungsanalysen, die sehr häufig zu anderen Ergebnissen kommen als 

das jeweilige Einzelhandelskonzept für den betrachteten Standort vorgibt. 

                                                

2

  Urteil des BVerwG vom 26. März 2009 – 4 C 2.07 
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2 Untersuchungsaufbau 

Das vorliegende Einzelhandelskonzept umfasst zunächst eine Aktualisierung der angebots- und 

nachfrageseitigen Datenbasis sowie die Neubewertung der daraus abgeleiteten Entwicklungsper-

spektiven für den Einzelhandelsstandort Horstmar. Darauf aufbauend sind die im Jahr 2008 for-

mulierten konzeptionellen Bausteine des Einzelhandelskonzeptes (Zielsetzung, Zentrenhierarchie, 

Definition und Abgrenzung zentraler Versorgungsbereich, Sortimentsliste sowie Empfehlungen 

zur Steuerung der Einzelhandelsentwicklung) kritisch geprüft und – soweit erforderlich – überar-

beitet bzw. angepasst worden. 

Dementsprechend umfasst die Erarbeitung bzw. Aktualisierung des Einzelhandelskonzeptes für die 

Stadt Horstmar drei wesentliche, aufeinander aufbauende Bausteine: 

 die Analyse des Status Quo, mit einer bilanzierenden Gegenüberstellung seit der letz-

ten Einzelhandelserhebung 

 die Betrachtung von Entwicklungsspielräumen sowie 

 das umsetzungsorientierte Konzept zur künftigen Steuerung des Einzelhandels in 

Horstmar. 

 

Die Analyse des Status Quo (vgl. Kapitel 3.1 und 3.2) beinhaltet die Darstellung und Bewertung 

der bestehenden Angebots- und Nachfragesituation unter besonderer Berücksichtigung räumli-

cher und städtebaulicher Aspekte. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der wohnungsnahen 

Grundversorgung der Horstmarer Bevölkerung im Kernort und im Ortsteil Leer, die insbesondere 

auch unter Berücksichtigung der demographischen Entwicklung nachhaltig gesichert werden soll. 

Im Rahmen der Betrachtungen zu den künftigen Perspektiven der Einzelhandelsentwicklung in 

Horstmar werden neben möglichen, gesamtstädtischen Entwicklungsstrategien absatzwirtschaftli-

che Entwicklungsspielräume, unter Berücksichtigung ökonomischer und insbesondere auch de-

mographischer Rahmenbedingungen, diskutiert (vgl. Kapitel 6). 

Das „tatsächliche“ Konzept (vgl. Kapitel 7) stellt als eigenständiger Baustein insbesondere Strate-

gien und Instrumente zur zukünftigen stadt- und regionalverträglichen Steuerung des Einzelhan-

dels in Horstmar dar. Es basiert auf den Ergebnissen der Analyse und der Perspektive der Einzel-

handelsentwicklung und beinhaltet die folgenden Steuerungsinstrumente: 

 die übergeordneten Ziele der Einzelhandelsentwicklung, 

 das Standortstrukturmodell, 

 die Abgrenzung des zentralen Versorgungsbereiches, 

 die Identifizierung und Sicherung der solitären Nahversorgungs- und Ergänzungsstan-

dorte, 

 die Horstmarer Sortimentsliste sowie 

 Ansiedlungsregeln (Grundsätze) zur zukünftigen Einzelhandelsentwicklung im Stadt-

gebiet. 
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Prozessbegleitung 

Die Erarbeitungs- und Umsetzungsprozesse zahlreicher Einzelhandelskonzepte haben gezeigt, 

dass die Akzeptanz eines Konzeptes nur dann gegeben ist, wenn es gelingt, sowohl die wesentli-

chen Akteure in den Erarbeitungsprozess mit einzubinden als auch allen Akteursgruppen (insbe-

sondere der Politik und Verwaltung) die Konsequenzen ihres Handelns aufzuzeigen. Dem ent-

sprechend wurde von Seiten des Gutachters ein besonderer Wert auf die Vermittlung von Zwi-

schen- und Endergebnissen gelegt, um diese im Rahmen von verschiedenen Gremien zu diskutie-

ren. In diesem Sinne wurde der Erarbeitungsprozess des Einzelhandelskonzeptes für die Stadt 

Horstmar durch einen projektbegleitenden Arbeitskreis begleitet: 

Dieser Arbeitskreis traf sich während des Bearbeitungszeitraumes zwei Mal:   

1. Arbeitskreis: 11. April 2018 

2. Arbeitskreis: 5. Juni 2018 

Zu den Teilnehmern des 1. Arbeitskreises in Horstmar gehörten Vertreter der Stadt und der Frak-

tionen sowie der Industrie- und Handelskammer NRW und des Gutachterbüros. Der zweite Ar-

beitskreis wurde um Vertreter der Bezirksregierung und des Handelsverbandes Nordrhein-

Westfalen erweitert. Als Gast war zudem eine Vertretung der Dirk Rossmann Immobiliengruppe 

GmbH zugegen. 

Folgenden Teilnehmern sei für ihr Mitwirken und ihre konstruktive Mitarbeit an dieser Stelle aus-

drücklich gedankt:  

Tabelle 1:  Teilnehmer der Arbeitskreise  

Teilnehmer Funktion 

Herr Robert Wenking  Bürgermeister der Stadt Horstmar 

Herr Ferdinand Keuchel Leiter des Fachbereiches3: Planen/Bauen/Wohnen der Stadt Horstmar 

Herr Winfried Mollenhauer CDU-Fraktionsvorsitzender 

Herr Michael Kaiser SPD-Fraktionsvorsitzender 

Frau Annette Sonneborn Grünen-Fraktionsvorsitzende 

Herr Ernst Gerks UWG-Fraktionsvorsitzender 

Herr Ludger Hummert CDU  

Herr Johannes Höing Industrie- und Handelskammer Nord Westfalen 

Frau Michela Gellenbeck Bezirksregierung Münster Dez. 35 - Städtebau 

Herr Buller-Langenhorst Handelsverband Nordrhein-Westfalen Westfalen-Münsterland e. V. 

Herr Stefan Kruse Büro Junker + Kruse 

Frau Christina Nitz Büro Junker + Kruse 

Frau Nele Knospe Dirk Rossmann Immobiliengruppe GmbH 

Quelle: eigene Zusammenstellung 
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Einbindung der Politik und der Bürgerschaft 

Das vom Gutachterbüro vorgelegte Einzelhandelskonzept soll zukünftig eine politische Entschei-

dungsgrundlage darstellen, deren Anwendung beziehungsweise Umsetzung nicht zuletzt auch 

von der Akzeptanz der politischen Entscheidungsträger in der Stadt Horstmar abhängt. Daher 

wurden neben dem Arbeitskreis u. a. am 13. Juni 2018 im Bau-, Planungs- und Umweltausschuss 

der Stadt Horstmar die einzelnen Bausteine des Konzeptes präsentiert und diese mit den politi-

schen Entscheidungsträgern diskutiert. Da die Vorstellung im öffentlichen Teil des Ausschusses 

stattfand, erhielten auch die Bürger der Stadt Horstmar an diesem Tag die Möglichkeit sich über 

die Ergebnisse des Einzelhandelskonzeptes zu informieren und zu beteiligen. Abschließend wurde 

das Konzept am 28. Juni 2018 im Rat der Stadt Horstmar vorgestellt und als „sonstiges städte-

bauliches Entwicklungskonzept“ im Sinne von § 1 (6) Nr. 11 BauGB beschlossen.  
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3 Methodische Vorgehensweise 

Die Aufstellung des Einzelhandelskonzeptes für die Stadt Horstmar stützt sich sowohl auf die Er-

gebnisse aktueller primärstatistischer Erhebungen als auch auf sekundärstatistische Quellen. 

 Die primärstatistischen Erhebungen bilden im Rahmen der Erarbeitung eine wichtige 

Datengrundlage und Berechnungsbasis, anhand derer eine sachgerechte und empi-

risch abgesicherte Beurteilung derzeit aktueller und zukünftig anstehender Einzelhan-

delsansiedlungen ermöglicht wird. In erster Linie zählt hierzu die Vollerhebung aller 

Einzelhandelsunternehmen (inkl. Leerstände) im gesamten Stadtgebiet. 

 Für die sekundärstatistischen Daten wurde auf spezifische Quellen (Pläne, Pro-

gramme, Veröffentlichungen) zurückgegriffen, die in erster Linie dem interregionalen 

und intertemporären Vergleich der für die Stadt Horstmar gewonnenen Daten dienen. 

Dazu zählen insbesondere auch verschiedene Kennziffern aus dem Bereich der Han-

delsforschung und hier vor allem die einzelhandelsrelevanten Kaufkraftkennziffern der 

IFH Retail Consultants, Köln. 

 Hinzu kommt eine auf einzelhandelsrelevante Belange ausgerichtete Erarbeitung und 

Beurteilung städtebaulicher und qualitativer Aspekte, die unter anderem die we-

sentlichen Kriterien zur Abgrenzung des zentralen Versorgungsbereiches im Sinne der 

§§ 2 (2), 9 (2a) und 34 (3) BauGB sowie § 11 (3) BauNVO darstellen und somit auch 

planungsrechtlich zwingend erforderlich sind. Diese städtebauliche Analyse stellt eine 

qualitative Ergänzung der quantitativen Bausteine dar, so dass sich in der Gesamt-

schau (Angebotsanalyse, Städtebau und Nachfrageanalyse) ein auf den Untersu-

chungsgegenstand ausgerichtetes, detailliertes Bild der Einkaufsituation in Horstmar 

abbildet, welches die Grundlage für die Erstellung der konzeptionellen Bausteine dar-

stellt. 

3.1 Angebotsanalyse 

Bestandserhebung 

Zur Analyse der Angebotssituation in Horstmar wurde im Februar 2018 eine flächendeckende 

Vollerhebung des Horstmarer Einzelhandelsbestandes durchgeführt. Die Vollerhebung basiert auf 

einer Begehung des gesamten Stadtgebietes bei gleichzeitiger Bestandsaufnahme und Kartierung 

der örtlichen Einzelhandelsbetriebe. Im Rahmen dieser Erhebung wurde die Verkaufsfläche der 

Einzelhandelsbetriebe differenziert nach Einzelsortimenten aufgenommen. Weiterhin wurde durch 

die Kartierung eine räumliche Verortung und Lagezuordnung vorgenommen. 

Im Rahmen dieser Erhebung wurden die jeweils angebotenen Sortimentsgruppen und dazugehö-

rigen Verkaufsflächen
3

 der einzelnen Anbieter unter Zuhilfenahme lasergestützter Flächenerfas-

                                                

3

  Zur Verkaufsfläche eines Einzelhandelsbetriebes zählt die Fläche, die dem Verkauf dient, einschließlich der Gänge 

und Treppen in den Verkaufsräumen, der Standflächen für Einrichtungsgegenstände, der Kassen- und Vorkassenzo-

nen, Schaufenster und sonstige Flächen, soweit sie dem Kunden zugänglich sind sowie Freiverkaufsflächen, soweit 

sie nicht nur vorübergehend genutzt werden. Dabei können aufgrund unterschiedlicher Definitionen des Begriffs 

Verkaufsfläche durchaus Differenzen zwischen den nach dieser Methodik ermittelten Verkaufsflächenzahlen und 

anderen Datenquellen entstehen (z. B. durch Nicht-Berücksichtigung von Kassenzonen und/oder gewichteten Au-

ßenflächen). Die Zugehörigkeit solcher Flächen zur Verkaufsfläche wurde jedoch durch ein Urteil des Bundesverwal-

tungsgerichts bestätigt (vgl. BVerwG 4 C 10.04 Beschluss vom 24. November 2005). 
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sungsgeräte – soweit zugelassen und möglich
4

 – erhoben und die räumliche Zuordnung der Ge-

schäfte überprüft.  

Eine solche primärstatistische Erhebung ist als wichtige Datenbasis und fundierte Grundlage zur 

Analyse und Bewertung der strukturellen Merkmale des Einzelhandelsangebots in Horstmar so-

wohl auf gesamtstädtischer als auch auf Ortsteilebene von Bedeutung. Vor allem mit Blick auf die 

jüngste Rechtsprechung zum Themenkomplex Einzelhandelssteuerung im Rahmen der Bauleitpla-

nung ist eine sehr dezidierte Bestandserfassung erforderlich. So müssen insbesondere auch rele-

vante Nebensortimente erfasst werden, die neben den klassischen Hauptsortimenten eine zen-

trenprägende Funktion einnehmen können. Um eine sortimentsgenaue Differenzierung der Ver-

kaufsflächen gewährleisten zu können, wurden daher alle geführten Sortimentsgruppen differen-

ziert erfasst (rund 50 Einzelsortimente) und die jeweils dazugehörigen Verkaufsflächen ermittelt. 

In der späteren Auswertung und Analyse wurden diese Sortimentsgruppen (insbesondere zur 

Übersichtlichkeit der Ergebnisse) den der nachfolgenden Tabelle zu entnehmenden 17 Waren-

gruppen zugeordnet. 

  

                                                

4

  Wenn eine Erhebung mittels lasergestützter Flächenerfassungsgeräte nicht erlaubt wurde, ist die Verkaufsfläche ab-

geschritten bzw. geschätzt worden. 
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Tabelle 2:  Warengruppenschlüssel zur Einzelhandelserhebung Horstmar 

Warengruppe Sortimentsgruppe Sortiment Erläuterung 

überwiegend kurzfristige Bedarfsstufe 

Nahrungs- und Genussmittel 

Nahrungs- und Genussmittel Nahrungs- und Genussmittel 

dazu zählen Feinkost, Fisch, 

Kaffee, Obst und Gemüse, 

Süßwaren, Tabakwaren, Tee, 

Wein, Sekt, Spirituosen 

Backwaren/Konditoreiwaren Backwaren/Konditoreiwaren  

Fleischwaren Fleisch- und Metzgereiwaren  

Getränke Getränke inkl. Wein, Sekt, Spirituosen 

Blumen (Indoor)/Zoo 

Blumen Schnittblumen 

inkl. Zimmergestecke, exkl. 

Topf- und Zimmerpflanzen 

Topfpflanzen/Blumentöpfe und Vasen 

(Indoor) 

Topf- und Zimmerpflanzen, 

Blumentöpfe und Vasen  

Topf- und Zimmerpflanzen so-

wie Blumentöpfe und Vasen 

für die Innennutzung 

Zoologische Artikel  

Zoologische Artikel,  

lebende Tiere 

zoologische Gebrauchsartikel, 

Reinigungs-, Pflege und Hygi-

enemittel, Heim- und Kleintie-

re, Tiere für Aquarien und Ter-

rarien 

Gesundheit und Körperpflege 

pharmazeutische Artikel pharmazeutische Artikel  

Drogeriewaren 

Drogeriewaren/Körperpflege-

artikel, 

Kosmetikartikel/Parfümerie-

waren 

inkl. Wasch-, Putz-, Pflege- 

und Reinigungsmittel 

Papier/Büroartikel/Schreib-

waren/Zeitungen/Zeitschriften/ 

Bücher 

Bücher Bücher inkl. Antiquariat 

Papier/Büroartikel/Schreibwaren 

Papier/Büroartikel/Schreib-

waren, Büromaschinen 

zu Büromaschinen zählen Ak-

tenvernichter, Beschriftungs-

systeme, Bindegeräte, Diktier-

geräte, Falzmaschinen, Kopier-

geräte, Schreibmaschinen, 

Tisch- und Taschenrechner 

Zeitungen/Zeitschriften Zeitungen/Zeitschriften  

überwiegend mittelfristige Bedarfsstufe 

Bekleidung 

Bekleidung Bekleidung 

dazu zählen Damen-, Herren- 

und Kinderoberbekleidung, Ba-

demoden, Berufsbekleidung, 

Hüte/Mützen, Miederwaren, 

Motorradbekleidung, Pelz- und 

Lederbekleidung, Socken/ 

Strümpfe, Wäsche 

Handarbeitswaren/Kurzwaren/Meterware/ 

Wolle 

Handarbeitswaren/Kurz-

waren/Meterware/Wolle  

dazu zählen Knöpfe, Nadeln, 

Reißverschlüsse, Schnallen, 

Zwirne, Stoffe, Leder etc. 

Schuhe/Lederwaren 

Schuhe Schuhe 

inkl. Schuhpflegemittel, exkl. 

Sportschuhe 

Lederwaren/Taschen/Koffer/Regenschirme 

Lederwaren/Taschen/Koffer/ 

Regenschirme 

 

Glas/Porzellan/Keramik/ 

Haushaltswaren  
Glas/Porzellan/Keramik/Haushaltswaren 

Glas/Porzellan/Keramik,  

Haushaltswaren  

Geschirr aus Porzellan, Stein-

gut, Steinzeug und Glas, Besen 

und Bürstenware, Besteck, Ei-

mer, Kehrblech, Küchenartikel, 

Küchen- und Haushaltsbehäl-

ter, Messbecher, Messer, Pfan-

nen, Scheren, Töpfe, Wäsche-

ständer und -körbe, Kerzen, 

Servietten u.a. 



Einzelhandelskonzept für die Stadt Horstmar 

15  

Warengruppe Sortimentsgruppe Sortiment Erläuterung 

Spielwaren/Hobbyartikel  

Hobbyartikel 

Künstlerartikel/Bastelzubehör, 

Sammlerbriefmarken und 

-münzen 

Bastel- und Malutensilien wie 

Acryl-, Aquarell-, Öl- und Was-

serfarben, Bastelmaterial, Kleb-

stoff, Pinsel, Malblöcke, Staffe-

leien etc. 

Musikinstrumente und Zubehör 

Musikinstrumente und Zube-

hör 

inkl. Instrumentenkoffer, No-

ten, Notenständer, Pflegemittel 

etc. 

Spielwaren Spielwaren 

inkl. Modellbau, Modelleisen-

bahnen und Zubehör 

Sport und Freizeit  

Angler-, Jagdartikel und Waffen 

Angler-, Jagdartikel und Waf-

fen 

 

Campingartikel Campingartikel 

dazu gehören Campingkocher, 

Campingmöbel, Isomatten, 

Schlafsäcke, Zelte 

Fahrräder und technisches Zubehör 

Fahrräder und technisches 

Zubehör 

inkl. Fahrradanhänger, Fahr-

radhelme, Fahrradkörbe, Fel-

gen, Kabel und sonstiges 

Kleinmaterial für Fahrräder, 

Lichtsysteme, Mantel, Sattel, 

Schlauch, Tachometer 

Sportartikel 

Sportartikel/-kleingeräte 

Reitsportartikel 

dazu zählen Bälle, Bandagen, 

Boxhandschuhe, Boxsäcke, 

Dartboards & Zubehör, Fah-

nen, Fanartikel, Flossen, Ge-

wichte, Gymnastikmatten, 

Hanteln, Hantelstangen, Hel-

me, Herzfrequenzmessgeräte, 

Inlineskates und Zubehör, Po-

kale/Sportpreise, Schläger, 

Schlitten, Schlittschuhe, 

Schwimmbrillen, Skateboards, 

Skier, Snowboards, Springseile, 

Stepper, Stöcke, Stutzen, Tau-

chermasken, Trikots, Trinkfla-

schen, Waveboards 

Sportbekleidung und Sportschuhe Sportbekleidung/Sportschuhe   

Sportgroßgeräte Sportgroßgeräte 

dazu zählen Billardtische, 

Crosstrainer, Ergometer, Fit-

nessstationen, Fußball-, Ho-

ckey- oder Handballtore, 

Großhanteln, Hantelbänke, 

Heimtrainer, Kickertische, 

Laufbänder, Trampolin, Turn-

matten, Schlauchboote, Boote 

und Zubehör (im Fach-

Einzelhandel mit Sportbooten, 

Yachten) 

überwiegend langfristige Bedarfsstufe 

Wohneinrichtung 

Bettwaren/Matratzen Bettwaren/Matratzen 

umfasst Schlafdecken, Ober- u. 

Unterbetten, Kopfkissen, 

Steppdecken, Bettfedern, Dau-

nen, Matratzenschoner 

Heimtextilien, Gardinen/Dekostoffe 

Heimtextilien, 

Gardinen/Dekostoffe 

dazu zählen Bettwäsche, Haus- 

und Tischwäsche (darunter 

Hand-, Bade-, Geschirr- u. Glä-

sertücher, Tischdecken und  

-tücher), Zubehör für Gardinen 

und Dekostoffe, Vorhänge, 

Stuhl- und Sesselauflagen, de-

korative Decken und Kissen 

Teppiche (Einzelware) Teppiche (Einzelware)  

Wohneinrichtung 

Kunstgewerbe/Bilder/Bilder-

rahmen,  

Wohndekorationsartikel  

kunstgewerbliche Arti-

kel/Erzeugnisse, Kerzenständer, 

Statuen, Wohnaccessoires, De-

korationsartikel, Ziergegen-

stände, Kunstblumen 
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Warengruppe Sortimentsgruppe Sortiment Erläuterung 

Möbel Möbel Möbel 

dazu zählen Antiquitäten, Bad-, 

Büro-, Küchen- und Wohnmö-

bel, Gartenmöbel (inkl. Polster-

auflagen), Lattenroste 

Elektro/Leuchten 

Elektrogroßgeräte Elektrogroßgeräte 

dazu zählt weiße Ware wie 

Kühl- und Gefrierschrank, 

Kühltruhe, Herd, Backofen, 

Waschmaschine, Trockner etc. 

Elektrokleingeräte Elektrokleingeräte 

dazu zählen elektrische Kü-

chen- und Haushaltsgeräte 

(Kaffeemaschine, Wasserko-

cher, Mikrowelle, Mixer, Toas-

ter, Föhn, Rasierapparat, 

Staubsauger etc.) 

Lampen/Leuchten/Leuchtmittel 

Lampen/Leuchten/Leucht-

mittel 

Wohnraumleuchten wie Wand, 

Decken-, Stand- und Tisch-

leuchten inkl. Zubehör 

Elektronik/Multimedia Elektronik und Multimedia 

Bild- und Tonträger, 

Computer und Zubehör,  

Fotoartikel,  

Telekommunikation und Zu-

behör, 

Unterhaltungselektronik und 

Zubehör 

Musik- und Film-CD´s/DVD´s, 

Computer, Notebooks, Dru-

cker, Scanner, Monitore, Tasta-

turen, Mouse, Speichermedien 

(CD/ DVD-Rohlinge, USB-

Sticks), Festplatten, Gehäuse, 

Grafik- und Soundkarten, 

Computerkabel und 

-adapter, Kühler & Lüfter, 

Laufwerke, Modems, Prozesso-

ren, Tintenpatronen, Toner, 

Software, Fotoapparate, Digi-

talkameras und Fotozubehör, 

Telefone, Handys, Smartpho-

nes, Faxgeräte und Zubehör, 

Fernseher, Radio, HiFi-Geräte, 

Satelliten-Schüssel, Receiver, 

DVD-Player etc. 

medizinische und orthopädische 

Artikel 
medizinische und orthopädische Artikel 

Hörgeräte,  

Optik/Augenoptik,  

Sanitätsartikel  

 

Uhren, Schmuck Uhren/Schmuck Uhren/Schmuck  

Bau- und Gartenmarktsortimente 

Bauelemente/Baustoffe Bauelemente/Baustoffe  

dazu zählen Baumaterialien 

und -elemente aus Metall, 

Glas, Stein, Styropor oder 

Kunststoff, Dämmstoffe, Holz 

(Schnittholz, Holzfaser-, Holz-

spanplatten, Bauelemente aus 

Holz), Fenster, Türen, Tore, 

Saunen, Baustoffe (u.a. Iso-

liermaterialien, Steinzeug, Glas, 

Sand, Zement, Bautenschutz, 

Folien), Flachglas, Zäu-

ne/Zaunsysteme 

baumarktspezifisches Sortiment 

Bodenbeläge, 

Eisenwaren und Beschläge,  

Elektroinstallationsmaterial,  

Farben/Lacke, 

Fliesen, 

Heizungs- und Klimageräte,  

Kamine/Kachelöfen, 

Rollläden/Markisen, 

Sanitärartikel, 

Tapeten, 

Installationsmaterial, 

Maschinen/Werkzeuge 

Kork-, Laminat-, Parkett- und 

PVC-Beläge sowie Teppichbe-

läge (Auslegware) inkl. Reini-

gungs- und Pflegemittel, 

Schrauben, Nägel, Metallbe-

schläge, Scharniere, Schlösser, 

Schlüssel, elektrotechnisches 

Zubehör, Batterien, Kabel, 

Schalter, Steckdosen, Sicherun-

gen, elektr. Bauteile, elektr. 

Mess-, Prüf-, Regel- und Steu-

erungsgeräte, Elektroinstallati-

onsschränke, Anstrichmittel, 

Polituren, Mattierungen, Tape-

tenablösemittel, Klebstoffe, 

Klebemörtel, Kitte, Holz- und 

Brandschutzmittel, Malerpinsel 

und -bürsten, Sonnenschutz, 
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Warengruppe Sortimentsgruppe Sortiment Erläuterung 

Armaturen, Bad- und WC-

Keramik wie Spülbecken, 

Dusch- und Badewannen, 

Duschabtrennungen, Kleister, 

Gas, Wasser, Heizung und Kli-

matechnik, Werkstatteinrich-

tungen, Regalsysteme und Lei-

tern, Handtransportgeräte, La-

ger- und Transportbehälter 

Gartenartikel und -geräte 

Gartenartikel und -geräte, 

Pflanzgefäße/Terrakotta 

(Outdoor) 

Blumenerde, Erden, Torf, 

Mulch, Bewässerungssysteme, 

Düngemittel, Garten- und Ge-

wächshäuser, Teichbauelemen-

te und -zubehör, Gartenwerk-

zeug wie z.B. Schaufeln, Har-

ken, Scheren, Gartenmaschinen 

wie z.B. Garten- und Wasser-

pumpen, Hochdruckreiniger, 

Laubsauger, Motorsäge, Ra-

senmäher und -trimmer, Verti-

kutierer, Grill und -zubehör, 

Pflanzenschutzmittel, Regen-

tonnen, Schläuche, Großspiel-

geräte für den Garten, Über-

töpfe, Pflanzschalen und  

-behälter etc. 

Pflanzen/Samen Pflanzen/Samen 

dazu zählen abgetropfte und 

preislich ausgezeichnete Beet- 

und Gartenpflanzen (Wasser-

pflanzen, Stauden, Wurzelstö-

cke, Gehölze, Sträucher, 

Schnittgrün, Blattwerk, Zweige, 

Weihnachtsbäume), Saatgut, 

Zwiebeln und Knollen von 

Pflanzen/ Blumen 

Kfz-, Caravan- und Motorradzubehör 

Kfz-, Caravan- und Motorrad-

zubehör 

inkl. Autokindersitze 

Sonstiges 

Erotikartikel Erotikartikel  

Kinderwagen Kinderwagen  

Quelle: eigene Zusammenstellung, in Anlehnung an die Warengruppendifferenzierung der einzelhandelsrelevanten 

Kaufkraftkennziffern der IFH Retail Consultants, Köln 2017 

Die in Anlehnung an die vorstehende Tabelle durchgeführte flächendeckende Vollerhebung des 

Horstmarer Einzelhandels im gesamten Stadtgebiet stellt eine wesentliche Grundlage zur Aktuali-

sierung der Analyse und Neubewertung der strukturellen Merkmale des Einzelhandelsangebotes 

sowie deren Veränderungen gegenüber der letzten Vollerhebung aus dem Jahr 2008 dar. 

Auf Basis der Verkaufsflächendaten sowie der im Rahmen der städtebaulichen Analyse durchge-

führten räumlichen Einordnung der Betriebe in verschiedene Lagekategorien können die absatz-

wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ermittelt werden, die in die zukünftigen Handlungserfor-

dernisse und planungsrelevanten Aussagen einfließen. Gleichzeitig ist diese detaillierte Vorge-

hensweise im Hinblick auf die im Rahmen dieses Konzeptes zu erarbeitende beziehungsweise zu 

überprüfende „Horstmarer Sortimentsliste“ zwingend geboten. 

Im Rahmen der Erhebung wurden die Einzelhandelsbetriebe den Lagekategorien zentrale Berei-

che, städtebaulich integrierte (Solitär-) Lagen, städtebaulich nicht integrierte Lagen zugeordnet, 

deren Merkmale in der nachstehenden Tabelle erläutert werden: 
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Tabelle 3:  Definition von Lagekategorien  

Zentraler (Versorgungs-) Bereich 

Zentrale Lagen zeichnen sich durch städtebauliche 

und funktionale Kriterien aus. Sie besitzen eine 

Versorgungsfunktion für ein über den unmittelba-

ren Nahbereich hinausgehendes Einzugsgebiet. 

Kennzeichnend ist in der Regel eine Multifunktio-

nalität, d. h. Mischung von unterschiedlichen Nut-

zungen wie Einzelhandel und Dienstleistungen, 

aber auch Gastronomie, Kultur und Freizeit sowie 

unterschiedlicher Betriebsformen und -größen. Der 

Zentrale Versorgungsbereich ist schützenswert im 

Sinne der §§ 1 (6) Nr. 4, 2 (2), 9 (2a) und 34 (3) 

BauGB und § 11 (3) BauNVO. 

Beispiel: Teilbereich Ortskern Horstmar 

 

Städtebaulich integrierte (Solitär-)Lage 

Eine Legaldefinition des Begriffs der „integrierten 

Lagen“ existiert nicht. Im Sinne des Horstmarer 

Einzelhandelskonzeptes werden hiermit Einzelhan-

delsbetriebe bezeichnet, die in das Siedlungsgefüge 

der Stadt integriert sind und weitestgehend von 

Wohnsiedlungsbereichen umgeben sind, in denen 

die Einzelhandelsdichte und -konzentration jedoch 

nicht ausreichen, um sie als Zentrum zu bezeich-

nen. Dabei werden auch teilintegrierte Standorte, 

die nicht vollständig von Wohnbebauung umgeben 

sind, in dieser Kategorie erfasst: Konkret wurden 

alle Standorte als integriert eingestuft, deren direk-

tes Umfeld in mehr als zwei Himmelsrichtungen 

von zusammenhängender Wohnbebauung geprägt 

ist, ohne dass städtebauliche Barrieren wie Auto-

bahnen oder Bahngleise den Standort von der 

Wohnbebauung separieren. 

Beispiel: Ortskern Leer 

 

Städtebaulich nicht integrierte Lage 

Die nicht integrierte Lage umfasst sämtliche Stand-

orte, die nicht oder nur in geringem Maße im Zu-

sammenhang mit Wohnbebauung stehen, z. B. 

Einzelhandelsbetriebe an Hauptausfallstraßen bzw. 

Bundesstraßen und rein autokundenorientierte 

Standorte (z. B. in Gewerbegebieten). 

Beispiel: Im Gewerbegebiet  

 

Quelle: © Land NRW/Vermessungs- und Katasteramt Kreis Steinfurt (2018) - Lizenz dl-de/by-2-0 (www.govdata.de/dl-de/by-2-0); 

eigene Zusammenstellung und Darstellung 
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Umsatzberechnung 

Bei der Ermittlung der aktuellen Umsatzdaten des Horstmarer Einzelhandels werden nicht nur die 

ermittelte Verkaufsfläche pro Warengruppe sowie bundesdurchschnittliche Umsatzkennwerte für 

einzelne Branchen angesetzt, sondern vielmehr findet die konkrete Situation vor Ort Berücksichti-

gung. Zu den Kriterien zählen insbesondere die unterschiedlichen Flächenproduktivitäten der Be-

triebsformen, die spezifischen Kennwerte einzelner Anbieter sowie die Berücksichtigung der de-

taillierten Angebotsstrukturen im Stadtgebiet Horstmar. Diese werden schließlich auf den Ver-

kaufsflächenbestand für die einzelnen Warengruppen hochgerechnet.  

Definition „Nahversorgung“ 

Der Zuordnung von Einzelhandelsbetrieben zu verschiedenen Lagekategorien kommt insbesonde-

re auch vor dem Hintergrund einer wohnort- beziehungsweise wohnungsnahen Grundversorgung 

eine hohe Bedeutung zu, die im Rahmen der Einzelhandelsstruktur und der kommunalen Daseins-

vorsorge einen besonderen Stellenwert einnimmt. 

Unter Nahversorgung beziehungsweise der wohnungsnahen Grundversorgung wird hier die Ver-

sorgung der Bürger mit Gütern und Dienstleistungen des kurzfristigen (täglichen) Bedarfs verstan-

den, die in räumlicher Nähe zum Konsumenten angeboten werden.  

Zu den Gütern des kurzfristigen Bedarfs werden zahlreiche Sortimente der Warengruppen Nah-

rungs- und Genussmittel, Gesundheits- und Körperpflege, Papier/Büroartikel/Schreibwaren/Zeit-

ungen/Zeitschriften/Bücher sowie Blumen (Indoor)/Zoo gezählt (vgl. Tabelle 2). Ergänzt werden 

diese Warengruppen häufig durch weitere eher kleinteilige Einzelhandels- und Dienstleistungsan-

gebote. In der Praxis und somit auch in diesem Einzelhandelskonzept wird als Indikator zur Ein-

schätzung der Nahversorgungssituation der Stadt Horstmar insbesondere die Warengruppe 

Nahrungs- und Genussmittel bzw. das Sortiment Lebensmittel herangezogen. 

Dabei kann es unterschiedlich ausgestattete Nahversorgungstandorte geben. Neben einer rein 

quantitativen Betrachtung sind vor allem räumliche und qualitative Aspekte (Erreichbarkeit und 

Betriebsformenmix) von Bedeutung, die ergänzend bei der Bewertung der Angebotssituation zu 

berücksichtigen sind. Geht es bei der qualitativen Betrachtung vor allem um die warengruppen-

spezifische Angebotsstruktur und -vielfalt, wird bei der räumlichen Betrachtung vor allem die 

(fußläufige) Erreichbarkeit von Lebensmittelbetrieben als Bewertungsmaßstab herangezogen. 

Die kleinste Einheit der Nahversorgungsstandorte bilden solitäre Einzelhandelsbetriebe, die eine 

fußläufig erreichbare, wohnstandortnahe Versorgung im Wohnquartier gewährleisten
5

 sollen.  

Davon zu unterscheiden ist der zentrale Versorgungsbereich, der eine über die reine fußläufige Er-

reichbarkeit hinausgehende Versorgungsfunktion mit Gütern und Dienstleistungen auf Ebene ein-

zelner Stadt-/Ortsteile oder -bereiche einnimmt. Insbesondere folgende Sortimente und Dienst-

leistungsangebote können als relevant für die wohnort- beziehungsweise wohnungsnahe Nahver-

sorgung eingestuft werden: 

                                                

5

  Unterschiedliche wissenschaftliche Untersuchungen haben diesbezüglich ein Entfernungsmaß zwischen 500 und 

1.000 m als akzeptierte fußläufige Distanz eruiert. Aufgrund der siedlungsräumlichen Struktur in Horstmar wird im 

Weiteren eine Distanz von ca. 800 m als kritische Zeit-Weg-Schwelle für Fußgängerdistanzen definiert. 
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Tabelle 4:  Angebotsbausteine einer wohnort- bzw. wohnungsnahen (Grund-) 

Versorgung 

„idealtypische“  

Ausstattung
6
: 

Nahrungs- und Genussmittel/Lebensmittel 

Brot und Backwaren 

Fleisch- und Wurstwaren 

Getränke 

Drogerie- und Körperpflegeartikel 

pharmazeutische Artikel 

Bank(automat) 

Arzt, Friseur, Lotto 

Mögliche 

Zusatzausstattung 

Spirituosen, Tabakwaren 

Zeitungen, Zeitschriften 

Bücher, Schreibwaren 

Blumen 

Café, Gaststätte 

Reinigung, Reisebüro 

Quelle: eigene Zusammenstellung 

3.2 Nachfrageanalyse 

Ein zweiter wichtiger Baustein der Grundlagenermittlung stellt die Darstellung und Bewertung der 

Nachfragesituation der Stadt Horstmar dar. Sie liefert ein umfassendes Bild über das einzelhan-

delsrelevante Kaufkraftvolumen der Horstmarer Bevölkerung sowie der Region. Und ermöglicht in 

der Gegenüberstellung zur Angebotssituation Rückschlüsse über den aktuellen Angebots- und 

Leistungsstand des örtlichen Einzelhandels. 

Sekundärstatistische Daten 

Die modellgestützte Schätzung der einzelhandelsrelevanten Kaufkraft innerhalb von Einzelhan-

delsgutachten und -analysen zählt zu den Arbeitsschritten, die methodisch nur unzureichend ab-

gesichert sind. Da sowohl in der amtlichen Statistik als auch in sonstigen statistischen Quellen kei-

ne Daten und Angaben über Einkommen und Kaufkraftpotenzial zur Verfügung stehen, muss der 

Wert der vorhandenen, einzelhandelsrelevanten Kaufkraft durch Regionalisierung entsprechender 

Daten des privaten Verbrauchs aus der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung induziert werden.  

Entsprechende Werte werden u. a. jährlich von der IFH Retail Consultants GmbH, Köln oder der 

Gesellschaft für Konsum-, Markt- und Absatzforschung (GfK) Nürnberg herausgegeben. In der 

vorliegenden Untersuchung wird auf Daten der IFH Retail Consultants GmbH, Köln zurückgegrif-

fen, die in Teilen modifiziert und an den der Erhebung zugrunde gelegten Branchenschlüssel (vgl. 

Tabelle 2) angepasst werden. 

Diese sogenannten einzelhandelsrelevanten Kaufkraftkennziffern, die jährlich aktualisiert werden, 

vermitteln das Kaufkraftpotenzial einer räumlichen Teileinheit (Kommune) im Verhältnis zu dem 

des gesamten Bundesgebietes. Liegt der errechnete Wert unter dem Wert 100 (Bundesdurch-

schnitt), so ist die Region durch ein um den entsprechenden Prozentsatz niedrigeres Kaufkraftni-

                                                

6

  Diese „idealtypische Ausstattung“ ist nicht im Sinne einer Mindestausstattung zu verstehen (vgl. OVG NRW, Urteil 

vom 15. Februar 2012 – 10 D 32/11.NE). In Abhängigkeit von der Siedlungsstruktur sowie der räumlichen Vertei-

lung insbesondere des nahversorgungsrelevanten Angebotes im Stadtgebiet, können auch Bereiche mit einem nicht 

der „idealtypischen Ausstattung“ entsprechenden Angebot als Nahversorgungszentren ausgewiesen werden. 
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veau im Vergleich zum Bundesdurchschnitt gekennzeichnet. Liegt der lokalspezifische Wert über 

dem Indexwert 100, liegt entsprechend ein vergleichsweise höheres Kaufkraftniveau vor. 

3.3 Städtebauliche Analyse 

Die städtebauliche Analyse zielt darauf ab, Stärken und Schwächen der Versorgungsstandorte im 

Stadtgebiet Horstmar im Kontext der Siedlungsstruktur zu erfassen. Dabei liegt ein Schwerpunkt 

der Betrachtungen auf den sogenannten zentralen Bereichen. Auch im Einzelhandelskonzept von 

2008 wurde ein bipolarer zentraler Versorgungsbereich abgegrenzt, der sich aus der Innenstadt 

und dem Ergänzungsbereich Nahversorgung zusammensetzt. Diese Abgrenzung wird anhand ei-

ner transparenten und einheitlichen Bewertungsmatrix überprüft und falls notwendig angepasst.  

Durch die Lage im Zentrum einer Stadt beziehungsweise eines Orts- bzw. Stadtteils sind für die 

Prosperität eines zentralen Bereiches neben dem Einzelhandelsprofil insbesondere auch städtebau-

liche Belange wie beispielsweise die räumliche Organisationsstruktur verantwortlich. Für eine tie-

fergreifende Analyse von Geschäftszentren sind daher insbesondere die Verknüpfung und die 

wechselseitigen Beeinflussungen der Themenbereiche Einzelhandel, Organisation und Städtebau 

von Belang. Nur dadurch ist auch gewährleistet, dass im abschließenden Schritt, bei der Erstellung 

des Einzelhandelskonzeptes, die richtigen Maßnahmen für eine nachhaltige Aufwertung und 

Qualifizierung der Zentren genannt werden. 

Die Kriterien der städtebaulichen Analyse lauten wie folgt: 

 Einzelhandelsdichte
7

 

 Lage der Einzelhandelsmagneten 

 Verteilung der Geschäfte 

 Ausdehnung und Kontinuität der Einzelhandelslagen 

 Qualität und Erhaltungszustand der Architektur 

 Qualität und Erhaltungszustand des öffentlichen Raumes 

 Nutzungsmischung mit Dienstleistungs- und Gastronomiebetrieben sowie kulturellen 

bzw. touristischen Einrichtungen 

 Einkaufsatmosphäre 

 Verkehrliche Erreichbarkeit und ruhender Verkehr 

 

Die städtebauliche Analyse ist ein wichtiger integraler Bestandteil der Erarbeitung des Einzelhan-

delskonzeptes für die Stadt Horstmar. Hierdurch können nicht nur Veränderungen seit der letzten 

Analyse aus dem Jahr 2008 bewertet werden, sie liefert auch die Grundlage zur Ableitung städte-

baulicher Handlungsempfehlungen für die Einzelhandelsstandorte der Stadt. Gleichzeitig stellt sie 

aber auch einen unbedingt notwendigen Arbeitsschritt zur räumlichen Abgrenzung des zentralen 

Versorgungsbereiches im Sinne der §§ 1 (6) Nr. 4, 2 (2), 9 (2a) und 34 (3) BauGB und des 

                                                

7

  Anteil der Einzelhandelsbetriebe im Vergleich zu anderen Nutzungsarten wie Gastronomie, Dienstleistungs- und 

Wohnnutzungen im Erdgeschoss. Hauptlagen weisen in der Regel einen durchgehenden Einzelhandelsbesatz von 

ca. 90 bis 100 % auf. Bei geringeren Einzelhandelsdichten von 0 bis 25 % oder auch bei 25 bis 50 % ist demnach 

eine Dominanz anderer Nutzungen vorhanden. 
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§ 11 (3) BauNVO dar. In diesem Zusammenhang ist deutlich darauf hinzuweisen, dass die Fixie-

rung der räumlichen Ausdehnung eines zentralen Versorgungsbereiches vor dem Hintergrund ak-

tueller Rechtsprechung
8

 keine planerische „Abgrenzungsübung“ sondern ein notwendiger Schritt 

ist, um eine belastbare Grundlage für spätere Entscheidungen im Rahmen kommunaler Recht-

sprechung zu bieten. 

                                                

8

  vgl. dazu u. a. Urteile des BVerwG vom 11.10.2007 (AZ 4 C 7.07) sowie des OVG NRW vom 25.10.2007 (AZ 7A 

1059/06) 
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4 Nachfrageseitige Rahmenbedingungen 

Im Folgenden werden zunächst die allgemeinen standortrelevanten Rahmenbedingungen darge-

stellt, die zur Einordnung der Stadt Horstmar hinsichtlich ihrer einzelhandelsrelevanten und städ-

tebaulichen Situation dienen. Diese Rahmenbedingungen wirken sich sowohl direkt als auch indi-

rekt auf die Positionierung, die kundenseitige Inanspruchnahme und somit auch auf die Prosperi-

tät des Einzelhandelsstandortes aus (vgl. Kapitel 4.1). Anschließend werden die nachfrageseitigen 

Rahmenbedingungen, und hier insbesondere das Einzugsgebiet des Horstmarer Einzelhandels so-

wie die im Einzugsgebiet vorhandene einzelhandelsrelevante Kaufkraft (vgl. Kapitel 4.3), definiert 

bzw. ermittelt.  

Insgesamt stellen die in diesem Untersuchungsschritt gewonnenen Erkenntnisse einen wichtigen 

Baustein zur Ermittlung möglicher quantitativer Entwicklungsspielräume in der Stadt dar. 

4.1 Standortrelevante Rahmenbedingungen 

Zur grundsätzlichen Einordnung der Einzelhandelssituation in der Stadt Horstmar erfolgt nachste-

hend eine Übersicht der Rahmenbedingungen in Bezug auf die Rolle der Stadt in der Region, ihre 

verkehrliche Anbindung an bzw. in das nähere Umland, die landesplanerische Versorgungsfunkti-

on, die Siedlungsstruktur sowie die gesamtstädtische Einwohnerverteilung.  

Rolle in der Region und verkehrliche Anbindung 

Zur Stadt Horstmar gehört seit dem Jahr 1969 auch die bis dahin selbstständige Ortschaft Leer. 

Darüber hinaus zählen auch die Bauernschaften Alst, Haltern, Niedern, Ostendorf und Schagern 

zum Stadtgebiet. Die dem Kreis Steinfurt angehörige Stadt zählt mit rund 6.700 Einwohnern
9

 mit 

zu den kleineren Städten im Kreis. Die direkten Nachbarkommunen sind die Grundzentren Laer, 

Rosendahl, Metelen, Schöppingen und das Mittelzentrum Steinfurt.  

Die ÖPNV Anbindung (öffentlicher Personennahverkehr) erfolgt über die Buslinien S70 (Münster 

- Winterswijk, NL) und R81 (Steinfurt - Coesfeld). Beide verkehren tagsüber im Stundentakt, zu 

Berufsverkehrszeiten häufiger. Die ehemalige Bahnlinie ist in den vergangenen Jahren zu einer re-

gionalen Fahrradroute umgewandelt worden, die die Städte Rheine und Coesfeld verbindet.  

Mit dem Individualverkehr erreicht man Horstmar über die südlich verlaufende L 579, die die 

Städte Schöppingen und Altenberge verbindet und zudem die zentrale Anbindung an die B 54 

bzw. Autobahn A 1 Richtung Münster darstellt. In Ergänzung dazu verbindet die Landstraße  

L 580 die Stadt Horstmar mit der Nachbarkommune Steinfurt.  

Gemäß der landesplanerischen Einordnung ist der Stadt Horstmar die Funktion eines Grundzent-

rums zugewiesen. Somit obliegt der Stadt neben verwaltungstechnischen und sozialen Aspekten 

vor allem der Versorgungsauftrag in der Bereitstellung von Einrichtungen und Angeboten, die ei-

ne Grundversorgung der Bevölkerung mit Gütern und Dienstleistungen im gesamten Stadtgebiet 

ermöglichen sollen. Alle darüber hinausgehenden Funktionen werden insbesondere in dem in 

unmittelbarer Umgebung liegenden Mittelzentrum Steinfurt sowie dem Oberzentrum Münster 

abgedeckt.  

  

                                                

9

  Quelle: Stadt Horstmar, Stand: 2018 
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Karte 1:  Lage im Raum 

 

Quelle: © Land NRW/Vermessungs- und Katasteramt Kreis Steinfurt (2018) - Lizenz dl-de/by-2-0 

(www.govdata.de/dl-de/by-2-0); eigene und Darstellung 

Bevölkerungsverteilung und Siedlungsstruktur 

Derzeit leben rund 6.700 Einwohner
10

 in der Stadt Horstmar, die sich auf einer Fläche von rund 

52 km² erstreckt. Die Siedlungsschwerpunkte definieren sich über den Kernort Horstmar und den 

Ortsteil Leer. Im Kernort wohnen ca. 4.400 Einwohner und in Leer ca. 2.300 Einwohner.  

Der Kernort Horstmar zeichnet sich durch eine kompakte Siedlungsstruktur aus und verfügt über 

einen zentral gelegenen historisch gewachsenen Ortskern mit wenigen Einzelhandels- und Dienst-

leistungsangeboten, die von Wohngebieten durchmischt bzw. umgeben sind. Im südlichen Sied-

lungsbereich, in unmittelbarer Nähe zum Ortskern, befindet sich das Gewerbegebiet mit vorwie-

gend kleinteiligen gewerblichen Strukturen und einem Lebensmitteldiscounter und einigen weni-

gen Einzelhandelsbetrieben. Östlich des Ortskerns ist der Ergänzungsstandort mit Nahversor-

gungsangeboten gelegen.  

Die Stadt Horstmar wurde auf einem quadratischen Stadtgrundriss angelegt, der sich von den et-

wa gleich alten anderen Städten des Münsterlandes eindeutig unterscheidet. Als Befestigung 

wurde ein Wall-Graben-System mit acht eingelagerten befestigten Höfen gewählt. Nur an der 

Südwestecke der Stadt sind heute noch beträchtliche Teile vom ehemaligen Binnenwall und 

Stadtgraben erhalten geblieben und inzwischen als Bodendenkmal unter Schutz gestellt worden. 

Die Straßendurchgänge durch das Wall-Graben-System wurden von Stadttoren gesichert. Jenes 

der Verbindungsstraße von Stadt und Burg ist bis heute erhalten. Es ist direkt an einen Burg-

mannshof angebaut, den Sendenhof und wird heute als Schloßtor bezeichnet.  

Der Ortsteil Leer befindet sich in deutlich abgesetzter Lage (im nördlichen Stadtgebiet) und weist 

ebenfalls eine kompakte Siedlungsstruktur auf, die jedoch eher einen dörflichen Charakter hat.  

                                                

10

  Quelle: Stadt Horstmar, Stand: 2018 
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Karte 2:  Siedlungsstruktur des Horstmarer Stadtgebietes 

 

Quelle: © Land NRW/Vermessungs- und Katasteramt Kreis Steinfurt (2018) - Lizenz dl-de/by-2-0 

(www.govdata.de/dl-de/by-2-0); eigene Darstellung 

4.2 Einzugsgebiet des Horstmarer Einzelhandels 

Vor dem Hintergrund der immer weiter steigenden Mobilität für die Versorgung mit insbesondere 

mittel- und langfristigen Bedarfsgütern vollziehen sich räumliche Austauschbeziehungen zwischen 

Einzelhandelsstandorten in der Stadt und den Wohnorten der Nachfrager. Im Zuge zunehmender 

Mobilitätsanforderungen werden erhöhte Zeit- und Entfernungswiderstände sowohl für das Ein-

kaufen als auch für die Funktionen Arbeit, Dienstleistungsinanspruchnahme und Freizeitgestal-

tung in Kauf genommen. Daneben führen auch Einzelhandelsagglomerationen, deren kollektives 

Einzugsgebiet über das der einzelnen, jeweils dort angesiedelten Betriebe bzw. Betriebsformen 

hinausgeht, zur Vergrößerung des Einzugsgebietes einer Kommune als Einzelhandelsstandort. An-

dererseits ist aber auch zu berücksichtigen, dass ab spezifischen Raum-Zeit-Distanzen (Entfernung 

zum Kernort bzw. zum Einkaufsstandort) die Bereitschaft der Kunden abnimmt, diese aufzusu-

chen, weil wiederum andere Zentren bzw. Standorte geringere Raum-Zeit-Distanzen aufweisen. 

Aus diesem räumlichen Spannungsgeflecht resultiert schließlich ein Einzugsgebiet. 



Einzelhandelskonzept für die Stadt Horstmar 

 26 

Die Abgrenzung des Einzugsgebietes dient zum einen als Indikator zur Bewertung der derzeitigen 

Ausstrahlungskraft des Horstmarer Einzelhandels, zum anderen als Grundlage zur Ermittlung des 

externen Nachfragepotenzials. Unter Berücksichtigung der siedlungsräumlichen, verkehrlichen 

und wettbewerblichen Rahmenbedingungen lässt sich folgendes Einzugsgebiet herleiten: 

Karte 3: Einzugsgebiet des Horstmarer Einzelhandels  

 

Quelle: Eigene Darstellung; © Land NRW/Vermessungs- und Katasteramt Kreis Steinfurt (2018) - Lizenz dl-de/by-2-0 

(www.govdata.de/dl-de/by-2-0);  

Kerneinzugsgebiet 

Das Kerneinzugsgebiet nimmt die Stadt selbst ein. Hier leben rund 6.700 Einwohner mit einem 

einzelhandelsrelevanten Kaufkraftpotenzial von rd. 35,7 Mio. Euro.  

Näheres Einzugsgebiet 

Zum näheren Einzugsgebiet zählen die in unmittelbarer Nähe zum Kerneinzugsgebiet gelegenen 

Nachbarkommunen. Dies sind vorrangig die Kommunen Laer, Rosendahl, Metelen, Schöppingen. 

In diesem Gebiet leben aktuell rund 37.600 Einwohner mit einem einzelhandelsrelevanten Kauf-

kraftpotenzial von ca. 208,4 Mio. Euro. 

Erweitertes Einzugsgebiet und Streueinzugsgebiet 

Das erweiterte Einzugsgebiet bezieht sich vorrangig auf das Mittelzentrum Steinfurt mit rund 

30.000 Einwohnern, die insgesamt über eine Kaufkraft von 195,1 Mio. Euro verfügen. An dieser 

Stelle muss jedoch erwähnt werden, dass davon auszugehen ist, dass ein eher unwesentlicher An-

http://www.govdata.de/dl-de/by-2-0
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teil des einzelhandelsrelevanten Umsatzes im Horstmarer Einzelhandel auf die Kaufkraft aus dem 

erweiterten Einzugsgebietes entfällt.  

Vergleichbares gilt für die sogenannten Streuumsätze des Einzelhandels oder auch „Zufallskäufe“ 

von Personen von außerhalb des eigentlichen Einzugsgebietes. 

Einzelhandelsrelevantes Kaufkraftpotenzial in der Stadt Horstmar 

Das einzelhandelsrelevante Kaufkraftpotenzial in der Stadt Horstmar stellt sich für das Jahr 2018 

wie folgt dar: 

Tabelle 5:  Einzelhandelsrelevantes Kaufkraftpotenzial in Horstmar 

Warengruppe 

einzelhandelsrelevantes Kaufkraftpoten-

zial der Horstmarer Wohnbevölkerung 

pro Kopf  

(in Euro/Jahr) 

Gesamt 

(in Mio. Euro) 

Nahrungs- und Genussmittel     2.254  14,5  

Blumen (Indoor)/Zoo  110   0,7  

Gesundheit und Körperpflege*  361   2,3  

Papier, Bürobedarf, Schreibwaren/Zeitungen/Zeitschriften/ Bücher  170   1,1  

überwiegend kurzfristiger Bedarf  2.895  18,7  

Bekleidung  511   3,3  

Schuhe / Lederwaren  138   0,9  

Glas, Porzellan, Keramik / Haushaltswaren  67   0,4  

Spielwaren / Hobbyartikel  128   0,8  

Sport und Freizeit  103   0,7  

überwiegend mittelfristiger Bedarf  947   6,1  

Wohneinrichtung  120   0,8  

Möbel  292   1,9  

Elektro / Leuchten  164   1,1  

Elektronik / Multimedia  388   2,5  

medizinische und orthopädische Artikel  75   0,5  

Uhren / Schmuck   72   0,5  

Baumarktsortimente  478 3,1  

Gartenmarktsortimente 83 0,5 

überwiegend langfristiger Bedarf 1.672  10,8  

Kaufkraftpotenzial gesamt (inkl. „Sonstiges“)  5.545   35,7  

Quelle: IFH Retail Consultants Köln – Einzelhandelsrelevante Kaufkraftpotenziale 2017; * inkl. freiverkäuflichen Apo-

thekenwaren; Abweichungen durch Rundungen möglich 

Diesem monetären Kaufkraftpotenzial von rd. 36 Mio. Euro liegt – unter Berücksichtigung der 

Einwohnerzahlen – das örtliche Kaufkraftniveau in der Stadt Horstmar zugrunde. Die sogenannte 

einzelhandelsrelevante Kaufkraftkennziffer beschreibt das Verhältnis der örtlich vorhandenen ein-

zelhandelsrelevanten Kaufkraft pro Einwohner zur einzelhandelsrelevanten einwohnerbezogenen 

Kaufkraft in der gesamten Bundesrepublik. Dabei gibt sie die Abweichung der einzelhandelsrele-

vanten Pro-Kopf-Kaufkraft in Horstmar vom Bundesdurchschnitt (D=100) an. Derzeit ergibt sich 

in der Stadt Horstmar eine einzelhandelsrelevante Kennziffer von 95,47 das heißt, dass die 
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Horstmarer Bevölkerung über ein unter dem Bundesdurchschnitt liegendes Kaufkraftniveau ver-

fügt.  

Karte 4:  Einzelhandelsrelevante Kaufkraftkennziffern in der Region 

 

Quelle: eigene Darstellung: IFH Retail Consultants Köln, 2017 

In Abhängigkeit von der landesplanerischen Funktion, Einwohnerzahl und der einzelhandelsrele-

vanten Kaufkraftkennziffer ergeben sich unterschiedliche, einzelhandelsrelevante Kaufkraftpoten-

ziale für die einzelnen Kommunen. Mit einer einzelhandelsrelevanten Kaufkraftkennziffer
11

 von 

95,47 bewegt sich Horstmar im Durchschnitt der östlich gelegenen Nachbarkommunen. In den 

westlich angrenzend Kommunen liegt die Kaufkraftkennziffer unter dem Wert der Stadt Horst-

mar. 

Die Stadt Münster dagegen weist aufgrund der Sozial- und Wirtschaftsstruktur einen deutlich hö-

heren Wert auf. Die südlich an Horstmar grenzenden und somit näher am Oberzentrum Münster 

liegenden Kommunen weisen aufgrund der stärkeren Wirtschaftsstruktur, die u.a. mit vergleichs-

weise geringen Arbeitslosenzahlen, höherem Einkommensniveau etc. einhergeht, z. T. deutlich 

überdurchschnittliche Kaufkraftkennziffern auf. 

Das Kaufkraftpotenzial im oben definierten Einzugsgebiet (hier näheres und erweitertes Ein-

zugsgebiet) um Horstmar (vgl. Kapitel 4.2) beträgt insgesamt rd. 403,5 Mio. Euro. Es sei an die-

                                                

11

  Die einzelhandelsrelevante Kaufkraftkennziffer bezeichnet denjenigen Anteil an den privaten Verbrauchsausgaben, 

der dem Einzelhandel zufließt. Das Institut IFH Retail Consultant, Köln ermittelt den Anteil für unterschiedliche 

räumliche Einheiten in regelmäßigen Abständen. Dabei werden die für jedes Gebiet unterschiedlichen Ausgaben für 

Dienstleistungen, Wohnung, Reisen und Zukunftsvorsorge (ermittelt durch Verbraucherstichproben) von der allge-

meinen Kaufkraft des Gebietes abgezogen.  
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ser Stelle jedoch noch einmal deutlich darauf verwiesen, dass aufgrund regionaler Kaufkraftver-

flechtungen sowie der bestehenden, sich zum Teil weiter verschärfenden Wettbewerbssituation 

nur gewisse Teile dieses Kaufkraftvolumens im Einzugsgebiet durch den Horstmarer Einzelhandel 

abgeschöpft werden können, die mit steigender Entfernung zur Stadt (und zunehmender Nähe zu 

Konkurrenzstandorten) deutlich sinken. Zudem hängt der Anteil der zufließenden Kaufkraft stark 

von den einzelnen Sortimenten (und den Einzugsbereichen der jeweiligen Anbieter) ab. Nähere 

Hinweise zum Kaufkraftfluss geben die im Rahmen der nachfolgenden Angebotsanalyse des 

Horstmarer Einzelhandels ermittelten warengruppenspezifischen Zentralitätswerte (vgl. Kapitel 

5.1). 
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5 Einzelhandelsrelevantes Standortprofil 

Unter Berücksichtigung der übergeordneten Rahmenbedingungen werden im Folgenden das 

Standortprofil und die Einzelhandelsstruktur der Stadt Horstmar dargestellt. Im Rahmen des 

Standortprofils werden sowohl einzelhandelsrelevante als auch städtebauliche Gesichtspunkte be-

trachtet. Hierfür wird zunächst ein Betrachtungsbogen gespannt, der das gesamte Stadtgebiet 

umfasst, bevor in einem vertiefenden Schritt eine räumliche Differenzierung sowie die Betrach-

tung der Grundversorgungssituation erfolgen.  

Um die Entwicklungen des Einzelhandelsbesatzes vergleichbar darstellen zu können, basieren die 

nachfolgenden Erläuterungen zur räumlich-funktionalen Angebotsstruktur auf dem bestehenden 

Einzelhandelskonzept aus dem Jahr 2008. Das heißt: der zentrale Versorgungsbereich und Ergän-

zungsbereich Horstmar wurde entsprechend der damaligen Funktion und Abgrenzung in die Ana-

lyse eingestellt. Im Rahmen der Fortschreibung ist es möglich, dass sich – entsprechend der zwi-

schenzeitlich erfolgten einzelhandelsrelevanten Entwicklungen – Veränderungen in den räumli-

chen Abgrenzungen ergeben haben. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass es sich bei der 

nachfolgenden Analyse um eine „Momentaufnahme“ des einzelhandelsrelevanten Angebotes 

zum Erhebungszeitpunkt (Februar 2018) handelt. Zu einem späteren Zeitpunkt erfolgte Betriebs-

schließungen oder betriebliche Veränderungen konnten nur bedingt berücksichtigt werden. 

5.1 Gesamtstädtische einzelhandelsrelevante Kennziffern 

Der einzelhandelsrelevante Angebotsbestand in der Stadt Horstmar stellt sich zum Zeitpunkt der 

Erhebung (Februar 2018) wie folgt dar: 

 Die gesamtstädtische Verkaufsfläche von rund 5.650 m² verteilt sich auf insgesamt 28 Ein-

zelhandelsbetriebe.  

 Die durchschnittliche Verkaufsfläche pro Betrieb beträgt etwa 200 m².  

 Die einwohnerbezogene Verkaufsflächenausstattung beträgt etwa 0,84 m² pro Einwohner 

und rangiert damit – losgelöst von branchenspezifischen Betrachtungen – unter dem bundes-

deutschen Mittel von rund 1,5 m² pro Einwohner. Der Vergleich zu anderen Kommunen ähn-

licher Größenordnung zeigt eine ähnliche Abweichung vom Durchschnittswert. Der diesbe-

zügliche Durchschnittswert aller Kommunen zwischen 8.000 und 15.000 Einwohnern aus der 

bundesweiten Junker + Kruse Datenbank beträgt rund 1,5 m² pro Einwohner.  

 Die quantitativen Angebotsschwerpunkte liegen eindeutig in der nahversorgungsrele-

vanten Warengruppe Nahrungs- und Genussmittel (rund 3.200 m² Verkaufsfläche) sowie in 

den Warengruppen Bekleidung (rund 550 m² Verkaufsfläche) und Baumarktsortimente 

(rund 550 m² Verkaufsfläche). 

Im Vergleich zum Jahr 2008 hat sich die Gesamtverkaufsfläche um ca. 16 % erhöht. Im Gegen-

satz dazu hat sich die Anzahl der Einzelhandelsbetriebe um ca. 26 % verringert. Die Ausweitung 

der Verkaufsfläche ist vor allem auf die Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes am Ergänzungs-

standort Nahversorgungszentrum zurückzuführen. Dies spiegelt sich auch in der folgenden Analy-

se der Angebotssituation in den einzelnen Warengruppen wider.  
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Tabelle 6: Einzelhandelssituation in Horstmar nach Warengruppen 

Warengruppe 
Verkaufsfläche 

(in m²) 

Anteil an Gesamt-

verkaufsfläche  

(in %) 

einwohnerbezo-

gene Verkaufsflä-

chenausstattung 

(in m²/Kopf) 

Nahrungs- und Genussmittel    3.200  56,6  0,48  

Blumen (Indoor)/Zoo     100  1,8  0,01  

Gesundheit und Körperpflege    400  7,1  0,06  

PBS/Zeitungen/Zeitschriften/Bücher     150  2,7  0,02  

überwiegend kurzfristiger Bedarf    3.850  68,1  0,57  

Bekleidung    550  9,7  0,08  

Schuhe/Lederwaren    200  3,5  0,03  

GPK/Haushaltswaren     100  1,8  0,01  

Spielwaren/Hobbyartikel     < 100  < 1,0  < 0,01  

Sport und Freizeit     100  1,8  0,01  

überwiegend mittelfristiger Bedarf    900  15,9  0,16  

Wohneinrichtung    100  1,8  0,01  

Möbel     -  -  -  

Elektro/Leuchten     < 100 < 1,0 < 0,01  

Elektronik/Multimedia     < 100  < 1,0 < 0,01  

medizinische und orthopädische Artikel    100  1,8  0,01  

Uhren/Schmuck     < 100  < 1,0 < 0,01  

Baumarktsortimente     550  9,7  0,08  

Gartenmarktsortimente     < 100  < 1,0 < 0,01  

überwiegend langfristiger Bedarf   900  15,9  0,15  

Gesamt 5.650 100,0 0,84 

Quelle: primärstatistische Einzelhandelserhebung Horstmar (Februar 2018), eigene Berechnungen 

(Abweichungen durch Rundungen möglich); PBS = Papier/Zeitungen/Zeitschriften/Bücher;  

GPK = Glas/Porzellan/Keramik 
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Überwiegend kurzfristiger Bedarf 

 Mit rd. 3.200 m² Verkaufsfläche entfällt der größte Einzelhandelsanteil (57 %) der 

Gesamtverkaufsfläche auf die nahversorgungsrelevante Warengruppe Nahrungs- und 

Genussmittel. Auch einer der größten Anteile der Betriebe (13 Betriebe, knapp 50 %) 

ist dieser Warengruppe zuzuordnen, wobei in diesem Zusammenhang insbesondere 

auch die Betriebe des Lebensmittelhandwerks (Bäckereien, Metzgereien) eine wesent-

liche Rolle spielen. Die einwohnerbezogene Verkaufsflächenausstattung von 

0,48 m²/Einwohner in der Warengruppe Nahrungs- und Genussmittel (vgl. Tabelle 6) 

ist vergleichbar mit dem bundesdurchschnittlichen Orientierungswert von etwa 

0,45 m²/Einwohner. Dieser Wert unterstreicht zum einen die ausreichende Angebots-

ausstattung in dieser Warengruppe und belegt zum anderen die große Bedeutung 

dieser Warengruppe innerhalb der privaten Verbrauchsausgaben. 

 Auch die Angebotsausstattungen in den übrigen Warengruppen des kurzfristigen 

Bedarfs sind, insbesondere im Vergleich zu Städten ähnlicher Größenordnung, als 

vergleichbar einzustufen. Jedoch zeigt die Warengruppe Gesundheit und Körper-

pflege (rund 400 m² Verkaufsfläche) hinsichtlich der einwohnerbezogenen Verkaufs-

flächenausstattung keine Veränderung auf (aktuell 0,06 m²/Einwohner; 2008: 0,06 

m²/Einwohner). Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass es sich hierbei nur um 

randsortimentsorientierte Angebote der im Stadtgebiet lokalisierten Lebensmittelan-

bieter handelt. 

 In Summe entfallen mit rund 3.900 m² ca. 68 % der gesamtstädtischen Verkaufsflä-

che sowie mit 16 Betrieben rd. 57 % aller Einzelhandelsbetriebe auf überwiegend 

dem kurzfristigen Bedarf zuzurechnende Einzelhandelsangebote. 

Überwiegend mittelfristiger Bedarf 

 In den Warengruppen des überwiegend mittelfristigen Bedarfs konzentriert sich ein 

Verkaufsflächenangebot von rund 900 m², was einem Anteil von knapp 16 % an der 

gesamtstädtischen Verkaufsfläche entspricht. Die Verkaufsfläche verteilt sich auf 

sechs Betriebe. Die einwohnerbezogene Verkaufsflächenausstattung von 0,16 m²/Ein-

wohner liegt dabei deutlich unter der Verkaufsflächenausstattung vergleichbar großer 

Städte (0,46 m²/Einwohner
12

). Ein quantitativer Angebotsschwerpunkt kristallisiert sich 

mit Blick auf die zentrumsprägenden Leitbranchen Bekleidung und Schuhe/ Le-

derwaren heraus, die mit insgesamt rund 750 m² Verkaufsfläche über 80 % der 

Verkaufsfläche im überwiegend mittelfristigen Bedarf binden. Im Vergleich zur ge-

samtstädtischen Verkaufsfläche sind dies jedoch lediglich knapp 13 %.  

Angebotssituation des überwiegend langfristigen Bedarfs 

 Mit insgesamt rd. 900 m² Verkaufsfläche nehmen die Warengruppen der langfristi-

gen Bedarfsstufe einen Anteil von ebenfalls rund 16 % am gesamtstädtischen Ver-

kaufsflächenangebot ein. Das Verkaufsflächenangebot verteilt sich dabei auf insge-

samt sechs Betriebe. Der größte warengruppenspezifische Verkaufsflächenanteil ent-

fällt dabei auf Baumarktsortimente (zusammen ca. 550 m²). Es zeigen sich also im 

Gegensatz zum bundesdeutschen Trend keine flächenintensiven Angebotsformen der 

                                                

12

  Dieser Wert basiert auf Vergleichsdaten aus der bundesweiten Junker + Kruse Datenbank für Städte und Gemein-

den zwischen 8.000 – 15.000 Einwohnern. 



Einzelhandelskonzept für die Stadt Horstmar 

33  

jeweiligen Anbieter. Vielmehr ist, wie bereits in fast allen Warengruppen, ein kleintei-

liges und meist inhabergeführtes Angebot auch in dieser Bedarfsstufe zu finden.  

 Die einwohnerbezogenen Verkaufsflächenausstattungen im langfristigen Bedarfs-

bereich weisen ein Spektrum zwischen Werten von 0,01 m²/Einwohner und 

0,08 m²/Einwohner (Baumarktsortimente) auf.  

 

Stellt man dieses warengruppenspezifisch differenzierte Verkaufsflächenangebot sowie die daraus 

ermittelbaren warengruppenspezifischen Umsätze des Horstmarer Einzelhandels der im Stadtge-

biet lokalisierten einzelhandelsrelevanten Kaufkraft gegenüber (vgl. Tabelle 5 in Kapitel 4.2), so 

ergibt sich sowohl die gesamtstädtische als auch die nach Warengruppen differenzierte einzel-

handelsspezifische Zentralität. Hierbei handelt es sich um eine Maßzahl, die den Kaufkraftzu- be-

ziehungsweise -abfluss im Saldo darstellt und Rückschlüsse auf die Leistungsfähigkeit des gesamt-

städtischen Einzelhandelsangebotes zulässt (vgl. Tabelle 7). 
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Tabelle 7:  Einzelhandelsspezifische Zentralität in Horstmar differenziert nach Waren-

gruppen 

Warengruppe 

Verkaufs-

fläche 

(in m²) 

Umsatz 

(in Mio. Euro) 

Kaufkraft  

(in Mio. Euro) 
Zentralität 

Nahrungs- und Genussmittel    3.300  16,6 14,5 1,14 

Blumen (Indoor)/Zoo     100  0,3 0,7 0,4 

Gesundheit und Körperpflege    400  2,1 2,3 0,88 

PBS/Zeitungen/Zeitschriften/Bücher     150  0,7 1,1 0,60 

überwiegend kurzfristiger Bedarf    3.850  19,6 18,7 1,05 

Bekleidung    550  1,9 3,3 0,58 

Schuhe/Lederwaren    200  0,7 0,9 0,77 

GPK/Haushaltswaren     100  0,2 0,4 0,80 

Spielwaren/Hobbyartikel   < 100  0,0 0,8 0,00 

Sport und Freizeit     100  0,2 0,7 0,32 

überwiegend mittelfristiger Bedarf    900  3,0 6,1 0,50 

Wohneinrichtung    100  0,2 0,8 0,28 

Möbel     -  0,0 1,9 0,00 

Elektro/Leuchten   < 100  0,3 1,1 0,26 

Elektronik/Multimedia   < 100  0,4 2,4 0,14 

medizinische und orthopädische Artikel     100 0,5 0,5 1,10 

Uhren/Schmuck   < 100  0,4 0,5 0,87 

Baumarktsortimente    550  0,6 3,1 0,19 

Gartenmarktsortimente   < 100 0,0 0,4 1,03 

überwiegend langfristiger Bedarf   900  2,4 10,8 0,22 

Gesamt  5.650 25,0 35,7 0,70 

Quelle: primärstatistische Einzelhandelserhebung Horstmar (Februar 2018), eigene Berechnungen 

(Abweichungen durch Rundungen möglich) 

PBS = Papier/Zeitungen/Zeitschriften/Bücher; GPK = Glas/Porzellan/Keramik 

 Dem in der Stadt Horstmar vorhandenen einzelhandelsrelevanten Kaufkraftpoten-

zial von rd. 36 Mio. Euro für das Jahr 2018 steht ein geschätztes Jahresumsatzvo-

lumen von rd. 25 Mio. Euro gegenüber. Daraus ergibt sich eine Einzelhandelszentrali-

tät von 0,70 über alle Warengruppen, d. h. der erzielte Einzelhandelsumsatz liegt 

deutlich unter dem örtlichen Kaufkraftvolumen. Per Saldo dominieren somit die Kauf-

kraftabflüsse an Standorten außerhalb der Stadt Horstmar. Daher erfüllt die Stadt (un-

abhängig von warengruppenspezifischen und räumlichen Betrachtungen) die landes-

planerische Versorgungsfunktion als Grundzentrum nur unzureichend.  

 Bei nahezu allen Warengruppen liegen die Zentralitäten zum Teil deutlich unter dem 

Wert von 1. Dazu zählen die Branchen Zeitungen/Zeitschriften/Bücher (0,60), Ge-

sundheit und Körperpflege (0,88), Bekleidung (0,58), Schuhe/Lederwaren (0,72), 

Spielwaren (0,00), Glas/Porzellan/Keramik/Haushaltswaren (0,56), Elektronik/ 

Multimedia (0,14) und Uhren/Schmuck (0,87).  
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 Dennoch ist der Wert in der Warengruppe Nahrungs-und Genussmittel mit 1,14 gut 

und für ein Grundzentrum positiv einzuordnen. Dies gilt auch für die Bereiche Ge-

sundheit- und Körperpflege, Schuhe/Lederwaren und 

Glas/Porzellan/Keramik/Haushaltswaren, die für ein Grundzentrum ebenfalls ver-

gleichsweise gute Werte aufweisen. In allen anderen Sortimenten sind jedoch sehr 

deutliche Kaufkraftabflüsse in die umliegenden Zentren und Standorte abzulesen. 

5.2 Räumliche Differenzierung des Einzelhandelsangebotes 

Die kleinräumige Verteilung des Einzelhandels im Stadtgebiet ist insbesondere mit Blick auf die 

strukturellen Aussagen zur weiteren Einzelhandelsentwicklung von grundlegender Bedeu-

tung. Die nachfolgenden Analyseschritte geben daher einen dezidierten Überblick über die räum-

liche Verteilung des aktuellen Einzelhandelsangebotes im Horstmarer Stadtgebiet. Differenziert 

nach Ortsteilen stellt sich das derzeitige einzelhandelsrelevante Verkaufsflächenangebot in der 

Stadt Horstmar wie folgt dar: 

Tabelle 8:  Verteilung der Betriebe und Verkaufsfläche auf die Horstmarer 

Ortsteile  

Ortsteil 
Betriebe  

(absolut) 

Verkaufsfläche 

(in m², gerundet) 

Anteil an  

Gesamt-

verkaufsfläche 

(in %) 

Verkaufsfläche pro  

Einwohner  

(in m²) 

Horstmar 25 5.500 97 1,25 

Leer 3 150 3 0,07 

Gesamt 28 5.650 100 0,85 

Quelle: primärstatistische Einzelhandelserhebung Horstmar Februar 2018, eigene Darstellung;  

durch Rundungen kann es zu Abweichungen in den Summen kommen. 

 Insgesamt ist eine eindeutige räumliche Konzentration des Einzelhandelsangebots in 

Horstmar festzustellen. Mit rd. 5.500 m² Verkaufsfläche befinden sich rd. 97 % des 

gesamtstädtischen Verkaufsflächenangebotes beziehungsweise mit 25 Betrieben 

knapp 80 % aller Anbieter innerhalb dieses Ortsteiles.  

 Die räumlich-funktionalen Schwerpunkte befinden sich im Ortskern von Horstmar, am 

Nahversorgungszentrum und im Gewerbegebiet. Im Horstmarer Kern als zentraler 

Versorgungsbereich befinden sich elf Betriebe mit einer Verkaufsfläche von nur rund 

1.000 m² (rund 18 % der Gesamtverkaufsfläche). Das hier lokalisierte Angebot 

konzentriert sich im Wesentlichen entlang der Schloßstraße, Königstraße und Schöp-

pinger Straße bzw. unmittelbar am Kirchplatz. Der Angebotsschwerpunkt liegt im mit-

telfristigen Bedarf (rund 800 m² Verkaufsfläche) und hier in den Warengruppen Be-

kleidung und Schuhe/Lederwaren.  

 Im Nahversorgungszentrum an der Warnsveldallee als Teil des zentralen Versorgungs-

bereiches sind drei Einzelhandelsbetriebe ansässig. Bei einer Gesamtverkaufsfläche 

von rund 2.000 m² (rd. 35 % der gesamtstädtischen Verkaufsfläche) entfallen die 

größten Verkaufsflächenanteile auf Angebote des kurzfristigen Bedarfs (rund 

1.600 m² Verkaufsfläche in der Warengruppe Nahrungs- und Genussmittel).  
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 Eine weitere Verkaufsflächenkonzentration zeigt sich im südlichen Gewerbegebiet. Die 

drei Einzelhandelsbetriebe verfügen mit einer Verkaufsfläche von rd. 1.300 m² über 

rd. 23 % der in der Stadt vorhandenen Gesamtverkaufsfläche. 

 Im Ortsteil Leer befinden sich lediglich drei Einzelhandelsbetriebe. Mit rund 150 m² 

Verkaufsfläche befinden sich knapp 3 % der gesamtstädtischen Verkaufsfläche im 

Ortsteil.  

Karte 5:  Einzelhandelsschwerpunkte in Horstmar 

 

Quelle: eigene Darstellung; Einzelhandelsbestandserhebung Februar 2018; © Land NRW/Vermessungs- und Kataster-

amt Kreis Steinfurt (2018) – Lizenz dl-de/by-2-0 (www.govdata.de/dl-de/by-2-0) 

Großflächiger Einzelhandel 

 Aktuell ist in Horstmar ein großflächiger Einzelhandelsbetrieb, der K+K Lebensmit-

telmarkt, mit einer Gesamtverkaufsfläche von rund 1.200 m² ansässig. Dieser befin-

det sich im Nahversorgungszentrum als Teil des zentralen Versorgungsbereiches an 

der Warnsveldallee. Der Anteil des Betriebes an der Gesamtverkaufsfläche der Stadt 

Horstmar beträgt rd. 21 %. 
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Karte 6:  Räumliche Verteilung des großflächigen Einzelhandelsanbieters 

 

Quelle: eigene Darstellung; Einzelhandelserhebung Februar 2018; © Land NRW/Vermessungs- und Katasteramt Kreis 

Steinfurt (2018) – Lizenz dl-de/by-2-0 (www.govdata.de/dl-de/by-2-0) 

Leerstehende Ladenlokale 

 Zum Erhebungszeitpunkt können im gesamten Stadtgebiet insgesamt fünf leerste-

hende Ladenlokale mit einer Gesamtverkaufsfläche von ca. 210 m² identifiziert wer-

den.  

Angebotssituation nach Lagekategorien 

Im Rahmen der Erhebung wurde eine Zuordnung aller Betriebe zu drei städtebaulichen Lagekate-

gorien vorgenommen (vgl. Kapitel 3.1). Eine differenzierte räumliche Auswertung des einzelhan-

delsrelevanten Angebotes hinsichtlich dieser städtebaulichen Lagekategorien ergibt für den der-

zeitigen Einzelhandelsbestand in Horstmar folgendes Bild (vgl. Abbildung 1):  
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46,4 

39,3 

14,3 

Abbildung 1: Verteilung der Verkaufsfläche und Betriebe nach Lagen (in %) 

 

Quelle: Einzelhandelsbestandserhebung Februar 2018; eigene Darstellung; gerundete Werte 

 Im Horstmarer Stadtgebiet befindet sich knapp die Hälfte der Betriebe (46 % bezie-

hungsweise 13 Betriebe) innerhalb des geteilten zentralen Versorgungsbereiches im 

Kernort Horstmar. Das beutet, dass mehr als die Hälfte der gesamtstädtischen Ver-

kaufsfläche (rd. 52 % beziehungsweise 3.000 m²) hier lokalisiert ist.  

 Zusammen mit den sonstigen städtebaulich integrierten Lagen sind somit rund  

86 % der Betriebe und rd. 76 % der Gesamtverkaufsfläche in integrierten Lagen 

zu finden. Dieses sehr erfreuliche Bild zeigt, dass es der Stadt gelungen ist – auch flä-

chenintensive Betriebsformen, wie beispielsweise Lebensmittelanbieter in zentrale und 

damit integrierte Lagen (beispielsweise den Lebensmitteldiscounter Aldi, den Lebens-

mittelmarkt K+K sowie den Lebensmittelmarkt Edeka) zu lenken bzw. dort zu halten.  

 Ergänzend zu den zuvor genannten Lagekategorien befindet sich knapp ein Viertel der 

einzelhandelsrelevanten Angebote der Stadt Horstmar in städtebaulich nicht inte-

grierten Streulagen. Dieses Einzelhandelsangebot vereint eine Gesamtverkaufsfläche 

von rd. 1.400 m² (verteilt auf drei Einzelhandelsbetriebe) auf sich. Diesbezüglich ist 

darauf hinzuweisen, dass es sich bei diesen Angeboten jeweils um solitäre Einzel-

standorte – mit nicht zentrenrelevanten Sortimenten– handelt, die in der Regel auch 

nicht im zentralen Versorgungsbereich zu finden sind. Es befindet sich jedoch auch ein 

nahversorgungsrelevanter Anbieter in nicht integrierter Lage.  

5.3 Städtebauliche Analyse der Angebotsschwerpunkte 

Die Stadt Horstmar setzt sich aus zwei Ortsteilen, die deutlich voneinander abgesetzt sind, zu-

sammen. Der größte Bevölkerungsanteil befindet sich im Hauptort Horstmar (rund 4.400 Einwoh-

ner). Der hier befindliche Versorgungsbereich ist zwei geteilt: in den Ortskern und den Ergän-

zungsstandort Nahversorgungszentrum. Im Ortsteil Leer (rund 2.300 Einwohner) existiert kein 

weiterer Versorgungsbereich. Der Ortsteil hat in den vergangenen Jahren stark an Einzelhandels-

attraktivität verloren, dennoch kann auch hier durch den Dorfladen eine eingeschränkte Grund-

versorgung gewährleistet werden. Anhand der räumlich funktionalen Angebotsstruktur der Stadt 

Horstmar werden im Folgenden die in Kapitel 5.2 differenzierten Angebotsstandorte näher analy-

siert und unter strukturellen und städtebaulichen Gesichtspunkten bewertet. 

52,3 

23,8 

23,9 

Verkaufsfläche Betriebe 
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5.3.1 Ortskern Horstmar 

Der Hauptgeschäftsbereich mit dem zentralen Versorgungsbereich Horstmar befindet sich im his-

torisch gewachsenen Ortskern rund um die Kirche. Dieser Bereich ist heute immer noch ein wich-

tiger siedlungsräumlicher und kultureller Mittelpunkt. Der multifunktionale Ortskern ist geprägt 

durch eine Nutzungsmischung aus Einzelhandel, zahlreichen Dienstleistungen, öffentlichen Ein-

richtungen und vor allem Wohnen. Die bauliche Substanz im Ortsbild ist in einem guten Erhal-

tungszustand und weist kaum auffallende Mängel auf. Der gewachsene Ortskern wird von der in 

Teilen erhaltenen Befestigung begrenzt. Dieses sogenannte Wall-Graben-System war durch meh-

rere Stadttore gesichert, lediglich das an der Verbindungsstraße von Stadt und Burg ist bis heute 

erhalten. Den Mittelpunkt bildet die St. Gertrud Kirche. 

Fotos 1 und 2: Münsterstraße und Königstraße Horstmar 

  

Quelle: Junker + Kruse 

Die Erschließung des Ortskernes erfolgt über die Schöppinger Straße, die Schloßstraße und im 

weiteren Verlauf die Münsterstraße. In diesen und der Königstraße sowie dem Holskenhok am 

Kirchplatz konzentriert sich auch der Einzelhandelsbesatz. Die heute noch vorhandene Einzelhan-

delsstruktur besteht nahezu ausschließlich aus inhabergeführten Fachgeschäften, die eher kleintei-

lige Geschäftsflächen betreiben. Dieses Angebot wird durch Dienstleistungsangebote, zu denen 

Finanzdienstleister und der Caritasverband gehören, ergänzt. Gastronomische Angebote prägen in 

Horstmar nicht das Stadtbild. 
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Karte 7:  Zentraler Versorgungsbereich Ortskern Horstmar (Abgrenzung 2008) 

 

Quelle: eigene Darstellung; Einzelhandelserhebung Februar 2018; © Land NRW/Vermessungs- und Katasteramt Kreis 

Steinfurt (2018) – Lizenz dl-de/by-2-0 (www.govdata.de/dl-de/by-2-0) 
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Tabelle 9:  Einzelhandelsbestand im zentralen Versorgungsbereich Ortskern Horstmar 

Vergleich 2018 mit 2008 

 2018 2008 

Warengruppe 

Verkaufs-

fläche 

(in m²) 

Anteil an  

Gesamt-

verkaufs- 

fläche 

(in %) 

Betriebe 

(absolut) 

Verkaufs-

fläche 

(in m²) 

Anteil an 

Gesamt-

verkaufs-

fläche 

(in %) 

Betriebe 

(absolut) 

Nahrungs- und Genussmittel < 100 1,2 2 < 100 1,4 3 

Blumen (Indoor)/Zoo - - - < 50 1,0 - 

Gesundheit und Körperpflege < 100 0,9 1 170 3,5 3 

PBS/Zeitungen/Zeitschriften/Bücher - - - < 100 1,2 1 

überwiegend kurzfristiger Bedarf 120 2,1 3 310 6,4 7 

Bekleidung 520 9,2 3 530 10,9 4 

Schuhe/Lederwaren 200 3,5 1 < 50 1,0 - 

GPK/Haushaltswaren - - - 150 3,1 2 

Spielwaren/Hobbyartikel - - - < 50 1,0 - 

Sport und Freizeit < 100 1,2 1 - - - 

überwiegend mittelfristiger Bedarf 780 13,8 5 690 14,1 6 

Wohneinrichtung < 50 0,9 1 < 100 1,1 1 

Möbel - - - < 50 0,9 - 

Elektro/Leuchten - - - < 50 0,9 - 

Elektronik/Multimedia - - - < 50 0,9 - 

medizinische und orthopädische Artikel < 100 1,4 1 < 50 0,9 1 

Uhren/Schmuck < 50 0,9 1 < 50 0,9 1 

Baumarktsortimente - -  

< 100 1,0 1 

Gartenmarktsortimente - - - 

überwiegend langfristiger Bedarf 100 1,8 3 210 4,3 4 

Gesamt  1.000 17,7 11 1.210 24,9 17 

Quelle: Einzelhandelsbestandserhebung Horstmar Februar 2018; eigene Berechnungen 

(Abweichungen durch Rundungen möglich) 

PBS = Papier/Zeitungen/Zeitschriften/Bücher; GPK = Glas/Porzellan/Keramik 

Der Vergleich mit dem Einzelhandelsbestand im Jahr 2008 zeigt, dass nicht nur die Anzahl der 

Einzelhandelsbetriebe sondern auch die Verkaufsfläche rückläufig ist. Heute befinden sich ein 

Drittel weniger Betriebe und knapp 20 % weniger Verkaufsfläche im zentralen Versorgungsbe-

reich. Dies ist in erster Linie auf Geschäftsaufgaben und weniger auf Verlagerungen an andere 

Standorte zurückzuführen. Dadurch hat der zentrale Versorgungsbereich bis heute weiter an 

Funktionsfähigkeit eingebüßt. Er übernimmt keine zentrale Aufgabe der Grundversorgung, dies 

wird insbesondere bei den nahversorgungsrelevanten (kurzfristigen) Warengruppen deutlich.  
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5.3.2 Zentraler Versorgungsbereich Nahversorgungszentrum 

Der eigentlich quantitative Einzelhandelsschwerpunkt befindet sich am sogenannten Ergänzungs-

standort an der Warnsveldallee. Dieser befindet sich östlich des historischen Ortskernes und wur-

de 2008 als Nahversorgungszentrum entwickelt. Hier befinden sich auch zwei der insgesamt vier 

Lebensmittelanbieter, K+K (rund 1.200 m² Verkaufsfläche) und Aldi (rund 800 m² Verkaufsflä-

che), die sich in einem Standortortverbund befinden.  

Fotos 3 und 4: Warnsveldallee und Fürstenwiese 

  

Quelle: Junker + Kruse 

Karte 8:  Zentraler Versorgungsbereich Ergänzungsstandort Nahversorgungszentrum 

(Abgrenzung 2008) 

 

Quelle: eigene Darstellung; Einzelhandelserhebung Februar 2018; © Land NRW/Vermessungs- und Katasteramt Kreis 

Steinfurt (2018) – Lizenz dl-de/by-2-0 (www.govdata.de/dl-de/by-2-0) 
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Tabelle 10:  Einzelhandelsbestand im zentralen Versorgungsbereich Ergänzungsstandort 

Nahversorgungsstandort 2018  

 2018 

Warengruppe 

Verkaufs-

fläche 

(in m²) 

Anteil an  

Gesamt-

verkaufs-

fläche 

(in %) 

Betriebe 

(absolut) 

Nahrungs- und Genussmittel 1.550 27,4 3 

Blumen (Indoor)/Zoo < 50 0,8 - 

Gesundheit und Körperpflege 190 3,4 - 

PBS/Zeitungen/Zeitschriften/Bücher < 100 1,0 - 

überwiegend kurzfristiger Bedarf 1.850 32,7 3 

Bekleidung < 50 0,8 - 

Schuhe/Lederwaren - - - 

GPK/Haushaltswaren < 100 1,0 - 

Spielwaren/Hobbyartikel - - - 

Sport und Freizeit < 50 0,8 - 

überwiegend mittelfristiger Bedarf < 100 1,2 - 

Wohneinrichtung - - - 

Möbel - - - 

Elektro/Leuchten < 50 0,8 - 

Elektronik/Multimedia < 50 0,8 - 

medizinische und orthopädische Artikel - - - 

Uhren/Schmuck - - - 

Baumarktsortimente < 50 0,8 - 

Gartenmarktsortimente < 50 0,8 - 

überwiegend langfristiger Bedarf < 50 0,8 - 

Gesamt  1.950 34,5 3 

Quelle: Einzelhandelsbestandserhebung Horstmar Februar 2018, eigene Berechnungen 

(Abweichungen durch Rundungen möglich) 

PBS = Papier/Zeitungen/Zeitschriften/Bücher; GPK = Glas/Porzellan/Keramik 

Aktuelle Planungen sehen die Ergänzung dieses Angebotes durch einen Rossmann Drogeriemarkt 

(rund 700 m² Verkaufsfläche) vor. Darüber hinaus verfügt das Nahversorgungszentrum über ein 

ausreichendes Stellplatzkontingent und übernimmt eine wichtige Magnet- und Nahversorgungs-

funktion in der Stadt. In unmittelbarer Nähe zum Nahversorgungszentrum, in der Fürstenwiese, 

befindet sich ein weiterer Lebensmittelmarkt Edeka (rund 800 m² Verkaufsfläche), der bereits 

langfristig am Standort etabliert ist. 
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5.3.3 Im Gewerbegebiet 

Das Gewerbegebiet befindet sich südlich des Ortskerns Horstmar. Die drei Einzelhandelsbetriebe 

vereinen rund 1.300 m² Verkaufsfläche. Neben Einzelhandelsbetrieben mit nicht zentrenrelevan-

tem Kernsortiment befindet sich am Standort auch ein Lebensmitteldiscounter mit nahversor-

gungsrelevantem Kernsortiment. Der vierte Betrieb ist ein Werkverkauf des Unternehmens Spie-

gelburg an der Bahnhofstraße, der zweimal im Jahr stattfindet. 

Karte 9:  Im Gewerbegebiet 

 

Quelle: eigene Darstellung; Einzelhandelserhebung Februar 2018; © Land NRW/Vermessungs- und Katasteramt Kreis 

Steinfurt (2018) – Lizenz dl-de/by-2-0 (www.govdata.de/dl-de/by-2-0) 

Foto 5 und 6: Im Gewerbegebiet  

  

Quelle: Junker + Kruse 
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Tabelle 11:  Einzelhandelsbestand im Gewerbegebiet Vergleich 2018 mit 2008 

 2018 2008 

Warengruppe 

Verkaufs-

fläche 

(in m²) 

Anteil an  

Gesamt-

verkaufs-

fläche 

(in %) 

Betriebe 

(absolut) 

Verkaufs-

fläche 

(in m²) 

Anteil an 

Gesamt-

verkaufs-

fläche 

(in %) 

Betriebe 

(absolut) 

Nahrungs- und Genussmittel 600 10,6 1 400 8,2 1 

Blumen (Indoor)/Zoo < 50 0,8 - < 50 1,0 - 

Gesundheit und Körperpflege < 100 1,1 - < 50 1,0 -- 

PBS/Zeitungen/Zeitschriften/Bücher < 100 1,0 - < 50 1,0 - 

überwiegend kurzfristiger Bedarf 730 12,9 1 500 10,3 1 

Bekleidung < 50 0,8 - < 50 1,0 - 

Schuhe/Lederwaren - - - - - - 

GPK/Haushaltswaren < 50 0,8 - < 50 1,0 - 

Spielwaren/Hobbyartikel - - - < 50 1,0 - 

Sport und Freizeit < 50 0,8 - < 50 1,0 - 

überwiegend mittelfristiger Bedarf < 50 0,8 - < 50 1,0 - 

Wohneinrichtung - - - - - - 

Möbel - - - - - - 

Elektro/Leuchten < 50 0,8 - < 50 1,0 - 

Elektronik/Multimedia < 100 1,1 1 < 100 2,0 1 

medizinische und orthopädische Artikel - - - - - - 

Uhren/Schmuck - - - - - - 

Baumarktsortimente 520 9,2 1 420 806 1 

Gartenmarktsortimente - - - - - - 

überwiegend langfristiger Bedarf 580 10,2 2 470 9,7 2 

Gesamt  1.330 23,5 3 1.000 20,6 3 

Quelle: Einzelhandelsbestandserhebung Horstmar Februar 2018, eigene Berechnungen 

(Abweichungen durch Rundungen möglich) 

PBS = Papier/Zeitungen/Zeitschriften/Bücher; GPK = Glas/Porzellan/Keramik 

Im Vergleich zur Bestandsaufnahme im Jahr 2008 hat sich die Anzahl der Betriebe nicht verän-

dert, jedoch die Verkaufsfläche hat sich um rund 30 % erhöht (vgl. Tabelle 11). Dies ist vorrangig 

auf die Verlagerung und Neuansiedlung eines Betriebes zurückzuführen. Die Angebotsschwer-

punkte liegen weiterhin im nahversorgungsrelevanten und nicht zentrenrelevanten Kernsortiment.  
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5.3.4 Ortsteil Leer 

Der Ortsteil Leer befindet sich in deutlich abgesetzter Lage (im nördlichen Stadtgebiet) und weist 

ebenfalls eine kompakte Siedlungsstruktur auf, die jedoch eher einen dörflichen Charakter hat. 

Foto 7 und 8: Dorfladen und Volksbank 

  

Quelle: Junker + Kruse 

Hier befinden sich heute nur noch zwei Einzelhandelsbetriebe und ein Tankstellenshop, die zu-

sammengenommen die Nahversorgungsfunktion für die dort lebende Bevölkerung nur einge-

schränkt übernehmen. Die Einzelhandelsbetriebe verfügen über eine Gesamtverkaufsfläche von 

rund 150 m², das entspricht einem Anteil von ca. 3 % an der Gesamtverkaufsfläche. Wichtigster 

Anbieter im Ortskern ist ein Dorfladen, der nach der Schließung des örtlichen Edeka Lebensmit-

telmarktes eine wichtige Basisfunktion übernimmt.  
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Karte 10:  Ortsteil Leer 

 

Quelle: eigene Darstellung; Einzelhandelserhebung Februar 2018; © Land NRW/Vermessungs- und Katasteramt Kreis 

Steinfurt (2018) – Lizenz dl-de/by-2-0 (www.govdata.de/dl-de/by-2-0) 

Daneben befinden sich außerhalb des gewachsenen Ortskerns zwei kleinflächige Einzelhandels-

anbieter, die sich aus einem Getränkemarkt und einem Tankstellenshop zusammensetzen. Dar-

über hinaus sind in Leer keine prägenden Betriebe ansässig. Der Ortskern wird mittlerweile durch 

zahlreiche Ladenleerstände geprägt. Baulich betrachtet lässt sich auch in Leer der gewachsene 

Ortskern erkennen, bezogen auf die Einzelhandels- und Dienstleistungsanbieter ist ein städtebau-

lich-funktionales Zentrum nicht mehr ablesbar.  
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Tabelle 12:  Einzelhandelsbestand in Leer (gesamt) Vergleich 2018 mit 2008 

 2018 2008 

Warengruppe 

Verkaufs-

fläche 

(in m²) 

Anteil an Ge-

samt-

verkaufsfläche 

(in %) 

Betriebe 

(absolut) 

Verkaufs-

fläche 

(in m²) 

Anteil an 

Gesamt-

verkaufs-

fläche 

(in %) 

Betriebe 

(absolut) 

Nahrungs- und Genussmittel 150 2,7 3 340 6,9 5 

Blumen (Indoor)/Zoo - - - < 50 1,0 - 

Gesundheit und Körperpflege < 50 0,8 - < 50 1,0 - 

PBS/Zeitungen/Zeitschriften/Bücher - - - < 50 1,0 - 

überwiegend kurzfristiger Bedarf 160 2,9 3 380 7,8 5 

Bekleidung - - - 110 2,3 1 

Schuhe/Lederwaren - - - - - - 

GPK/Haushaltswaren - - - < 50 1,0 1 

Spielwaren/Hobbyartikel - - - < 50 1,0 - 

Sport und Freizeit - - - - - - 

überwiegend mittelfristiger Bedarf - - - 150 3,1 1 

Wohneinrichtung - - - - - - 

Möbel - - - - - - 

Elektro/Leuchten - - - - - - 

Elektronik/Multimedia - - - < 50 1,0  

medizinische und orthopädische Artikel - - - - - - 

Uhren/Schmuck - - - - - - 

Baumarktsortimente - - - - - - 

Gartenmarktsortimente - - - < 50 1,0 - 

überwiegend langfristiger Bedarf - - - < 50 1,0 - 

Gesamt  160 2,9 3 540 11,1 6 

Quelle: Einzelhandelsbestandserhebung Horstmar Februar 2018, eigene Berechnungen 

(Abweichungen durch Rundungen möglich) 

PBS = Papier/Zeitungen/Zeitschriften/Bücher; GPK = Glas/Porzellan/Keramik 

Im Vergleich zum Jahr 2008 hat sich die heutige Verkaufsfläche durch den Wegfall des Edeka-

Lebensmittelmarktes verringert. Die Anzahl der Einzelhandelsbetriebe hat sich von sechs und drei 

nahezu halbiert. Eine Nachnutzung von Geschäftsflächen in Leer ist aktuell nicht erkennbar. Ins-

gesamt ist die Nahversorgungsfunktion heute für die Bevölkerung in Leer nicht mehr gesichert. 

5.4 Wohnungsnahe Grundversorgung in der Stadt Horstmar 

Wie in den vorstehenden Ausführungen bereits geschildert, ist in der Gesamtschau für die Stadt 

Horstmar eine aus rein quantitativer Sicht gute Angebotsausstattung mit nahversorgungsrele-

vanten Sortimenten zu verzeichnen: 
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Derzeit führen im Stadtgebiet Horstmar 13 Einzelhandelsbetriebe Nahrungs- und Genussmittel 

als Hauptsortiment und weitere Betriebe als (dem Hauptsortiment untergeordnetes) Rand- bzw. 

Nebensortiment. Vom gesamten einzelhandelsrelevanten Angebot entfallen rund 3.200 m² Ver-

kaufsfläche auf diese Warengruppe, was einem Anteil von rund 57 % an der Gesamtverkaufsflä-

che in der Stadt Horstmar entspricht. 

Karte 11:  Grundversorgung in der Stadt Horstmar 

 

Quelle: eigene Darstellung; Einzelhandelserhebung Februar 2018; © Land NRW/Vermessungs- und Katasteramt Kreis 

Steinfurt (2018) – Lizenz dl-de/by-2-0 (www.govdata.de/dl-de/by-2-0) 

Die einwohnerbezogene Verkaufsflächenausstattung in der Warengruppe Nahrungs- und Ge-

nussmittel beträgt 0,48 m² pro Kopf und liegt damit im Mittel ähnlich großer Städte und Ge-

meinden. Mit rund 17 Mio. Euro Umsatz entfallen rund zwei Drittel des Gesamtumsatzes des 

Horstmarer Einzelhandels auf die Branche Nahrungs- und Genussmittel. Der Zentralitätswert 

von 1,14 zeigt, dass der Umsatz der lokalen Einzelhandelsbetriebe in der Hauptbranche Nah-

rungs- und Genussmittel ca. 14 % über dem sortimentsspezifischen Kaufkraftvolumen der Bevöl-

kerung in Horstmar und damit oberhalb des Zielwertes einer „Vollversorgung“ (Zielzentralität: 

1,0) liegt. 

Bei der Betrachtung der Kennzahlen in den beiden Ortsteilen Horstmar und Leer wird deutlich, 

dass im Hinblick auf die Lebensmittelverkaufsflächenausstattung erhebliche Unterschiede, ent-

sprechend der Einwohnergröße bzw. der vorhandenen Mantelbevölkerung, bestehen. 
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Tabelle 13: Kennziffern zum Lebensmittelangebot in den Ortsteilen 

Ortsteil 

Einwohner 

2018 

(absolut) 

Anzahl der Betriebe 

NuG 

Verkaufsfläche  

NuG (in m²) 

Verkaufsflächenaus-

stattung NuG 

(in m² je Einwohner) 

Horstmar 4.400 11 3.100 0,70 

Leer 2.300 2   200 0,09 

Gesamt  6.700 13 3.300 0,48 

Quelle: Einzelhandelsbestandserhebung Horstmar Februar 2018, Aufgrund von Rundungen kann es zu Abweichungen 

kommen. 

 Gegenüber der Verkaufsflächenausstattung im Jahr 2008 (0,30 m² pro Einwohner) ist ein An-

stieg für die Gesamtstadt festzustellen, der auf eine nahezu gleichbleibende Einwohnerzahl bei 

gleichzeitiger Zunahme (Ansiedlung des Lebensmittelsupermarktes K+K) der warengruppen-

spezifischen Verkaufsfläche zurückzuführen ist. Diese sehr gute Verkaufsflächenausstattung 

entspricht der Versorgungsfunktion des Grundzentrums, mit dem zentralen Versorgungsbe-

reich Horstmar und dem Ortsteil Leer, in dem aufgrund der geringeren Bevölkerungsdichte 

ein nicht ausreichendes Lebensmittelangebot vorgehalten wird.  

Die qualitative Angebotsmischung in Horstmar, bestehend aus zwei Lebensmittelsupermärkten, 

zwei Lebensmitteldiscountern und einigen Anbietern des Lebensmittelhandwerks sowie zwei Ge-

tränkemärkten und dem Dorfladen in Leer, ist als positiv zu bewerten. Im Hinblick auf eine mög-

lichst wohnortnahe Grundversorgung spielt neben der quantitativen Ausstattung und strukturel-

len Zusammensetzung des Angebots an Nahrungs- und Genussmitteln vor allem die räumliche 

Verteilung dieses Angebotes eine wichtige Rolle. Im Folgenden wird daher das nahversorgungsre-

levante Angebot mit Lebensmitteln auch räumlich differenziert betrachtet. Als Bewertungsmaß-

stab können die siedlungsräumliche Integration und fußläufige Erreichbarkeit der Lebensmittelan-

bieter herangezogen werden. In Karte 12 werden alle größeren Lebensmittelanbieter im Horstma-

rer Stadtgebiet mit einer Fußwegedistanz von 800 m dargestellt, was im Mittel einem noch ak-

zeptablen Fußweg von rund 5-7 minütiger Dauer entspricht. 
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Karte 12:  Strukturprägende Lebensmittelanbieter in Horstmar mit 800 m Fußwegedis-

tanzen 

 

Quelle: eigene Darstellung; Einzelhandelserhebung Februar 2018; © Land NRW/Vermessungs- und  

Katasteramt Kreis Steinfurt (2018) – Lizenz dl-de/by-2-0 (www.govdata.de/dl-de/by-2-0) 

Die Isodistanzen der fußläufigen Einzugsbereiche der vier Anbieter in Horstmar verdeutlichen eine 

Konzentration am östlichen Siedlungsbereich im zentralen Versorgungsbereich Horstmar Teilbe-

reich Nahversorgungszentrum. Diese Lage der Lebensmittelanbieter hat für Horstmar Vorteile 

aber auch Nachteile. Sie sind in erster Linie Magnet- und Frequenzbringer, jedoch nicht unmittel-
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bar für den Ortskern und die dort ansässigen Einzelhandelsbetriebe und Dienstleistungsangebote. 

Dennoch stellen sie als Teilbereich Nahversorgungszentrum die wesentlichen Eckpfeiler des zent-

ralen Versorgungsbereiches Horstmar dar. Diese räumliche Konzentration führt jedoch auch dazu, 

dass Randbereiche des westlichen Ortskernes fußläufig nicht versorgt sind. Die Situation wird sich 

dort auch nicht verändern, da das Kaufkraftpotenzial für weitere Ansiedlungen außerhalb des 

zentralen Versorgungsbereiches deutlich zu gering ist und somit eine städtebauliche, ökonomische 

und „friedliche“ Koexistenz nicht möglich ist und daher konsequent vermieden werden muss.  

Im Ortsteil Leer zeigt sich ein deutliches räumliches Versorgungsdefizit. Der vorhandene Dorfla-

den kann die Versorgungsfunktion nur unzureichend erfüllen. Vor dem Hintergrund der geringen 

Mantelbevölkerung in Leer (2.300 Einwohner) und der Nähe zum Mittelzentrum Steinfurt ist die 

Ansiedlung eines strukturprägenden Lebensmittelmarktes ökonomisch und betriebswirtschaftlich 

ausgeschlossen. 

5.5 Fazit der aktuellen Angebots- und Nachfrageanalyse 

 Mit insgesamt 28 Einzelhandelsbetrieben, die rund 5.650 m² Gesamtverkaufsfläche bereitstel-

len, präsentiert sich die Stadt Horstmar derzeit mit einer nicht über alle Warengruppen ausrei-

chenden quantitativen Angebotsausstattung für ein Grundzentrum. Umgerechnet auf die 

rund 6.700 Einwohner ergibt sich eine Verkaufsflächenausstattung von rund 0,84 m² je Ein-

wohner, die jedoch sowohl im bundesweiten Vergleich (Bundesdurchschnitt: 1,4 

m²/Einwohner) als auch im Vergleich mit Städten ähnlicher Größenordnung oder Versor-

gungsfunktion
13

 (1,5 m²/Einwohner) einen unterdurchschnittlichen Wert darstellt. Seit der 

Untersuchung aus dem Jahr 2008 ist lediglich ein leichter Zuwachs der Verkaufsfläche um 

rund 800 m² zu verzeichnen. Dies ist in erster Linie auf die Ansiedlung des Lebensmittelvoll-

sortimenters K+K im zentralen Versorgungsbereich Teilbereich Nahversorgungszentrum zu-

rückzuführen. Die Gesamtanzahl der Betriebe hat sich dagegen verringert. 

 Es sind Angebote aus nahezu allen Warengruppen vorhanden, insgesamt zeigen sich jedoch 

auch Angebotslücken. Eine unterdurchschnittliche Angebotsausstattung, die auf einen gewis-

sen theoretischen Entwicklungsspielraum hindeutet, zeigt sich vor allem in den Warengruppen 

Gesundheit- und Körperpflege, Blumen/Zoo und Glas, Porzellan und Haushaltswaren. Auch in 

den Warengruppen Schuhe/Lederwaren, Bekleidung/Wäsche, Spielwaren, Elektro-

nik/Multimedia und Baumarktsortimente zeigen sich grundsätzlich Entwicklungsspielräume, 

die jedoch durch den zunehmenden Online-Handel in diesen Branchen relativiert werden 

müssen. 

 Mit einer Kaufkraftkennziffer von 95,5 verfügt die Bevölkerung der Stadt Horstmar über ein 

leicht unter dem Bundesdurchschnitt liegendes Kaufkraftniveau. Das einzelhandelsrelevante 

Kaufkraftpotenzial in Horstmar umfasst rund 36 Mio. Euro. Dem gegenüber steht ein jährli-

cher Umsatz von rund 25 Mio. Euro im Horstmarer Einzelhandel, so dass sich im Verhältnis ei-

ne Zentralitätskennziffer von rund 0,7 ergibt. Per Saldo sind deutliche Kaufkraftabflüsse in die 

umliegenden Städte und Gemeinden nachweisbar, was jedoch der landesplanerischen Versor-

gungsfunktion grundsätzlich nicht widerspricht.  

                                                

13

  Junker + Kruse Datenbank – eigene Erhebungen in Grundzentren mit einer Einwohnerzahl von 8.000 – 15.000 im 

Rahmen der Erstellung kommunaler Einzelhandelskonzepte 
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 Im Vergleich zu 2008 ist die Zentralitätskennziffer von rund 0,59 leicht gestiegen. Steigerun-

gen ergeben sich im kurzfristigen Bedarf vor allem in der Branche Nahrungs- und Genussmit-

tel. Im mittelfristigen Bedarf sind die Zentralitätswerte alle rückläufig. Im langfristigen Bedarf 

kann nur in der Branche der medizinischen und orthopädischen Artikel eine Steigerung ver-

zeichnet werden.  

 Das Einzugsgebiet des Horstmarer Einzelhandels erstreckt sich neben dem eigenen Stadtgebiet 

vor allem auf die unmittelbar angrenzenden Nachbarkommunen.  

 Bedeutendster Angebotsschwerpunkt im Stadtgebiet Horstmar ist der zentrale Versorgungs-

bereich Horstmar mit den Teilbereichen Ortskern (Hauptgeschäftsbereich) und Nahversor-

gungszentrum (Warnsveldallee). Der Teilbereich Ortskern präsentiert sich als attraktiver 

Standort mit einer gewachsenen städtebaulichen Struktur und einem Einzelhandelsangebot, 

das aus kleinteiligen Fachhändlern besteht und durch Dienstleistungseinrichtungen sowie öf-

fentlichen Angeboten. Unter einzelhandelsseitigen Gesichtspunkten handelt es sich jedoch um 

einen quantitativ eher schlecht ausgestatteten Ortskern mit Angebotsschwerpunkten im mit-

telfristigen Bedarf und hier vor allem in den Warengruppen Bekleidung und Schu-

he/Lederwaren. Die Angebote werden durch vier ansässige Anbieter, die ihr Geschäft schon 

lange am Standort betreiben, bereitgestellt. Die Haupteinkaufslage erstreckt sich über die 

Schöppinger Straße, Schloßstraße, Königstraße und den Kirchplatz.  

Der eigentliche Einzelhandelsschwerpunkt befindet sich im zentralen Versorgungsbereich Teil-

bereich Nahversorgungszentrum im östlichen Siedlungsbereich Horstmar. Der Standort be-

steht aus drei Anbietern mit nahversorgungsrelevanten Kernsortimenten(einem Lebensmittel-

markt, einem Lebensmitteldiscounter und einer Bäckerei) und übernimmt eine wichtige Ver-

sorgungsfunktion für die in Horstmar lebende Bevölkerung. 

 Im Ortsteil Leer wird die Nahversorgung heute ausschließlich durch einen kleinflächigen Dorf-

laden mit ausgewählten Sortimenten eher unzureichend gesichert. Darüber hinaus befindet 

sich lediglich ein Getränkeanbieter im Ortsteil.  

Insgesamt ist festzuhalten, dass der Horstmarer Einzelhandel mit Blick auf die landesplanerische 

Versorgungsfunktion als Grundzentrum eine durchaus positive Angebotsausstattung aufweist. 

Dies wird insbesondere durch die vier strukturprägenden Lebensmittelanbieter im kurzfristigen 

Bedarf gewährleistet. Gleichwohl existieren jedoch auch Angebotsdefizite, vor allem in den so ge-

nannten Leitsortimenten wie z. B. Bekleidung, Spielwaren, Elektronik und Multimedia, in denen 

Verbesserungsbedarf besteht. Hinsichtlich der räumlichen Verteilung des Einzelhandels im Stadt-

gebiet ist festzustellen, dass der zentrale Versorgungbereich Horstmar mit den Teilbereichen Orts-

kern und Nahversorgungszentrum den eindeutigen Angebotsschwerpunkt darstellt.  
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6 Entwicklungsspielräume des Horstmarer Einzelhandels 

Im Folgenden soll eine neutrale Einschätzung der mittelfristigen Entwicklungsperspektiven (Prog-

nosehorizont 2030) des Einzelhandels in der Stadt Horstmar erfolgen. Für die Stadt als Träger der 

Planungshoheit können diese Aussagen als Orientierungsrahmen zur Beurteilung perspektivi-

scher Neuansiedlungen, Erweiterungen oder Umnutzungen von Einzelhandelsflächen dienen. In 

der Ermittlung der in den nächsten Jahren voraussichtlich zu erwartenden Entwicklungsperspekti-

ven des Einzelhandels in Horstmar fließen folgende Faktoren ein: 

Die gegenwärtige Angebots- und Nachfragesituation  

Zur Darstellung der gegenwärtigen Angebots- und Nachfragesituation wurde eine umfassende 

Analyse erstellt (vgl. dazu Kapitel 3 und 4). Insbesondere der warengruppenspezifische Verkaufs-

flächenbestand sowie die ermittelten einzelhandelsrelevanten Zentralitäten sind Bestandteil der 

Ermittlung künftiger Entwicklungsspielräume. 

Entwicklung einzelhandelsrelevanter Umsatzkennziffern/Flächenproduktivitäten 

Die Entwicklung der Flächenproduktivität
14

 wird als konstant angenommen. Sie ist in der Vergan-

genheit bundesweit durch den ausgesprochen intensiven Wettbewerb mit dem Ziel partieller 

Marktverdrängung der Konkurrenzanbieter gesunken. In den letzten Jahren hat sich diese Ten-

denz jedoch durch die hohe Dynamik der Betriebstypenentwicklung deutlich ausdifferenziert. Zu-

dem sind in zahlreichen Betrieben die Grenzrentabilitäten erreicht, was durch die hohe und zu-

nehmende Zahl der Betriebsaufgaben angezeigt wird und mit Marktsättigungstendenzen einher-

geht. Durch die damit verbundenen fortschreitenden Konzentrationsprozesse kann deswegen zu-

künftig mindestens wieder mit leicht steigenden Flächenproduktivitäten gerechnet werden. Diese 

Tendenzen und Perspektiven abwägend, wird für die Stadt Horstmar von einer konstanten Ent-

wicklung der Flächenproduktivitäten ausgegangen. 

Bevölkerungsentwicklung in Horstmar 

Die vorliegenden Bevölkerungsvorausberechnungen der Landesdatenbank Nordrhein-Westfalen
15

 

prognostizieren für die nächsten Jahre für die Stadt Horstmar eine leicht rückläufige Bevölke-

rungsentwicklung bis 2035. Ausgehend von dem Basisjahr 2018 (6.300) geht die Geschäftsstelle 

Statistik der Landesdatenbank NRW 2035 von einer Einwohnerzahl von 5.900 aus.  

Folglich wird sich auch das dem Einzelhandel zur Verfügung stehende Kaufkraftpotenzial in den 

nächsten Jahren sukzessive leicht verringern. Allein durch den prognostizierten Einwohnerrück-

gang in Horstmar ist – unter der Annahme eines konstanten Kaufkraftniveaus – mit einer absolu-

ten Kaufkraftabnahme von bis zu 2,2 Mio. Euro zu rechnen. 

 

                                                

14

  Die Flächenproduktivität bezeichnet den Umsatz eines Einzelhandelsbetriebes pro m² Verkaufsfläche 

15

  Quelle: Landesdatenbank NRW © IT.NRW, Düsseldorf, 2018. Dieses Werk ist lizenziert unter der Datenlizenz 

Deutschland - Namensnennung - Version 2.0. | Stand: 17.05.2018 / 08:25:28; http://www.it.nrw.de 
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Entwicklung des privaten Verbrauchs bzw. der warengruppenspezifischen einzelhandelsre-

levanten Verbrauchsausgaben: 

Folgende bundesdeutsche Entwicklungen sind darzustellen: 

 Die Konsumausgaben der privaten Haushalte in Deutschland sind in den letzten 15 Jahren um 

jährlich ca. zwei Prozent gestiegen.
16

 

 Deutlich zugenommen haben die Konsumausgaben u. a. für Wohnen und Energiekosten, 

während der Anteil der Einzelhandelsausgaben an den privaten Konsumausgaben seit 

1990 um mehr als zehn Prozentpunkte auf einen Anteil von aktuell weniger als einem Drittel 

(29 % im Jahr 2010) zurückgegangen ist – Tendenz anhaltend
17

. 

 In der Summe stagnieren somit die einzelhandelsrelevanten Ausgaben weitestgehend. Diese 

Tendenz zeigt sich auch am gesamtdeutschen Einzelhandelsumsatz, der seit dem Jahr 2000 

bei jährlichen Wachstumsraten zwischen -2 und +2 % nur ein sehr geringes Wachstum auf-

weist (2010: rund 400 Mrd. Euro)
18

. Dieser Trend kann – in einer gewissen Spannweite – für 

die nächsten Jahre fortgeschrieben werden. 

Jedoch müssen auch spezifische Entwicklungen in den einzelnen Warengruppen bzw. im On-

linehandel berücksichtigt werden, d. h. es muss eine Prognose erfolgen, die sich verändernde 

Ausgabenanteile in den einzelnen Warengruppen, die dem stationären Einzelhandel oder anderen 

Vertriebskanälen potenziell zufließen, berücksichtigt.  

Auf den B2C-E-Commerce
19

 (Versandhandel und Internethandel) entfällt laut HDE-Jahresbilanz 

ein Anteil von prognostizierten ca. 9,7 % am Gesamtumsatz des Einzelhandels im engeren Sinne 

(2017). Dabei bewegt sich der Anteil des Onlinehandels in der Warengruppe Nahrungs- und Ge-

nussmittel bislang unter 1 %, in typischen zentrenrelevanten Warengruppen wie Neue Medien, 

Unterhaltungselektronik, Bücher, Spiel- und Sportartikel, Bekleidung und Schuhe werden aller-

dings Anteile von z. T. deutlich mehr als 10 % Anteil am Gesamtumsatz des Einzelhandels gene-

riert.  

                                                
16

  EHI (2005-2010): Einzelhandel Aktuell. Köln; Statistisches Bundesamt 2011 (www.destatis.de); Handelsjournal et. 

al. (Hrsg.) (2008-2011): Factbook Einzelhandel; Handelsverband Deutschland (2014), zitiert nach 

www.handelsdaten.de 

17

  ebenda 

18

  ebenda 

19

  B2C = Business to Consumer = Kommunikations- und Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen und Privat-

personen (Konsumenten, Kunden) 

http://www.destatis.de/


Einzelhandelskonzept für die Stadt Horstmar 

 56 

Abbildung 2: Anteil des B2C-E-Commerce am Einzelhandelsumsatz in Deutschland in den 

Jahren 2000 bis 2018  

 

Quelle: EHI Retail Institute unter www.handelsdaten.de, 2018*: Prognose 

Es ist zu beobachten, dass vor allem bestimmte Sortimentsgruppen von den Vorteilen des Online-

handels profitieren. Gemäß Angaben des Bundesverbandes E-Commerce und Versandhandel 

Deutschland wurden im Jahr 2013 rund 55 % des im interaktiven Handel
20

 erzielten Umsatzes in 

den fünf Sortimentsgruppen Bekleidung, Bücher, Unterhaltungselektronik und -artikel, Schu-

he sowie Bild- und Tonträger erwirtschaftet (absolut rund 21,6 Mrd. Euro von 39,3 Mrd. Euro)
21

. 

Alle übrigen Sortimentsgruppen
22

 leisteten einen deutlich untergeordneten Beitrag zum Gesamt-

umsatz des interaktiven Handels. Diese seit jeher „onlineaffinen“ Sortimentsgruppen werden vo-

raussichtlich auch zukünftig
23

 die Umsatzzahlen und -zuwächse im Onlinehandel bestimmen. 

Bei der Ermittlung künftiger Verkaufsflächenpotenziale ist vor dem Hintergrund dieser Entwick-

lungen zu berücksichtigen, dass die rechnerischen quantitativen Entwicklungspotenziale, die im 

Rahmen der Modellrechnung auf dem gesamten einzelhandelsrelevanten Kaufkraftvolumen ba-

sieren, nicht in vollem Umfang vom stationären Einzelhandel abgeschöpft werden, sondern dass 

diese tatsächlich tendenziell niedriger ausfallen, denn ein gewisser Umsatzanteil fließt dem Onli-

nehandel zu, welcher jedoch nicht allein aus „pure-playern“ besteht, sondern vor allem auch 

Multichannel-Konzepte umfasst. Das heißt, stationäre Einzelhändler nutzen neben dem Angebot 

und Verkauf ihrer Waren in einem Geschäft vor Ort auch zunehmend andere – online-basierte – 

Vertriebsschienen. 

                                                

20

  Zum interaktiven Handel ist neben dem Vertriebsweg „Onlinehandel“ auch der Vertriebsweg „Versandhandel“ zu 

zählen. 

21

  Vgl. Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland. Daten abrufbar unter www.bevh.org  

22

  Differenziert in insgesamt 16 weitere Sortimentsgruppen: Haushaltswaren und -artikel, Hobby-, Sammel- und Frei-

zeitartikel, Computer und Zubehör, Möbel, Spielwaren, Telekommunikation, Bürobedarf, Drogerieartikel, Bau- und 

Gartenmarktartikel, Kfz- und Motorradzubehör, Tierbedarf, Lebensmittel, Uhren und Schmuck, Haus- und Heimtex-

tilien, Medikamente, Sonstiges 

23

  Vgl. Lührmann (2014): Trendbarometer Einzelhandel – Retail 2014. Osnabrück: S. 32 
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Folglich fließen die aus dem stationären Einzelhandel „wegbrechenden Umsätze“ nicht zu 100 % 

in den „reinen“ Onlinehandel ab. Über eigene Online-Shops oder Online-Marktplätze (wie z. B. 

bei den Onlineanbietern eBay oder Amazon) bleibt dem auch stationär präsenten Einzelhandels-

unternehmen ein nicht unwesentlicher, einzelhandelsrelevanter Umsatzanteil erhalten. Im Non-

Food-Handel entfielen 2016 rund 22 % auf reine Online Handelsumsätze, 15 % sind dabei völlig 

losgelöst von Offline-Kanälen. Weitere 7 % werden zwar online bestellt, jedoch sucht der Kunde 

vorher noch einmal ein Geschäft auf. 50 % der Non-Food-Umsätze sind reine Offline-Umsätze, 

bei denen das Internet nicht beteiligt war. Am stärksten legen derzeit und in den nächsten Jahren 

die Multi-Channel-Umsätze zu, die inklusive Showrooming bereits 35 % der Non-Food-Umsätze 

ausmachen.
24

 

Die dargestellten Trends zeigen, dass der Onlinehandel einerseits zwar unbestritten eine zuneh-

mende Konkurrenz für den stationären (insbesondere auch mittelständischen und inhabergeführ-

ten) Einzelhandel darstellt, die mögliche Verschneidung der einzelnen Vertriebswege zugleich je-

doch auch eine Chance für die Entwicklung des stationären Einzelhandels sein kann. Vor allem gilt 

es in erster Linie, unter Berücksichtigung neuer Möglichkeiten aufgrund der Digitalisierung die 

Stärken des stationären Einzelhandels zu profilieren (u. a. persönliche, qualitativ hochwertige Be-

ratung, direkte Prüf- und Verfügbarkeit des nachgefragten Produktes) und durch eine konsequen-

te räumliche Steuerung des einzelhandelsrelevanten Angebotes die städtischen Zentren zu erhal-

ten bzw. weiterzuentwickeln. 

Zentralitäten für das Jahr 2025 

Die perspektivische Zentralität für die Stadt definiert die angestrebte und realistisch erreichbare 

Kaufkraftabschöpfung in der Region unter Berücksichtigung der raumordnerischen Versor-

gungsfunktion der Stadt Horstmar als Grundzentrum, der regionalen Wettbewerbssituation 

sowie der lokalen Bevölkerungsentwicklung. Entsprechend ist im Zuge der landesplanerischen 

Versorgungsaufgabe in erster Linie von einer auf das eigene Stadtgebiet begrenzten zentralörtli-

chen Versorgungsfunktion auszugehen.  

Unter Berücksichtigung dieser Überlegungen sowie unter Einbeziehung der vorangestellten Para-

meter ergeben sich für die Stadt Horstmar bis zum Jahr 2025 folgende Zielzentralitäten. 

 Im Hinblick auf eine optimale Grundversorgung der Bevölkerung im Bereich der Wa-

rengruppen des überwiegend kurzfristigen Bedarfs wird eine Zentralität von 1,0 ange-

nommen. Dieser Wert wird heute lediglich in der Warengruppe Nahrungs- und Ge-

nussmittel erreicht und sogar überschritten. In den Bereichen Blumen/Zoo, Gesundheit 

und Körperpflege und PBS/Zeitungen/Zeitschriften/Bücher sind aus quantitativer Sicht 

leichte Arrondierungsspielräume erkennbar. In allen Warengruppen bestehen darüber 

hinaus strukturelle Optimierungsmöglichkeiten unter qualitativen Aspekten.  

 Im mittelfristigen Bedarfsbereich werden Zentralitäten von bis zu 0,8 angenommen, 

die die grundzentrale Versorgungsfunktion der Stadt Horstmar widerspiegeln. Da die-

ser Wert in keiner der Warengruppe erreicht wird, ergibt sich grundsätzlich in allen 

Bereichen ein quantitativer Entwicklungsspielraum. Darüber hinaus ist auch der quali-

tative Aspekt bei zukünftigen Entwicklungen zu betrachten. 

                                                
24

  Vgl. Heinemann, G.: Die Neuerfindung des stationären Einzelhandels, Mönchengladbach, 2017, S. 16 
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 Im langfristigen Bedarfsbereich werden über alle Warengruppen ebenfalls Zentralitä-

ten von bis zu 0,8 angenommen. Dieser Wert wird aktuell lediglich von der Waren-

gruppe medizinische und orthopädische Artikel erreicht bzw. überschritten. 

Abbildung 3: Zentralitäten des Einzelhandels in Horstmar als rein qualitative Orientie-

rungshilfe 

 

Quelle: eigene Darstellung auf der Basis der errechneten Zentralitätskennziffern in Horstmar 

Schlussfolgerungen 

Insgesamt ergeben sich für die Stadt Horstmar aus rein quantitativer Sicht in zahlreichen Branchen 

absatzwirtschaftliche Verkaufsflächenpotenziale. Demnach sind grundsätzlich in allen Sortiments-

bereichen Entwicklungsspielräume gegeben, aufgrund der regionalen Konkurrenzsituation zu 

starken Mittelzentren in der Region und unter Berücksichtigung des zunehmenden Onlinehandels 

insbesondere in Sortimentsbereichen wie Bekleidung, Schuhe/Lederwaren, Bücher, Spielwaren 

und Elektronik sind diese Spielräume in Horstmar jedoch begrenzt. Realistisch besteht eher ein 

Veränderungspotenzial für bestehende Anbieter als ein Neuansiedlungspotenzial. Das bedeutet, 

dass bei potenziellen Ansiedlungsvorhaben insbesondere im Ortskern von Horstmar, aber auch im 

Ortsteil Leer im Hinblick auf eine Stärkung der Versorgungsfunktion der Bevölkerung auf folgen-

de Aspekte zu achten ist: 

 Handelt es sich um einen städtebaulich geeigneten Standort? 

 Passen die Größe und der Betriebstyp des Vorhabens in die Strukturen der Stadt Horstmar? 

 Ergeben die Ansiedlungen Synergien/Ergänzungsfunktionen zu bestehenden Anbietern in der 

Stadt? 

Vor allem sind einer „zügellosen“ Ausweitung von Verkaufsflächen Grenzen zu setzen, da zusätz-

liche Kaufkraft grundsätzlich nur bis zu einem bestimmten Maß und in bestimmten Branchen mo-

bilisiert werden kann. Werden darüber hinaus Einzelhandelsvorhaben realisiert, kann dies zu Um-



Einzelhandelskonzept für die Stadt Horstmar 

59  

satzumverteilungen innerhalb der Horstmarer Einzelhandelslandschaft und somit zu Umsatzein-

bußen bzw. auch zu Marktverdrängungsprozessen ansässiger Betriebe führen. Vorhaben an 

stadtentwicklungspolitisch gewünschten Standorten, insbesondere im Ortskern und im Nahver-

sorgungszentrum, können dagegen zur Verbesserung und Stärkung des Einzelhandelsangebotes 

in der Stadt beitragen. Die Tatsache, dass dies ggf. zu Lasten weniger geeigneter Standorte (wie 

z. B. dem Gewerbegebiet) im Stadtgebiet geschieht, sollte/kann dabei bewusst in Kauf genom-

men werden. Zukünftige Entwicklungen müssen somit generell mit Blick auf die Ziele des Horst-

marer Einzelhandelskonzeptes (vgl. dazu Kapitel 7) abgewogen werden. Für bisher nicht in der 

Stadt Horstmar vertretene Spezialanbieter oder neuartige Anbieter können sich darüber hinaus 

auch dann Entwicklungsspielräume abzeichnen, wenn das übergeordnete Hauptsortiment bereits 

umfangreich vertreten ist und an sich kein zusätzlicher Verkaufsflächenspielraum besteht.  
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7 Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes für die Stadt Horst-

mar 

Das Einzelhandelskonzept für die Stadt Horstmar umfasst die nachfolgenden konzeptionellen Bau-

steine:  

 Räumliches Entwicklungsleitbild (vgl. Kapitel 7.1) 

 Übergeordnete Ziele der Einzelhandelsentwicklung (vgl. Kapitel 7.2) 

 Räumliches Standortstrukturmodell (vgl. Kapitel 7.3) 

 Abgrenzung des zentralen Versorgungsbereiches (vgl. Kapitel 7.4.1) 

 Definition von Ergänzungsstandorten und Empfehlungen zu deren zentrenverträglicher Wei-

terentwicklung (vgl. Kapitel 7.5) 

 Horstmarer Sortimentsliste (vgl. Kapitel 7.7) 

 Ansiedlungsregeln zur Einzelhandelsentwicklung (vgl. Kapitel 8) 

 

7.1 Fortschreibung des räumlichen Entwicklungsleitbildes 

Bei zukünftigen Entwicklungen gilt es – wie bereits im Konzept aus dem Jahr 2008 - weiterhin die 

klare räumliche Angebotsstruktur mit der Konzentration auf den Kernort Horstmar zu bewahren 

und zu profilieren. In diesem Zusammenhang ist vor allem eine Verschärfung der innerkommuna-

len Konkurrenzsituation zu vermeiden und der Entwicklungsfokus auf den zentralen Versorgungs-

bereich mit den Teilbereichen Ortskern und Nahversorgungszentrum sowie eine möglichst wohn-

ortnahe Grundversorgung im Ortsteil Leer zu legen.  

Dazu hat sich das Leitbild der „räumlichen-funktionalen-Gliederung“ für die Stadt Horstmar 

grundsätzlich etabliert und in der Umsetzung bewährt. Es setzt einen klaren räumlichen wie funk-

tionalen Rahmen für die zukünftige Einzelhandelsentwicklung:  

Der Einzelhandel wird weiterhin in Abhängigkeit von Sortiments- und Größenstrukturen, der öko-

nomischen Rahmenbedingungen und in funktionaler Ergänzung auf ausgewählte Einzelhandels-

schwerpunkte im Horstmarer Stadtgebiet konzentriert. Eine stringente Steuerung seitens der Stadt 

innerhalb dieser „Leitplanken“ ermöglicht wie bisher auch die Chance einer sinnvollen und zu-

kunftsfähigen räumlich-funktionalen Entwicklung des Einzelhandels. 
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Karte 13:  Räumliches Entwicklungsleitbild für die Stadt Horstmar 

 

Quelle: eigene Darstellung;  © Land NRW/Vermessungs- und Katasteramt Kreis Steinfurt (2018) - Lizenz dl-de/by-2-0 

(www.govdata.de/dl-de/by-2-0) 

Aus ökonomischer Sicht wird durch die Berücksichtigung sortiments- und größenspezifischer 

Zielvorstellungen ein ruinöser Verdrängungswettbewerb vermieden. Durch klare räumlich-

funktionale Strukturen und Vorgaben kann die Ausstrahlung des Einzelhandels verbessert und 

(möglicherweise) eine bessere Ausschöpfung des Kaufkraftvolumens der Bevölkerung erreicht 

werden. Durch die Zielvorgaben der Stadt Horstmar bleiben Investitions- und Ansiedlungsinteres-

sen, insbesondere auch im zentralen Versorgungsbereich Teilbereich Ortskern und Nahversor-

gungszentrum, erhalten. Mögliche Entwicklungsimpulse zur Stärkung bzw. Erweiterung des Ein-

zelhandelsstandortes Horstmar können – durch das Zusammenwirken von Entwicklungsleitbild 

und Zielen zur Einzelhandelsentwicklung – entsprechend planerisch gefördert und gelenkt wer-

den. Es besteht die Chance einer zukünftigen Verstärkung von sinnvollen und tragfähigen Einzel-

handelsstrukturen.  

Aus politscher und planerischer Sicht ist die Anwendung des Leitbildes mit einer stringenten 

Planungs- und Steuerungspraxis verbunden; die Planungs- und Investitionssicherheit – sowohl auf 

Seiten der Investoren als auch der bestehenden Betreiber – ist somit weiterhin gegeben. Die 

Stadtplanung wird ihrer Steuerungsfunktion für die Stadtentwicklung gerecht und die aktive Rolle 

der Politik und Verwaltung in der Stadtplanung bleibt erhalten. Durch die Förderung einer in sich 

verträglichen und ergänzenden Arbeitsteilung des Horstmarer Einzelhandels wird zudem das Ent-

wicklungsziel eines attraktiven und lebendigen städtebaulich-funktionalen Ortskernes unterstützt. 
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Eine stringente Anwendung des Leitbildes setzt sowohl positive Signale nach innen als auch nach 

außen. Einzelinteressen werden der Stadtentwicklung nachgeordnet und es entstehen diesbezüg-

lich keine Abhängigkeiten. 

Aus rechtlicher Sicht nutzt die Stadtplanung auch weiterhin ihre umfangreichen gesetzlichen Ein-

griffs- und Lenkungsmöglichkeiten, was eine zielgerichtete und konsequente Anwendung des 

rechtlichen Instrumentariums bedeutet. Für Investoren ist Planungs- und Rechtsicherheit im 

Stadtgebiet gegeben. Städtebauliche Begründungen, z. B. im Rahmen von Bauleitplanverfahren, 

werden erleichtert. In rechtlichen Streitfällen ist durch die klare Linie eine verbesserte rechtliche 

Position gegeben. 

7.2 Fortschreibung der übergeordneten Ziele der Einzelhandelsentwicklung  

Wie bereits vorstehend erläutert leiten sich die übergeordneten zukünftigen Steuerungs- und 

Handlungsleitlinien zur Einzelhandelsentwicklung in Horstmar aus der spezifischen Situation der 

Gesamtstadt und den allgemeinen Rahmenbedingungen (wie z. B. Bevölkerungsentwicklung und  

-verteilung, siedlungsräumliche und verkehrliche Situation; Berücksichtigung der Einzelhandels-

struktur) ab. Bereits im Einzelhandelskonzept 2008 wurden eben diese Ziele und Empfehlungen 

formuliert. In Anbetracht der zwischenzeitlichen Einzelhandelsentwicklungen ist zu empfehlen, an 

den grundlegenden Zielen festzuhalten und diese entsprechend der Angebots- und Nachfragesi-

tuation anzupassen. 

Das übergeordnete Handlungsziel bleibt auch heute die Sicherung der landesplanerischen Versor-

gungsfunktion der Stadt als Grundzentrum und der Erhalt eines attraktiven und wettbewerbsfähi-

gen Einzelhandelsangebotes. Dabei wird die Attraktivität eines Einkaufsstandortes u. a. be-

stimmt durch die Quantität des Einzelhandelsangebotes (gemessen in Quadratmetern Verkaufs-

fläche) und seiner strukturellen Zusammensetzung (Vielfalt der Branchen, Sortimentstiefe, Be-

triebsformen und -konzepte sowie Betriebsgrößenzuordnungen) sowie der Qualität des vorhan-

denen Angebots. Nur durch das Miteinander dieser Komponenten kann es auch zukünftig gelin-

gen, den Einzelhandelsstandort Horstmar attraktiv zu gestalten und langfristig zu erhalten bzw. zu 

sichern. Von grundlegender Relevanz ist in diesem Zusammenhang auch die Formulierung klarer 

räumlich-struktureller Prioritäten in Form eines Zielsystems für die funktionale Entwicklung der 

Stadt Horstmar.  

Ausbau und Sicherung der landesplanerischen Funktion der Stadt Horstmar als Grundzent-

rum  

Aus landesplanerischer Sicht sind die Städte und Gemeinden in ein hierarchisches, zentralörtliches 

Gliederungssystem eingeordnet. Als Grundzentrum übernimmt die Stadt Horstmar somit die Auf-

gabe die eigene Bevölkerung im Stadtgebiet zu versorgen. Dieser Funktion wird Horstmar heute 

nicht vollumfänglich gerecht. Potenzielle Einzelhandelsentwicklungen müssen sowohl im gesamt-

städtischen und auch regionalen Kontext stehen. Das übergeordnete Ziel ist dabei die Stärkung 

und vor allem die Sicherung der Funktion als Grundzentrum und der damit einhergehenden Siche-

rung und Stärkung des Einzelhandelsstandortes Horstmars. 

Sicherung und Stärkung eines attraktiven Ortskernes Horstmar 

Priorität im Rahmen der weiteren Einzelhandelsentwicklung besitzt die Sicherung und Stärkung 

des zentralen Versorgungsbereiches Horstmar Teilbereich Ortskern und Nahversorgungszentrum. 
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Trotz der bereits bestehenden insgesamt zufriedenstellenden Angebotsausstattung und -struktur 

im Horstmarer Ortskern ist eine Arrondierung des Angebotsspektrums, insbesondere durch zielge-

richtete, branchenspezifische Weiterentwicklungen mit Schwerpunkt in zentrenrelevanten Sorti-

menten empfehlenswert, um die Attraktivität dieses räumlichen Entwicklungs- und Angebots-

schwerpunkts sichern zu können. Zur Positionierung dieses Teilbereiches des zentralen Versor-

gungsbereiches gegenüber nicht integrierten Standorten ist es notwendig und sinnvoll, weitere 

Entwicklungen an diesen städtebaulich sinnvollen Standort zu lenken. Aus diesem Grund und zur 

Wahrung seiner Versorgungsfunktion dient der zentrale Versorgungsbereich Ortskern in Horstmar 

als Vorranggebiet für zukünftige zentrenrelevante Einzelhandelsansiedlungen. 

Die funktionale Ergänzung zum Ortskern übernimmt dabei der zentrale Versorgungsbereich Teil-

bereich Nahversorgungszentrum. Dieser steht für die Ansiedlung von nahversorgungsrelevantem 

Einzelhandel in einer Größenordnung wie er im Ortskern nicht zu realisieren ist, zur Verfügung. 

An diesem Standort sind auch weiterhin ausschließlich Betriebe mit dem nahversorgungsrelevan-

ten Kernsortimenten zulässig. 

Somit wird eine flächendeckende (wohnungsnahe) Grundversorgung innerhalb Horstmars durch 

den bipolaren zentralen Versorgungsbereich sichergesellt und unter Berücksichtigung dieser 

Standortkonstellation eine flächendeckende und umfassende wohnungsnahe Grundversorgungs-

struktur in der Stadt Horstmar gewährleistet.  

Sicherung und Stärkung der Versorgungsfunktion im Ortsteil Leer 

In Ergänzung zum zentralen Versorgungsbereich Horstmar stellt auch die Entwicklung des Orts-

kernes Leer ein wichtiges Ziel dar. Wichtigster Anbieter im Ortskern ist ein Dorfladen, der nach 

der Schließung des örtlichen Edeka Lebensmittelmarktes eine wichtige Basisfunktion übernimmt, 

jedoch die Nahversorgungsfunktion für die dort lebende Bevölkerung nur eingeschränkt über-

nehmen kann. Im Falle einer Schließung des Betriebes erscheint eine Nachfolgenutzung wenig 

wahrscheinlich. Dementsprechend besteht auch für den Ortskern Leer das primäre Ziel die Nah-

versorgung mit Angeboten des täglichen Bedarfes zu sichern und weiter auszubauen.  

Zentrenverträgliche Entwicklung eines ergänzenden Einzelhandelsstandortes für (großflä-

chige) Einzelhandelsbetriebe  

Der Ergänzungsstandort „Im Gewerbegebiet“, der sich außerhalb des gewachsenen Ortskerns 

Horstmars im Süden des Siedlungsbereiches befindet, stellt einerseits einen Wettbewerbsstandort 

dar, andererseits ist er eine sinnvolle und notwendige Ergänzung des Einzelhandels. Im Sinne einer 

funktionalen Arbeitsteilung ist der Standort auch weiterhin als zentrenverträglicher Ergänzungs-

standort zu sichern und – soweit erforderlich – weiter zu entwickeln. Dies hat zwingend zur Folge, 

dass hier eine gezielte und geordnete Entwicklung und Bestandspflege angestrebt werden muss. 

Allerdings ist dies unter den derzeit gegebenen regionalplanerischen Rahmenbedingungen im 

Gewerbegebiet (GIB) nur bis zur Schwelle der Großflächigkeit möglich. Sofern auch großflächige 

Einzelhandelsentwicklungen realisiert werden sollen, ist im Sinne des LEP NRW eine Änderung der 

definierten Teilbereiche im Regionalplan in ein Allgemeinen Siedlungsbereich erforderlich (GIB in 

ASB). 

Bei Neuansiedlung, Erweiterung oder Umnutzung bestehender Betriebe an allen Standorten au-

ßerhalb des Ortskerns sind jeweils die Kompatibilität des Vorhabens mit den formulierten städti-

schen Zielen und Empfehlungen zu überprüfen. An geeigneten städtebaulich nicht integrierten 
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Standorten im Stadtgebiet sind Angebotsausweitungen in nicht zentrenrelevanten Sortimenten 

nach einer solchen positiven Einzelfallprüfung prinzipiell möglich. Neuansiedlungen oder Erweite-

rungen von Betrieben mit nahversorgungs- und zentrenrelevanten Hauptsortimenten (über den 

genehmigten Bestand hinaus) sind am Ergänzungsstandort und an nicht integrierten Standorten 

jedoch konsequent auszuschließen. 

Sicherung von Gewerbegebieten für Handwerk und produzierendes Gewerbe 

Die mit Hilfe des Bau- und Planungsrechts geschaffenen bzw. abgesicherten Gewerbegebiete sind 

der eigentlichen Zielgruppe, nämlich Handwerk und produzierendem Gewerbe, zuzuführen. Da 

diese Betriebe oftmals nicht in der Lage sind mit den preislichen Angeboten des Einzelhandels für 

Grund und Boden zu konkurrieren, ist insbesondere in den Gewerbegebieten der komplette Aus-

schluss von Einzelhandelsnutzungen (mit Ausnahme des Handwerkerprivilegs) eine mögliche Ent-

wicklungsoption. 

Planungs- und Investitionssicherheit für bestehenden und anzusiedelnden Einzelhandel 

Im Rahmen der Diskussion um neue Einzelhandelsentwicklungen in einer Gemeinde werden oft 

bestehende Einzelhandelsbetriebe nur unzureichend in die Überlegungen und Entwicklungsvor-

stellungen mit einbezogen. Dabei ist es der Einzelhandelsbestand, der die Attraktivität und Anzie-

hungskraft eines Einkaufsstandortes nicht unwesentlich mitbestimmt. Dies darf jedoch nicht mit 

einer Unberührbarkeit des bestehenden Einzelhandels gleichgesetzt werden. Es bedeutet viel-

mehr, dass im Sinne der Bestandspflege sowie bei zukünftigen Planungen die bestehenden Struk-

turen im Gemeindegebiet verstärkt in die Überlegungen und Diskussionen mit einzubeziehen sind. 

Sicherung einer „nachhaltigen“ Stadtentwicklung und Verhinderung konterkarierender Pla-

nungen 

Eine räumliche Bündelung von Einzelhandelsbetrieben an städtebaulich und siedlungsstrukturell 

sinnvollen Standorten ist gemäß dem gemeindeentwicklungspolitischen Leitbild einer „Stadt der 

kurzen Wege“ anzustreben. Insbesondere ein kompakter Hauptgeschäftsbereich mit kurzen We-

gen ist hierbei eine wichtige Voraussetzung für die Entwicklung und das Entstehen urbaner Räu-

me. Darüber hinaus dient auch ein möglichst flächendeckendes Netz an funktional gegliederten 

Versorgungsstandorten einer bevölkerungsnahen Versorgung sowie einer Reduzierung der not-

wendigen Verkehrswege. Vor dem Hintergrund ist es das Ziel der Stadtentwicklung, keine zusätz-

lichen Einzelhandelsstandorte – an städtebaulich wie stadtentwicklungspolitisch unerwünschten 

Standorten – zu schaffen. 

Vor dem Hintergrund der aufgezeigten Entwicklungsperspektiven für den Einzelhandelsstandort 

Horstmar (vgl. Kapitel 5) besteht grundsätzlich keine Notwendigkeit zur Ausweisung von neuen 

Einzelhandelsstandorten (Agglomerationen) außerhalb des vorhandenen zentralen Versorgungs-

bereiches und des bestehenden Ergänzungsstandortes. Eine Öffnung neuer (in der Regel auto-

kundenorientierter) Einzelhandelsstandorte außerhalb der definierten Entwicklungsbereiche be-

wirken in der Regel eine Schwächung bestehender Standortstrukturen und haben ggf. einen rui-

nösen Wettbewerb zur Folge. Hierbei gilt es auch vor allem zu berücksichtigen, dass ein einmal 

für „Einzelhandelsnutzungen geöffneter Standort“ nur sehr schwer anschließend wieder einer an-

deren Nutzung zugeführt werden kann und somit der Umsetzungsdruck im Falle einer möglichen 

Einzelhandelsbrache enorm groß werden kann. Die Umsetzung der bestehenden Entwicklungs-

spielräume ist somit vorwiegend auf die bestehende Standortstruktur auszurichten. 
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Mit Hilfe einer weiterhin konsequenten Anwendung des Planungsinstrumentariums sollten jene 

Planungen, die den Entwicklungsspielräumen und Entwicklungsperspektiven des Einzelhandels in 

Horstmar entgegenstehen, ausgeschlossen werden. 

 

7.3 Fortschreibung des räumlichen Standortstrukturmodells 

Auf Basis der in der Nachfrage- und Angebotsanalyse gewonnenen Erkenntnisse, dem räumlichen 

Entwicklungsleitbild für die Stadt Horstmar sowie unter Berücksichtigung der übergeordneten 

Zielvorstellungen zur Einzelhandelsentwicklung werden die räumlichen Angebotsschwerpunkte im 

Horstmarer Stadtgebiet unter städtebaulichen und funktionalen Gesichtspunkten in ein ar-

beitsteiliges Strukturmodell eingeordnet. 

Maßgeblichen Einfluss auf die Einstufung eines Angebotsstandortes in das weiterentwickelte 

Standortstrukturmodell haben das derzeitige Einzelhandels- und Dienstleistungsangebot sowie die 

städtebauliche Gestalt des Standortes. Hierbei fließen neben dem Verkaufsflächenbestand und der 

Anzahl der Einzelhandelsbetriebe insbesondere auch die städtebauliche Struktur und Gestaltung 

als Kriterien in die Beurteilung mit ein. Ein weiterer wesentlicher Gesichtspunkt ist die städtebauli-

che und stadtentwicklungspolitische Zielvorstellung, die mit dem jeweiligen Standort verbunden 

sein soll.  

Als Grundgerüst des aktuellen Standortstrukturmodells dient die bereits im Jahr 2008 formulierte 

Standortstruktur des Horstmarer Einzelhandels, die in ihren Grundzügen beibehalten sowie unter 

Berücksichtigung der seitdem eingetretenen einzelhandelsseitigen Entwicklungen fortgeschrieben 

wird. Aktuell sind folgende Standortkategorien im Stadtgebiet vorzufinden (Vgl. Abbildung 4): 
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Abbildung 4:  Standortstrukturmodell für die Stadt Horstmar 

 

Quelle: eigene Darstellung 

Zentraler Versorgungsbereich als „bipolares Hauptzentrum Horstmar“ 

Dieser Zentrentyp soll vor allem durch folgende Merkmale gekennzeichnet sein: 

 stadtweite Versorgungsbedeutung, 

 z. T. Einzelhandelsangebot im kurz-, mittel- und langfristigen Bedarfsbereich – mit Wettbe-

werbssituation, 

 Größen- und Betriebsformenmix, kleinteiliger Facheinzelhandel und auch großflächige Nah-

versorgungsangebote, 

 einzelhandelsnahes Dienstleistungs-, Kultur- und Gastronomieangebot sowie öffentliche 

Dienstleistungen. 

Nach wie vor definiert sich der zentrale Versorgungsbereich Horstmar durch die Zweiteilung in 

Ortskern und Nahversorgungszentrum. Der Teilbereich Ortskern Horstmar erfüllt dabei als An-

gebotsstandort die städtebauliche Qualität und funktionalen Voraussetzungen, um sich gemäß 

der durch die Rechtsprechung
25

 entwickelten Kriterien als bauplanungsrechtlich schützenswerter 

zentraler Versorgungsbereich zu qualifizieren. 

                                                

25

  „Zentrale Versorgungsbereiche sind räumlich abgegrenzte Bereiche einer Gemeinde, denen auf Grund vorhandener 

Einzelhandelsnutzungen – häufig ergänzt durch diverse Dienstleistungen und gastronomische Angebote – eine be-

stimmte Versorgungsfunktion für die Gemeinde zukommt. Ein Versorgungsbereich setzt mithin vorhandene Nut-

zungen voraus, die für die Versorgung der Einwohner der Gemeinde – gegebenenfalls auch nur eines Teil des Ge-

meindegebietes – insbesondere mit Waren aller Art von Bedeutung sind. […]. Das Adjektiv zentral ist nicht etwa 

rein geografisch […] zu verstehen, […] es hat vielmehr eine funktionale Bedeutung. […] Dem Bereich muss […] die 

Funktion eines Zentrums für die Versorgung zukommen. […]. Hiervon ausgehend können als zentrale Versorgungs-

bereiche angesehen werden: Innenstadtzentren […] Nebenzentren […] Grund- und Nahversorgungszentren […]“ 

(Quelle: OVG NRW, Urt. V. 11.12.2006 – 7 A 964/05). Vgl. hierzu ergänzend Ausführungen Kapitel 7 
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Der Teilbereich Nahversorgungszentrum übernimmt in Horstmar die wohnungsnahe Grundver-

sorgung der Bevölkerung. Aufgrund der städtebaulichen und historischen Bebauung im Ortskern 

Horstmar sind Angebotsformen wie Lebensmittelmärkte in üblicher Größenordnung nicht in den 

Ortskern zu integrieren. Durch das 2008 etablierte Nahversorgungszentrum konnte ein Standort 

in städtebaulich integrierter Lage geschaffen werden, der aus zwei strukturprägenden Einzelhan-

delsbetrieben besteht und als Ergänzungsstandort zum Ortskern die Versorgungsfunktion mit aus-

schließlich nahversorgungsrelevanten Angeboten übernimmt. Der Standort dient der ergänzenden 

(auch) fußläufigen Nahversorgungsfunktion der Horstmarer Bevölkerung, da diese nur unzu-

reichend durch den zentralen Versorgungsbereich Ortskern geleistet werden kann.  

(Solitäre) Nahversorgungsstandorte 

Als (solitäre) Nahversorgungsstandorte qualifizieren sich jene Standorte in städtebaulich integrier-

ter Lage, an denen zumeist ein einzelner strukturprägender Einzelhandelsbetrieb lokalisiert ist und 

die in funktionaler und städtebaulicher Hinsicht nicht die Kriterien eines Zentrums erfüllen. Sie 

dienen der ergänzenden (auch) fußläufigen Nahversorgungsfunktion der Horstmarer Bevölke-

rung, die nicht allein durch den zentralen Versorgungsbereich Horstmar geleistet werden kann. 

Grundsätzlich stellen die solitären Nahversorgungsstandorte ein bauplanungsrechtliches Schutz-

gebiet dar. Sie sind bei der Verlagerung oder Neuansiedlung eines Anbieters im Rahmen einer 

Verträglichkeitsuntersuchung i. S. v. § 11 (3) BauNVO zu berücksichtigen. Neuansiedlungen und 

Verlagerungen dürfen sich nicht städtebaulich negativ (i. S. einer Funktionsgefährdung und Aus-

dünnung des Nahversorgungsnetzes) auf die wohnungsnahe Versorgung der Bevölkerung aus-

wirken.  

Sonderstandort Im Gewerbegebiet 

Dieser Angebotsstandort ist vor allem gekennzeichnet durch folgende Merkmale: 

 Mindestens teilstädtische(s) und teilweise auch überörtliche(s) Einzugsge-

biet/Versorgungsbedeutung, 

 Angebotsschwerpunkt in bestimmten Warengruppen, Verkaufsflächenschwerpunkt im nicht 

zentrenrelevanten Einzelhandel, 

 autokundenorientierte Standorte in peripherer Lage, 

 kaum Wettbewerb am Angebotsstandort, 

 überwiegend großflächiger Einzelhandel, auch in Standortgemeinschaften, 

 i. d. R. keine Ergänzungsangebote (Dienstleistung und Gewerbe). 

Entsprechend der vorangestellten Kriterien kann perspektiv auch der Angebotsstandort „Im Ge-

werbegebiet“ als ergänzender Sonderstandort bezeichnet werden. Dieser Standort dient dann zu-

künftig insbesondere als funktionaler Ergänzungsstandort für klein- und großflächigen nicht zen-

trenrelevanten Einzelhandel. Potenzielle Angebotsausweitungen an diesem Standort mit nahver-

sorgungs- und zentrenrelevanten Sortimenten (über den genehmigten Bestand hinaus) sind mit 

Blick auf die Entwicklungen im zentralen Versorgungsbereich Horstmar Teilbereich Ortskern und 

Teilbereich Nahversorgungszentrum restriktiv zu behandeln.  
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Allerdings ist im Sinne des LEP NRW eine Änderung der definierten Teilbereiche im Regionalplan 

erforderlich (GIB in ASB) sofern auch großflächige Einzelhandelsentwicklungen realisiert werden 

sollen. 

Die räumliche Verteilung der zuvor definierten, versorgungsstrukturell bedeutsamen Standortbe-

reiche in Horstmar stellt sich wie folgt dar: 

Karte 14:  Perspektivische Standortstruktur in Horstmar 

 

Quelle: eigene Darstellung;  © Land NRW/Vermessungs- und Katasteramt Kreis Steinfurt (2018) - Lizenz dl-de/by-2-0 

(www.govdata.de/dl-de/by-2-0) 

Vor dem Hintergrund der bestehenden Angebotssituation und der somit begrenzten quantitativen 

Entwicklungsspielräume in Horstmar ergeben sich im Sinne der geordneten Stadtentwicklung nur 

für bestimmte Standorte im Stadtgebiet Entwicklungsperspektiven. Diese Standorte, der zentrale 

Versorgungsbereich Horstmar (Teilbereich Ortskern und Teilbereich Nahversorgungszentrum) und 

der Sonderstandort Im Gewerbegebiet, bilden die Entwicklungsbereiche, an denen der vorhande-

ne Einzelhandelsbestand gesichert und seine Entwicklung – abhängig von der zukünftigen Rolle 

des Standortes im Rahmen des definierten Standortmodells  – gefördert oder auch restriktiv be-

handelt wird. Im Umkehrschluss umfassen Tabubereiche vom Prinzip her all diejenigen Standorte, 

die nicht im Rahmen der Entwicklungsbereiche angesprochen werden. Dadurch werden hier ins-

besondere Flächen ausgeschlossen, an denen eine einzelhandelsrelevante Ansiedlung kontrapro-

duktiv den formulierten Entwicklungszielen entgegenstehen würde. Hinsichtlich der Handhabung 

in der Praxis wird in der vorliegenden Fortschreibung von der abstrakten Darstellung der Tabube-

reiche im Zusammenhang mit der Standortstruktur abgesehen. 

7.4 Aktualisierung des zentralen Versorgungsbereiches 

Die Abgrenzung sowie funktionale Definition des zentralen Versorgungsbereiches unter Berück-

sichtigung möglicher Entwicklungsperspektiven dient als unentbehrliche Grundlage für die Steue-
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rung des Einzelhandels im Rahmen der Bauleitplanung. Sie stellt deshalb ein Pflichtelement des 

Einzelhandelskonzeptes für die Stadt Horstmar dar. Dem Begriffspaar „zentraler Versorgungsbe-

reich“ kommt dabei eine besondere Bedeutung zu, nimmt er doch durch die Novellierungen des 

Baugesetzbuches (BauGB) in den Jahren 2004, 2007 sowie 2011 (und hier insbesondere die neu-

gefassten §§ 2 (2), 34 (3) und 9 (2a) BauGB) im Hinblick auf die Einzelhandelssteuerung eine 

zentrale Stellung als schützenswerter Bereich ein. 

Begriffsdefinition 

Unter zentralen Versorgungsbereichen sind räumlich abgegrenzte Bereiche einer Stadt zu verste-

hen, denen aufgrund von Einzelhandelsnutzungen – häufig ergänzt durch diverse Dienstleistun-

gen und gastronomische Angebote – eine Versorgungsfunktion über den unmittelbaren Nahbe-

reich hinaus zukommt.
26

 Dabei kann es innerhalb einer Kommune durchaus auch mehr als nur ei-

nen zentralen Versorgungsbereich geben (z. B. Innenstadt und Nebenzentrum). Auch Grund- und 

Nahversorgungszentren können zu den zentralen Versorgungsbereichen zählen. Voraussetzung 

hierfür ist allerdings, dass in diesen Bereichen mehrere Einzelhandelsbetriebe mit sich ergänzenden 

und/oder konkurrierenden Warenangeboten vorhanden sind, die einen bestimmten Einzugsbe-

reich, wie etwa Quartiere größerer Städte oder auch gesamte kleinere Orte, vorwiegend mit Wa-

rengruppen des kurzfristigen Bedarfs, versorgen. Zudem muss die Gesamtheit der vorhandenen 

baulichen Anlagen aufgrund ihrer Zuordnung innerhalb des räumliches Bereiches und aufgrund 

ihrer verkehrsmäßigen Erschließung und verkehrlichen Anbindung in der Lage sein, den Zweck ei-

nes zentralen Versorgungsbereiches – und sei es auch nur die Sicherstellung der Grund- und Nah-

versorgung – zu erfüllen.
27

 

Sonderstandorte (wie z. B. Fachmarktzentren) und solitäre Nahversorgungsstandorte gehören 

demnach nicht zu den schützenswerten zentralen Versorgungsbereichen im Sinne der Gesetzge-

bung, auch wenn sie eine beachtliche Versorgungsfunktion für ihr Umfeld erfüllen können. 

Unstrittig – sowohl in der bisherigen Rechtsprechung als auch der aktuellen Literatur 
28

 – ist, dass 

sich ein zentraler Versorgungsbereich ergeben kann aus  

 planerischen Festlegungen (Bauleitplänen, Raumordnungsplänen) 

 raumordnerischen und/oder städtebaulichen Konzeptionen (wie z. B. dem Zentren-

konzept) oder auch 

 tatsächlichen örtlichen Verhältnissen. 

Dabei müssen entsprechende Standortbereiche nicht bereits vollständig als zentraler Versor-

gungsbereich entwickelt sein. Somit ist also auch das Entwicklungsziel ein zu prüfendes Kriterium. 

Es muss aber zum Genehmigungszeitpunkt eines (in der Regel großflächigen) Einzelhandelsan-

                                                

26

  Vgl. u. a. BVerwG, Urteil vom 11. Oktober 2007 – 4 C 7.07 

27

  Vgl. u. a. OVG NRW, Urteil vom 19.06.2008 – 7 A 1392/07, bestätigt durch das Bundesverwaltungsgericht im Ur-

teil vom 17.12.2009 – BVerwG Az. 4 C 2.08 

28

  vgl. Olaf Reidt, Die Genehmigung von großflächigen Einzelhandelsvorhaben – die rechtliche Bedeutung des neuen § 

34 Abs. 3 BauGB. In: UPR 7/2005, Seite 241ff sowie Kuschnerus, Ulrich; Der standortgerechte Einzelhandel; Bonn 

2007 
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siedlungs- oder auch Erweiterungsvorhabens im Rahmen von Planungskonzeptionen eindeutig 

erkennbar sein.
29

 

7.4.1 Abgrenzung des zentralen Versorgungsbereiches Horstmar 

Im Sinne des Einzelhandelskonzeptes für Horstmar ist der zentrale Versorgungsbereich als jener 

Bereich im Stadtgebiet zu verstehen, der eine funktionale Einheit mit einem breiten Nutzungs-

spektrum aus den Bereichen Einkaufen, Versorgen und Dienstleistungen bildet sowie der Bereich 

der zur Nahversorgung der Bevölkerung dient. Diese Kriterien erfüllen in Kombination der Haupt-

geschäftsbereich in Horstmar und das Nahversorgungszentrum.  

Wichtige Abgrenzungskriterien des zentralen Versorgungsbereiches sind Besatz der Erdgeschoss-

zonen mit Geschäftsnutzungen, die fußläufige Erreichbarkeit und funktionale Verknüpfungskrite-

rien, die z. B. auch anhand von Passantenströmen festgehalten werden können. Die Fixierung der 

räumlichen Ausdehnung des zentralen Versorgungsbereiches ist nicht als planerische „Abgren-

zungsübung“ zu sehen, sondern ein notwendiger Schritt, um die Voraussetzungen für Dichte, 

räumliche Entwicklungsmöglichkeiten und letztendlich Prosperität zu schaffen. Es wird somit deut-

lich, dass neben funktionalen Aspekten auch städtebauliche Kriterien zur Abgrenzung des 

zentralen Versorgungsbereiches heranzuziehen sind. 

Funktionale Kriterien 

 Einzelhandelsdichte im Erdgeschoss 

 Passantenfrequenz 

 Kundenorientierung der Anbieter (Autokunden, Fußgänger) 

 Multifunktionalität der Nutzungen 

Städtebauliche Kriterien 

 wohnsiedlungsräumlich integrierte Lage 

 Baustruktur 

 Gestaltung und Dimensionierung der Verkehrsinfrastruktur 

 Gestaltung des öffentlichen Raumes 

 Ladengestaltung und -präsentation  

Bei der Abgrenzung des zentralen Versorgungsbereiches Horstmar mit den Teilbereichen Ortskern 

und Nahversorgungszentrum sind auch künftige Entwicklungsperspektiven (Folgenutzungen an-

grenzender Flächen, Nachnutzungen von Leerständen und Neuansiedlungen etc.) berücksichtigt 

worden. Hierbei handelt es sich um perspektivische Ansiedlungs- bzw. Ergänzungsflächen, die im 

unmittelbaren räumlichen Kontext zu bestehenden Einzelhandelslagen des zentralen Versor-

gungsbereiches Horstmar stehen und beide Teilbereiche – im Falle einer Ansiedlung bzw. Bebau-

ung – sinnvoll ergänzen können. Eine aktuelle Bebauung bzw. Nutzung auf dieser Fläche ist nicht 

                                                

29

  Bei einer Beurteilung eines Vorhabens nach § 34 (3) BauGB sind jedoch gemäß der Rechtsprechung nur Auswirkun-

gen auf bestehende zentrale Versorgungsbereiche zu berücksichtigen. 
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als Ausschlusskriterium zu werten. Grundsätzlich ist in jedem Fall eine Einzelfallprüfung auf der 

Basis der relevanten Kriterien durchzuführen. 

Der Vorteil dieser einheitlich zugrunde gelegten Kriterien liegt sowohl in der Transparenz der Vor-

gehensweise, aber auch in der Tatsache, dass für zukünftige Diskussionen und Entscheidungen 

ein entsprechender Kriterienkatalog vorliegt, so dass im Falle kleinräumiger Veränderungen die 

Kompatibilität zu den anderen Abgrenzungen in der Regel gewährleistet bleibt. 

Abschließend sei in diesem Zusammenhang noch darauf hingewiesen, dass eine Verständigung 

über die Festlegung des zentralen Versorgungsbereiches einerseits sowie andererseits auch der 

ergänzenden Versorgungsstandorte insbesondere im Hinblick auf die bauleitplanerische Fein-

steuerung zwingend geboten ist, stellen sie doch die räumliche Bezugsebene für die Differenzie-

rung der einzelhandelsrelevanten Sortimente in zentren- und nicht zentrenrelevante Sortimente 

dar. Hierfür ist die Herleitung und der Beschluss einer ortsspezifischen Sortimentsliste (sog. 

Horstmarer Sortimentsliste; siehe Kapitel 7.7) unabdingbar. 

Karte 15: Abgrenzung zentraler Versorgungsbereich Horstmar 

 

Quelle: eigene Darstellung; © Land NRW / Vermessungs- und Katasteramt Kreis Steinfurt (2018) - Lizenz dl-de/by-2-0 

(www.govdata.de/dl-de/by-2-0) 

Vor dem Hintergrund der stark begrenzten räumlichen Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb der 

bestehenden Strukturen des zentralen Versorgungsbereichs Horstmar Ortskern in seiner heutigen 

Abgrenzung ist es auch zukünftig notwendig, die in diesem Zusammenhang ausgewiesene zusätz-

liche Entwicklungsfläche als Nahversorgungszentrum an der Warnsveldallee weiter zu stärken und 

als bipolaren Teil des zentralen Versorgungsbereiches weiterzuentwickeln. Somit lässt sich für die 
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Stadt Horstmar ein zentraler Versorgungsbereich mit den Teilbereichen Ortskern und Nahversor-

gungszentrum abgrenzen.  

Teilbereich Ortskern Horstmar 

Der zentrale Versorgungsbereich als Hauptgeschäftsbereich der Stadt Horstmar umfasst den ge-

wachsenen und durch den historischen Stadtgrundriss geprägten Ortskern. Im Westen erstreckt er 

sich entlang der Schöppinger Straße und im weiteren Verlauf über die Münsterstraße. Begrenzt 

wird er durch die Krebsstraße im Westen und den Bischofsweg bzw. die L 580 im Osten (vgl. Kar-

te 16). Alle Straßen werden dabei auch durch große Anteile Wohnnutzung dominiert, die in Tei-

len zur nahezu fehlenden Einzelhandelsdichte beitragen. Der Ortskern bildet einen klar geglieder-

ten Grundriss, dessen städtebauliche Mitte durch die Kirche und das (historische) Rathaus mar-

kiert werden. Rund um den Kirchplatz gruppieren sich in loser Anordnung einige wenige Einzel-

handelsbetriebe und Dienstleister. Als wichtigster und größter Einzelhandelsbetrieb ist das Braut-

modengeschäft Brautgarten zu nennen, dessen Wirkungsbereich deutlich über die Stadtgrenzen 

Horstmars hinausgeht. Insgesamt haben die Betriebe eine durchschnittliche Größe von weit weni-

ger als 100 m² Verkaufsfläche, was auf die kleinteiligen und historischen Strukturen im Ortskern 

hinweist. Darüber hinaus befinden sich verschiedene Dienstleister und Banken im Ortskern, die 

eine zentrale Funktion für den Ortskern übernehmen.  

Im Vergleich zum Jahr 2008 hat sich heutige Abgrenzung nur unwesentlich verändert. Anpassun-

gen basieren weniger auf einem veränderten Nutzungsbesatz, sondern sind vorrangig der parzel-

lenscharfen Abgrenzung des zentralen Versorgungsbereiches geschuldet. 

Neben dem aktuellen Einzelhandels- und Dienstleistungsbestand befinden sich im abgegrenzten 

zentralen Versorgungsbereich Horstmar kaum Entwicklungsbereiche. Diese definieren sich derzeit 

nicht über vorhandene Freiflächen sondern vorrangig über leerstehende Erdgeschossflächen bzw. 

Immobilien und befinden sich schwerpunktmäßig in der Schöppinger Straße und Münsterstraße.  
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Karte 16:  Abgrenzung des zentralen Versorgungsbereiches Teilbereich Ortskern 

 

Quelle: eigene Darstellung; © Land NRW/Vermessungs- und Katasteramt Kreis Steinfurt (2018) - Lizenz dl-de/by-2-0 (www.govdata.de/dl-de/by-2-0)
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Teilbereich Nahversorgungszentrum  

Aufgrund der räumlich begrenzten Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb der bestehenden Struk-

turen im zentralen Versorgungsbereich Ortskern, wurde im Einzelhandelskonzept aus dem Jahr 

2008 eine zusätzliche Fläche im östlichen Siedlungsbereich als ergänzender Entwicklungsbereich 

ausgewiesen. Ziel war es einen Standort für strukturprägende Lebensmittelbetriebe zu definieren, 

dessen Ansiedlung innerhalb der Abgrenzung des Ortskernes nicht möglich war.  

Als funktionale Ergänzung zum Ortskern existiert seitdem der Standort an der Koppelstraße bzw. 

Warnsveldallee als zentraler Versorgungsbereich Teilbereich Nahversorgungszentrum. Der Bereich 

dient ausschließlich der Ansiedlung von nahversorgungsrelevantem Einzelhandel in einer Größen-

ordnung wie er im Ortskern nicht zu realisieren ist. So ist gewährleistet, dass die Anbieter am 

Standort Koppelstraße nicht in eine Konkurrenzsituation mit Anbietern im Ortskern treten und 

sich so möglicherweise städtebaulich negative Folgen für die Anbieter im Ortskern ergeben.  

Heute befinden sich hier zwei Lebensmittelanbieter (großflächig und kleinflächig) und eine Bäcke-

rei, die einen wesentlichen Beitrag zur wohnungsnahen Grundversorgung der Bevölkerung beitra-

gen. Aktuell wird an diesem Standort die Ansiedlung eines Drogeriefachmarktes diskutiert. 

Um eine entsprechende Ergänzung z. B. durch die Ansiedlung des derzeit diskutierten Drogerie-

marktes zu ermöglichen wird der zentrale Versorgungsbereich Teilbereich Nahversorgungsstand-

ort um die Fläche zwischen Sonderstandort und Siedlungsbereich an der Eichendorffstraße erwei-

tert. Darüber hinaus werden die Bebauung am Kreisverkehr und der Edeka-Lebensmittelmarkt an 

der Fürstenwiese in den zentralen Versorgungsbereich integriert. Somit wird auch dem Be-

standsanbieter Edeka und dem Getränkemarkt eine grundsätzliche Entwicklungsmöglichkeit ein-

geräumt. 
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Karte 17:  Abgrenzung des zentralen Versorgungsbereiches Teilbereich Nahversorgung 

 

Quelle: eigene Darstellung; © Land NRW/Vermessungs- und Katasteramt Kreis Steinfurt (2018) - Lizenz dl-de/by-2-0 (www.govdata.de/dl-de/by-2-0)
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7.4.2 Handlungsempfehlungen für den zentralen Versorgungsbereich Horstmar 

Oberstes Ziel ist, wie bereits im Einzelhandelskonzept aus dem Jahr 2008 formuliert, am Erhalt 

und der nachhaltigen Sicherung einer attraktiven Versorgungsstruktur und -qualität des Ortskerns 

festzuhalten. Aufgrund der heute nicht mehr zufriedenstellende Angebotsausstattung und -

struktur im Horstmarer Ortskern ist eine Arrondierung des Angebotsspektrums, insbesondere 

durch zielgerichtete, branchenspezifische Weiterentwicklungen mit Schwerpunkt in zentrenrele-

vanten Sortimenten empfehlenswert, um die Attraktivität dieses räumlichen Entwicklungs- und 

Angebotsschwerpunkts sichern zu können.  

Zur Positionierung des zentralen Versorgungsbereiches Teilbereich Ortskern gegenüber nicht in-

tegrierten Standorten ist es notwendig und sinnvoll, weitere Entwicklungen an diesen städtebau-

lich sinnvollen Standort zu lenken. Aus diesem Grund und zur Wahrung seiner Versorgungsfunk-

tion dient der zentrale Versorgungsbereich Ortskern in Horstmar als eindeutiges Vorranggebiet 

für zukünftige zentrenrelevante Einzelhandelsansiedlungen. 

Der Ortskern verfügt auch heute über keinen strukturprägenden Lebensmittelbetrieb und die 

Realisierung innerhalb der Abgrenzung ist aufgrund der Flächenverfügbarkeiten und historischen 

Baustruktur nur schwer möglich. Diese Aufgabe übernimmt weiterhin der Teilbereich Nahversor-

gungszentrum des zentralen Versorgungsbereiches Horstmar. 

Der Teilbereich Nahversorgungszentrum steht damit für die Ansiedlung von nahversorgungsrele-

vantem Einzelhandel in einer Größenordnung wie er im Ortskern nicht zu realisieren ist zur Verfü-

gung. An diesem Standort sind jedoch ausschließlich Betriebe mit nahversorgungsrelevanten 

Kernsortimenten (vgl. Grundsatz 2) zulässig.  

Auch zukünftig Konzentration der Einzelhandelsnutzungen und weitere Nutzungen 

Fehlende Einzelhandelsdichten und solitäre Einzelhandelslagen schwächen den zentralen Versor-

gungsbereich Horstmar Teilbereich Ortskern und den Teilbereich Nahversorgungszentrum als Ein-

zelhandelsstandort. Wie heute deutlich sichtbar ist, wurde das Ziel Einzelhandelsnutzungen je 

nach Kernsortiment im Ortskern bzw. im Nahversorgungszentrum zu konzentrieren in den ver-

gangenen Jahren verfolgt. Leer gefallene Einzelhandelsflächen – insbesondere in weniger fre-

quentierten und abgelegenen Lagen – konnten hauptsächlich durch Dienstleistungsangebote 

nachgenutzt werden. Auch das Nahversorgungszentrum hat mit den beiden Einzelhandelsmagne-

ten mit nahversorgungsrelevantem Kernsortiment zur Stärkung insgesamt beigetragen.  

Erhöhung der Aufenthaltsqualität 

Die bereits heute ansprechende Gestaltung der Straßen tragen zu einer gewissen Aufenthaltsqua-

lität bei. Insbesondere die städtebauliche Gestaltung des öffentlichen Raumes ist für die Einzel-

handelsnutzungen als auch Gastronomieanbieter von Bedeutung. Eine Aufwertung der Plätze 

(Kirche/Rathaus) könnte darüber hinaus eine Erhöhung der Verweildauer der Besucher und Kun-

den positiv beeinflussen. Somit ließen sich möglicherweise fehlende gastronomische Angebote mit 

Außenflächen im Ortskern etablieren. Zukünftig könnten auch Neubauten, die adäquate Flächen 

im Erdgeschoss bereitstellen, die Aufenthaltsqualität verbessern. 
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Außendarstellung und Image 

Neben dem öffentlichen Raum sind auch die Fassaden und Schaufenster oft Bereiche die eine 

Aufwertung und Gestaltung benötigen. Die Qualität der Außendarstellung korreliert beim Käufer 

mit der Qualität des Warenangebotes und ist ein wichtiges Entscheidungskriterium für den Besuch 

eines Geschäftes. Darüber hinaus spielen auch der stetig steigende Freizeit- und Erlebniswert eine 

wichtige Rolle. In diesem Zusammenhang werden Image und Identität eines Standortes bzw. Ge-

schäftes immer wichtiger für den Einkauf. Über die Außendarstellung wie z. B. Werbeanlage, 

Schaufenster und Eingangsbereich kann dem Besucher ein positiver Eindruck vermittelt werden, 

der im besten Fall den Einkauf und dessen Wiederholung beeinflusst. 
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7.5 Definition eines Ergänzungsstandortes und Empfehlungen zu dessen zen-

trenverträglicher Weiterentwicklung 

Neben dem zentralen Versorgungsbereich Horstmar mit den Teilbereichen Ortskern und Nahver-

sorgungszentrum lässt sich im Stadtgebiet ein Ergänzungsstandort definieren. Der Standort be-

steht heute aus einem Gewerbegebiet, das bereits durchmischt ist mit Einzelhandelsbetrieben mit 

nahversorgungsrelevanten und nicht zentrenrelevanten Kernsortimenten und sich in der gleich-

namigen Straße Im Gewerbegebiet befindet. Zukünftig sollen die Entwicklungsbereiche für groß-

flächige und kleinflächige Einzelhandelsbetriebe mit nicht zentrenrelevantem Kernsortiment vor-

gehalten werden. Angebote mit nahversorgungs- und zentrenrelevanten Kernsortimenten sind 

nicht möglich.  

Karte 18:  Ergänzungsstandort Im Gewerbegebiet 

 

Quelle: eigene Darstellung; © Land NRW/Vermessungs- und Katasteramt Kreis Steinfurt (2018)  

- Lizenz dl-de/by-2-0 (www.govdata.de/dl-de/by-2-0) 

Eine zentrenverträgliche Weiterentwicklung des Ergänzungsstandortes ist im Sinne dieses Einzel-

handelskonzeptes langfristig anzustreben. Um den Standort auch zukünftig für Gewerbe- und 

Einzelhandelsentwicklungen zu sichern, erscheint es sinnvoll, einen Teilbereich der derzeitigen 

Gewerbegebietsflächen als Sonderstandort im Sinne dieses Einzelhandelskonzeptes für Einzelhan-

delsbetriebe mit nicht zentrenrelevantem Kernsortiment abzugrenzen. Die Ansiedlung von Einzel-

handelsbetrieben mit nahversorgungs- und zentrenrelevanten Kernsortimenten ist auch zukünftig 

konsequent zu vermeiden. Dies ist derzeit unter den gegebenen regionalplanerischen Rahmenbe-

dingungen (GIB) jedoch nur bis zur Schwelle der Großflächigkeit möglich. Sofern auch großflächi-
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ge Einzelhandelsentwicklungen realisiert werden sollen, ist im Sinne des LEP NRW eine Änderung 

der definierten Teilbereiche im Regionalplan erforderlich (GIB in ASB).  

Ansonsten sind zukünftig mit Ausnahme des sogenannten Handwerkerprivilegs keine großflächi-

gen Einzelhandelsnutzungen zulässig. Das Handwerkerprivileg definiert sich über Ansiedlungsper-

spektiven in Verbindung mit Gewerbebetrieben, jedoch nur wenn die Verkaufsfläche dem Haupt-

betrieb räumlich zugeordnet ist und im betrieblichen Zusammenhang errichtet ist. Zudem müssen 

die angebotenen Waren auf dem Betriebsgrundstück aus eigener Herstellung stammen oder im 

Zusammenhang mit den dort hergestellten Waren bzw. den angebotenen Handwerksleistungen 

stehen. Zudem müssen die Verkaufsfläche und der getätigte Umsatz dem Hauptbetrieb deutlich 

untergeordnet sein. Da es sich bei den angebotenen Waren auch um zentrenrelevante Sortimente 

handeln kann, sollte die gesamte Verkaufsfläche auf maximal 200 m² Verkaufsfläche begrenzt 

werden. Diese Obergrenze leitet sich von der durchschnittlichen und ortsüblichen Betriebsgröße 

ab. 

7.6 Nahversorgung im Ortsteil Leer 

In der Stadt Horstmar übernimmt der zentrale Versorgungsbereich Horstmar Teilbereich Nahver-

sorgungszentrum mit zwei Lebensmittelanbietern heute eine übergeordnete Versorgungsfunktion, 

auch für den Ortsteil Leer.  

Im Ortsteil Leer besteht die Nahversorgung derzeit aus einem Betrieb, dem Dorfladen. Trotz des 

geringen Angebotes an Nahrungs- und Genussmitteln übernimmt der örtliche Dorfladen eine ein-

geschränkte Grundversorgung für die dort lebende Bevölkerung.  
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Karte 19:  Nahversorgung in Leer 

 

Quelle: eigene Darstellung; © Land NRW/Vermessungs- und Katasteramt Kreis Steinfurt (2018)  

- Lizenz dl-de/by-2-0 (www.govdata.de/dl-de/by-2-0) 

Es ist jedoch unklar, wie lange dieses Angebot aufrechterhalten werden kann. Aufgrund der dis-

persen Siedlungsstruktur fehlt es insbesondere an der notwendigen Mantelbevölkerung für die 

Ansiedlung eines größeren Lebensmittelanbieters.  

 

7.7 Horstmarer Sortimentsliste 

Neben der Abgrenzung des zentralen Versorgungsbereiches und der Definition des Ergänzungs-

standortes stellt vor allem die „Horstmarer Sortimentsliste“ ein wichtiges Instrument zur Steue-

rung der Einzelhandelsentwicklung in der Stadt dar. Insbesondere für die Umsetzung der Zielvor-

stellungen in der Bauleitplanung ist eine weiterführende Differenzierung zwischen nahversor-

gungsrelevanten, zentrenrelevanten und nicht zentrenrelevanten Sortimenten notwendig. 

Grundsätzlich orientiert sich die Horstmarer Sortimentsliste an den aktuellen Einschätzungen und 

Festlegungen. Die Bewertung einzelner Sortimente trägt insbesondere der aktuellen Angebotssi-

tuation im Stadtgebiet sowie den zukünftigen Entwicklungsabsichten von Planung und Politik wie 

den landesplanerischen Zielvorgaben des LEP NRW Rechnung. 
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7.7.1 Rahmenbedingungen zur Erstellung einer ortstypischen Sortimentsliste 

Eine Sortimentsliste ist als Steuerungsinstrument des Einzelhandels im Rahmen der Bauleitplanung 

höchstrichterlich anerkannt
30

. Dabei steht in der Praxis die Zuordnung des sortimentsspezifisch 

differenzierten Einzelhandels zu räumlich und funktional bestimmten zentralen Versorgungsberei-

chen (gemäß §§ 2 (2), 34 (3), 9 (2a) BauGB, § 11 (3) BauNVO) sowie die Genehmigung von Ein-

zelhandelsvorhaben im Vordergrund der Betrachtungen. Sortimentslisten sind z.B. 

 für Sortimentsbindungen bei der Festsetzung von Sondergebieten für den großflächigen 

Einzelhandel (insbesondere mit nicht zentrenrelevanten Kernsortimenten), 

 bei der Zulässigkeit, dem Ausschluss beziehungsweise der ausnahmsweisen Zulässigkeit 

des sortimentsspezifischen Einzelhandels in unterschiedlichen Baugebieten nach §§ 1-11 

BauNVO unter Bezugnahme auf § 1 (5) und (9) BauNVO sowie 

 bei sortimentsspezifischen Festsetzungen in einfachen Bebauungsplänen im bislang unbe-

planten Innenbereich gem. § 9 (2a) BauGB relevant. 

 

Nur durch eine konsequente Ausschöpfung des Bauplanungsrechts kann – mit Hilfe der Sorti-

mentslisten – beispielsweise in Misch- und Gewerbegebieten durch Bebauungsplanfestsetzungen 

gemäß § 1 (9) BauNVO nahversorgungs- und zentrenrelevanter Einzelhandel gänzlich ausge-

schlossen und dadurch das Zentrengefüge geschützt werden
31

. Dies gilt insbesondere im Zusam-

menhang mit der Ansiedlung von Lebensmitteldiscountern oder Fachmärkten mit zentrenrelevan-

ten Hauptsortimenten. Diese operieren oft bewusst knapp unterhalb der Großflächigkeitsschwelle 

von 800 m²
32

, um nicht gemäß § 11 (3) BauNVO kern- oder sondergebietspflichtig zu werden. 

Zur Steuerung des Einzelhandels sollte daher eine ortsspezifische Sortimentsliste vereinbart wer-

den, die einen Bezug zu den lokalen Verhältnissen, aber auch zu den lokalen Entwicklungsper-

spektiven aufweist. Ein Rückgriff auf allgemeingültige Auflistungen zentren- und nahversor-

gungsrelevanter Sortimente im Rahmen der bauleitplanerischen Steuerung reicht nicht aus, ist 

rechtsfehlerhaft und kann zur Unwirksamkeit von sich darauf berufenden Bebauungsplänen füh-

ren
33

. Die Ortstypik ist entscheidend. 

  

                                                

30

  vgl. dazu u. a. den Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts vom 10.11.2004 (BVerwG – 4 BN 33.04) sowie auch 

das Urteil des Oberverwaltungsgerichts für das Land Nordrhein-Westfalen vom 30.1.2006 (OVG NRW – 7 D 

8/04.NE) 

31

  vgl. dazu das Urteil des OVG NRW vom 25.10.2007 (OVG 7 A 1059/06) 

32

  vgl. dazu das Urteil des BVerwG vom 24.11.2005 (BVerwG 4 C 10.04) 

33

  vgl. dazu auch die Urteile des OVG NRW vom 3.6.2002 (OVG NRW, 7a D 92/99.NE) sowie vom 30.1.2006 (OVG 

NRW, 7 D 8/04.NE) 
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Begriffsdefinition 

Da es in der Planungspraxis neben der Diskussion über den eigentlichen Sinn und Nutzen von 

Sortimentslisten durchaus auch unterschiedliche Definitionen grundlegender Begriffe gibt, wird im 

Folgenden ein Kriterienkatalog dargelegt, nach dem zentrenrelevante, nahversorgungsrelevan-

te und nicht zentrenrelevante Sortimente
34

 zu unterscheiden sind. Im Hinblick auf diese in der 

Praxis übliche Differenzierung bestimmen die rechtlichen Rahmenbedingungen den Standort an 

dem die Sortimente angeboten werden sowie eine mögliche Zielformulierung die Zuordnung zu 

einer der genannten Kategorien. 

 Zentrenrelevante Sortimente sind in der Regel für einen attraktiven Warengruppenmix 

notwendig und bedürfen einer zentralen Lage, da sie sich nicht nur durch die hohe Er-

zeugung von Besucherfrequenzen und ihre hohe Ausstrahlungskraft auszeichnen, son-

dern ihrerseits auch selbst auf andere Frequenzbringer angewiesen sind. Dementspre-

chend sind solche Sortimente in zentralen Lagen am stärksten vertreten und verfügen 

idealerweise über eine hohe Seltenheit beziehungsweise Überschussbedeutung. Ferner 

weisen sie Kopplungsaffinitäten zu anderen Handelsbranchen beziehungsweise Zentren-

funktionen auf, haben überwiegend einen relativ geringen Flächenanspruch und lassen 

sich häufig als sogenannte „Handtaschensortimente“ Pkw-unabhängig transportieren. 

Insbesondere den Warengruppen und Sortimenten der mittelfristigen Bedarfsstufe 

kommt hierbei eine hohe Leitfunktion für den Ortskern Horstmars zu. 

 Nahversorgungsrelevante Sortimente dienen der kurzfristigen beziehungsweise tägli-

chen Bedarfsdeckung. Insbesondere in Klein- und Mittelstädten oder Neben- sowie 

Grund- und Nahversorgungszentren nehmen sie zentrenprägende Funktionen ein. Eine 

Ansiedlung an Einzelstandorten außerhalb des zentralen Versorgungsbereiches kann im 

Sinne einer wohnungsnahen Grundversorgung sinnvoll sein (wie möglicherweise in Leer). 

Unter Berücksichtigung des Einzelfalls sind daher sachgerechte Standortentscheidungen 

mit dem Ziel, eine möglichst verbrauchernahe Versorgung mit Lebensmitteln zu gewähr-

leisten und den Regelungsinhalten des § 11 (3) BauNVO sowie betriebsbedingter Anfor-

derungen zu entsprechen, zu treffen. 

 Bei nicht zentrenrelevanten Sortimenten handelt es sich schwerpunktmäßig um solche 

Waren, die zentrale Standorte nicht prägen und aufgrund ihrer Größe und Beschaffenheit 

überwiegend an nicht integrierten Standorten angeboten werden (z. B. Baustoffe). Ange-

sichts ihrer meist sehr großen Flächenansprüche (z. B. Bau- und Gartenmärkte) haben 

diese Sortimente in der Regel für den Einzelhandel in den städtebaulich-funktionalen Zen-

tren keine oder nur eine sehr untergeordnete Bedeutung und besitzen somit im Umkehr-

schluss keine oder nur sehr geringe Folgewirkung(en) für die zentralen Einkaufsbereiche. 

Allerdings ist bei diesen Betrieben zunehmend die Problematik der Randsortimente von 

Bedeutung. So weisen z. B. Möbelmärkte in den Randsortimenten, die nicht selten 10 % 

der Gesamtverkaufsfläche umfassen, ein umfangreiches Sortiment im Bereich der Haus-

haltswaren oder Heimtextilien auf, das in seinen Dimensionen teilweise das Angebot in 

zentralen Lagen übertreffen kann. 

 

                                                

34

  Als Sortiment wird die Gesamtheit der von einem Handelsbetrieb angebotenen Waren verstanden. Der typische 

Charakter des Betriebes wird von seinem Kernsortiment (z. B. Möbel, Nahrungsmittel, Getränke) bestimmt. Das 

Randsortiment dient der Ergänzung des Angebotes und muss sich dem Kernsortiment deutlich unterordnen (z. B. 

Glas/Porzellan/Keramik im Möbelhaus). 
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Tabelle 14: Merkmale zentren- und nicht zentrenrelevanter Sortimente 

Kriterium 

Merkmale 

zentrenrelevanter Sortimente nicht zentrenrelevanter Sortimente 

städtebauliche und  

Einzelhandelsstruktur 

notwendig für einen attraktiven Waren-

gruppenmix; 

hoher Anteil der Verkaufsfläche in den 

zentralen Versorgungsbereichen  

nicht prägend für den zentralen Versor-

gungsbereich; 

Lage vornehmlich außerhalb von Zen-

tren, städtebaulich integriert und nicht 

integriert 

Besucherfrequenz 

erzeugen und benötigen hohe Besucher-

frequenzen, insbesondere auch im Zu-

sammenhang mit der Kopplung von Ak-

tivitäten 

erzeugen eigene Besucherfrequenz 

Integrationsfähigkeit 
vergleichsweise geringer Flächenan-

spruch 

sehr hoher Flächenanspruch (z. B. Mö-

bel) 

autokundenorientiert 

Einzelhandelszentralität 
hohe Ausstrahlungskraft, teilweise auch 

Seltenheit 

i. d. R. hohe kommunale und z. T. auch 

regionale Ausstrahlungskraft  

Kopplungsaffinität 

werden im Zusammenhang mit anderen 

Nutzungen im Zentrum aufgesucht (Ein-

zelhandel, Gastronomie, Dienstleistun-

gen etc.) 

werden i. d. R. gezielt angefahren, ge-

ringe bis keine Koppelungen mit anderen 

Aktivitäten 

Transportfähigkeit 

„Handtaschensortimente“, können leicht 

transportiert werden, d. h. es ist nicht 

regelmäßig ein privates Kfz erforderlich 

können aufgrund ihrer Größe und Be-

schaffenheit nur eingeschränkt transpor-

tiert werden, i. d. R. Kfz notwendig 

Quelle: eigene Darstellung 

Landesplanerische Vorgaben in NRW 

Bei der Aufstellung der ortstypischen Sortimentsliste sind auch die landesplanerischen Vorgaben 

zur Unterscheidung innenstadtrelevanter und nicht innenstadtrelevanter Waren zu berücksichti-

gen. In NRW ist dieses im Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen (LEP NRW) definiert. 

Hier werden zentrenrelevante Leitsortimente benannt, die in besonderem Maße die Angebots-

struktur nordrhein-westfälischer Innenstädte prägen. Die Leitsortimente sind als Zielvorgaben der 

Landesplanung zu beachten und unterliegen somit nicht der kommunalen Abwägung. 

Folgende zentrenrelevante Leitsortimente werden im LEP NRW definiert: 

 Nahrungs- und Genussmittel (gleichzeitig nahversorgungsrelevant)  

 Gesundheits- und Körperpflegeartikel (gleichzeitig nahversorgungsrelevant)  

 Papier/Bürobedarf/Schreibwaren  

 Bücher  

 Bekleidung, Wäsche  

 Schuhe, Lederwaren  

 medizinische, orthopädische, pharmazeutische Artikel  

 Haushaltswaren, Glas/Porzellan/Keramik  
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 Spielwaren  

 Sportbekleidung, Sportschuhe, Sportartikel  

 Elektrogeräte, Medien (= Unterhaltungs- und Kommunikationselektronik, Computer, 

Foto)  

 Uhren, Schmuck  

In der kommunalen Planungspraxis ergeben sich aufgrund der Definition der zentrenrelevanten 

Sortimente Zuordnungsfragen zu einzelnen Sortimenten, da die gebräuchlichen Sortimentslisten i. 

d. R. stärker differenziert sind. Darüber hinaus ergeben sich teilweise unterschiedliche Sortiments-

einteilungen bzw. -benennungen. Im Rahmen der Aufstellung der Horstmarer Sortimentsliste 

wurden neben den landesplanerischen Vorgaben insbesondere bei den Sortimenten, die nicht 

eindeutig den zentrenrelevanten Sortimentsgruppen zuzuordnen sind, die lokale Situation sowie 

die städtebaulichen Zielvorstellungen der Stadt näher betrachtet.  

 

7.7.2 Herleitung der Horstmarer Sortimentsliste 

Die Sortimentsliste ist ein wichtiger instrumenteller Baustein zur Sicherung der städtebaulichen 

Leitvorstellungen. Kuschnerus
35

 stellt im Sinne der Rechtssicherheit folgende Vorgehensweise als 

sachgerecht bei der Erstellung von Sortimentslisten dar: 

 Im Rahmen der Aufstellung des Einzelhandelskonzeptes werden die tatsächlich vorhande-

nen, typischerweise als zentrenrelevant angesehenen Sortimentsgruppen im zentralen 

Versorgungsbereich Horstmar, die durch die Bauleitplanung geschützt und gesichert wer-

den sollen, nach ihrem Umfang ermittelt (Sortimente, Verkaufsflächen). 

 Die Aufnahme dieser Sortimente in die Liste der zentrenrelevanten Sortimente unterliegt 

regelmäßig keinen Bedenken, auch wenn dieselben Sortimente gegebenenfalls an anderen 

– solitären, städtebaulich nicht integrierten Standorten – angeboten werden, wenn ent-

sprechende städtebauliche Zielvorstellungen im Gesamtkonzept formuliert werden, die ein 

weiteres Angebot dieser Sortimente im zentralen Versorgungsbereich begründen. 

 In der Rechtsprechung ist darüber hinaus anerkannt, sogenannte „zentrumsbildende“ 

Nutzungsarten, die in der Kernzone nicht oder nur geringfügig vertreten sind, in anderen 

Gebieten mit dem Ziel auszuschließen, eventuelle Neuansiedlungen zwecks Steigerung 

oder Erhaltung der Attraktivität dem Zentrum zuzuführen. Diese Sortimente können als 

zentrenrelevant in die ortsspezifische Liste aufgenommen werden (Begründung im Rah-

men eines städtebaulichen Konzeptes/Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes notwendig).  

 Eine ortsspezifische Liste kann durchaus mit generellen Auflistungen übereinstimmen, sie 

kann aber auch zu gewissen Abweichungen gelangen. Entscheidend ist, dass die konkrete 

Ausgestaltung der stadtspezifischen Liste auf die örtlichen Verhältnisse abgestimmt und 

im Hinblick auf die sich hieraus ergebenden konkreten städtebaulichen Erfordernisse 

motiviert ist.  

                                                

35

  vgl. Ulrich Kuschnerus, Olaf Bischopink, Alexander Wirth: Der standortgerechte Einzelhandel (2. vollständig überar-

beitete Auflage), Bonn, April 2018  
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Die Zentrenrelevanz ergibt sich demnach vor allem aus 

 der konkreten Verteilung der Einzelhandelsangebote in der Stadt Horstmar selbst, 

 der Leit- oder Magnetfunktion einzelner Anbieter bzw. Sortimente, Kopplungsaffinitä-

ten, quantitativen oder qualitativen Angebotsschwerpunkten, Betriebsstrukturen etc., 

aber auch  

 der allgemeinen Bedeutung der entsprechenden Warengruppen für zentrale Einzel-

handelslagen in Horstmar. 

Auch wenn das entsprechende Sortiment möglicherweise derzeit nicht oder nur zu einem gerin-

gen Anteil im zentralen Versorgungsbereich Horstmar verortet ist, es aber für die Attraktivität und 

Lebendigkeit des Ortskerns besonders wichtig ist, kann die Warengruppe als zentrenrelevant de-

finiert werden, sofern deren Umsetzung realistisch ist. 

Das folgende Schaubild (vgl. Abbildung 5) visualisiert auf Basis der dargelegten Ausführungen das 

Vorgehen zur Bestimmung der Zentrenrelevanz der angebotenen Sortimente in der Stadt Horst-

mar: 

Abbildung 5:  Bestimmung der Zentrenrelevanz von Sortimenten 

 

Quelle: eigene Darstellung 

Basierend auf der differenzierten, sortiments- und lagespezifischen Analyse des in Horstmar an-

sässigen Einzelhandelsangebotes sowie unter Berücksichtigung der bei der Erstellung von Sorti-

mentslisten dargelegten Kriterien werden die einzelnen Sortimente zunächst aufgrund ihres über-
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wiegenden, zum Zeitpunkt der Erhebung bestehenden Verkaufsflächenanteils in den Lagen inner-

halb beziehungsweise außerhalb des abgegrenzten zentralen Versorgungsbereiches Horstmar 

aufgeteilt. Unter Berücksichtigung künftiger stadtentwicklungspolitischer Zielvorstellungen – ins-

besondere der Stärkung gewachsener Siedlungsstrukturen – ergibt sich die im Folgenden darge-

stellte Horstmarer Sortimentsliste mit einer Differenzierung von nahversorgungsrelevanten, zen-

trenrelevanten und nicht zentrenrelevanten Sortimenten. 

Tabelle 15:  Horstmarer Sortimentsliste 

Zentrenrelevante Sortimente 

N
a
h
v
e
r
s
o
r
g
u
n
g
s
r
e
le

v
a
n
t
e
 

S
o
r
t
im

e
n
t
e
 

Apotheke/Pharmazeutische Artikel
1

 

Back- und Fleischwaren 

Drogeriewaren  

Getränke
2 

 

Nahrungs- und Genussmittel
3

 

Parfümerie- und Kosmetikartikel 

Reformwaren  

Schnittblumen/Blumen  

Zeitungen/Zeitschriften 

Bekleidung  

Bettwaren
4

 

Bücher 

Elektrogroßgeräte  

Elektrokleingeräte 

Elektronik/Multimedia
6

 

Glas, Porzellan, Keramik
8

/Haushaltswaren
9

 

Handarbeitswaren/Kurzwaren  

Heimtextilien 

Heim- und Kleintierfutter  

Hobbyartikel
11  

Kunstgegenstände und Antiquitäten  

Lampen/Leuchten/Leuchtmittel 

Lederwaren/Taschen/Koffer  

medizinische und orthopädische Artikel 

Musikinstrumente  

Büro/Papier/Schreibwaren 

Schuhe 

Spielwaren  

Sportartikel
10

 

Sportbekleidung  

Sportschuhe 

Uhren/Schmuck  

Vasen 

Wohneinrichtungsartikel  

zoologische Artikel 

Nicht zentrenrelevante Sortimente 

Anglerartikel und Waffen
12

 

Bauelemente
13

 

baumarktspezifisches Sortiment 

Campingartikel
14 

 

Fahrräder und technisches Zubehör 

Gartenmöbel  

Gartenartikel und -geräte
7

 

Kfz
15

-, Caravan
16

- und Motorradzubehör 

 

Kinderwagen  

Matratzen
5

 

Möbel
17

 

Pflanzen und Samen 

Sportgroßgeräte 

Teppiche  

Topfpflanzen, Blumentöpfe  

 

Erläuterungen zur Sortimentsliste: 

1.  nur freiverkäufliche Pharmazeutika  

2.  inkl. Wein/Sekt/Spirituosen 

3. inkl. Kaffee/Tee/Tabakwaren  

4.  Bettwaren (Bettwaren umfassen u. a. Kissen, Bettdecken, Matratzenschoner)  

5.  Matratzen ohne Bettwäsche (Heimtextilien); 

6.  Bild- und Tonträger, Computer und Zubehör, Foto, Telekommunikation und Zubehör, Unterhal-

tungselektronik und Zubehör  
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7. Gartenartikel und -geräte, beinhaltet auch Pflanzgefäße (Terrakotta) und Gartenhäuser 

8.  Glas / Porzellan/Keramik ohne Pflanzgefäße  

9.  Haushaltswaren umfassen: Küchenartikel und -geräte (ohne Elektrokleingeräte); Messer, Scheren, 

Besteck, Eimer, Wäscheständer und -körbe, Besen, Kunststoffbehälter und -schüsseln  

10.  Sportartikel/-kleingeräte ohne Sportgroßgeräte  

11. Künstlerartikel/Bastelzubehör (Bastel- und Malutensilien wie Acryl-, Aquarell-, Öl- und  

Wasserfarben, Bastelmaterial, Klebstoff, Pinsel, Malblöcke, Staffeleien etc.), Sammlerbriefmarken 

und -münzen 

12.  ohne Schuhe und Bekleidung 

13.  inkl. Holz 

14.  zu Camping- und Outdoorartikeln zählen u. a. Zelte, Isomatten, Schlafsäcke;  

(ohne Wohnwagenzubehör, Bekleidung und Schuhe)  

15.  Kfz-Zubehör inkl. Autokindersitze 

16. zum Caravanzubehör zählen u. a. Markisen, Vorzelte, Wohnwagenheizungen 

17.  Möbel inkl. Badmöbel, Küchenmöbel. 

Die vorliegende Horstmarer Sortimentsliste ist, wie eingangs erläutert, ein Ergebnis der gutachter-

lichen Analysen und Einschätzungen, der landesplanerischen Vorgaben des LEP NRW sowie der 

städtebaulichen Zielsetzungen der Stadt Horstmar. Sie ist uneingeschränkt im gesamten Stadtge-

biet anwendbar. Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass es sich bei der Liste der nicht zen-

trenrelevanten Sortimente um keine abschließende Liste handelt. Gegenüber der „alten“ Sorti-

mentsliste aus dem Einzelhandelskonzept 2008 ergeben sich jedoch nur marginale Veränderun-

gen. 

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass für nahezu alle als nicht zentrenrelevant eingestuften Sorti-

mente der tatsächliche Verkaufsflächenschwerpunkt auch außerhalb der zentralen Versorgungs-

bereiche liegt. Besonders deutlich wird dies beispielsweise bei Teilsortimenten der Warengruppe 

Baumarktsortiment, die nahezu zu 100 % außerhalb des zentralen Versorgungsbereiches Horst-

mar angeboten werden.  

Auch in Bezug auf die nahversorgungs- und zentrenrelevanten Sortimente zeigt sich ein erfreuli-

ches Bild: Zahlreiche Sortimente (beispielsweise die Warengruppen Drogeriewaren, Bekleidung 

und Haushaltswaren), die unter städtebaulich-versorgungsstrukturellen Gesichtspunkten in den 

zentralen Bereich gehören, sind dort auch in Horstmar zu finden, vorrangig im Teilbereich Nah-

versorgungszentrum. An dieser Stelle sollte auch auf die quantitative Angebotsausstattung hin-

gewiesen werden, denn abgesehen von den Sortimenten Nahrungs- und Genussmittel, Drogerie- 

und Körperpflege und Getränke sind eher geringe Verkaufsflächen im Einzelhandelsbestand vor-

handen, was für eine Stadt mit rund 6.400 Einwohner jedoch nicht untypisch ist. 

Insgesamt lässt sich für Horstmar festhalten, dass in zahlreichen Sortimentsbereichen nur geringe 

bis rudimentäre Angebote vorhanden sind. Gleichwohl wird auch zukünftig das Ziel verfolgt, den 

Ortskern zu stärken einzelne Anbieter, in der Regel Fachgeschäfte, dort zu etablieren. Somit wur-

de eine Vielzahl von Sortimenten auch weiterhin als zentrenrelevant eingestuft. 
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8 Ansiedlungsregeln zur Einzelhandelsentwicklung in der Stadt 

Horstmar 

Im Rahmen der Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes bilden stadtentwicklungspolitische 

Zielvorstellungen für das Stadtgebiet Horstmar (vgl. Kapitel 7.2) die übergeordnete Betrachtungs-

ebene, aus der grundsätzliche Strategien zur künftigen räumlichen Einzelhandelsentwicklung in 

der Stadt abgeleitet werden. 

Diese als Steuerungsempfehlungen formulierten Leitlinien zum zukünftigen Umgang mit Einzel-

handelsbetrieben bilden die Grundlagen für die Bewertung einzelner Standorte hinsichtlich ihrer 

Eignung als perspektivische Einzelhandelsstandorte und helfen, potenzielle Ansiedlungs- wie Er-

weiterungsvorhaben in Horstmar hinsichtlich ihrer Zentrenverträglichkeit zu beurteilen. 

Der wesentliche Vorteil dieser ganzheitlichen Betrachtungsweise ist, dass mögliche Summenwir-

kungen von unterschiedlichen Vorhaben, aber auch des bereits vorhandenen Einzelhandelsbe-

standes außerhalb des zentralen Versorgungsbereiches Horstmars Teilbereich Ortskern und Nah-

versorgungszentrum berücksichtigt werden. Dadurch können Umsatzumverteilungen die städte-

bauliche Relevanzschwelle – abweichend zur Einzelfallbetrachtung – (z. T. deutlich) übersteigen 

und somit mögliche negative städtebauliche Auswirkungen auf die Versorgungsstruktur aufge-

zeigt werden. 

Die nachfolgend aufgeführten Regelungen basieren weitgehend auf der bisherigen Steuerungs-

praxis in Horstmar und entwickeln diese unter Berücksichtigung der aktuellen Rechtsprechung 

fort, so dass diese Grundsätze auch zukünftig bei der Neuansiedlung, Verlagerung oder Erweite-

rung von Einzelhandelsbetrieben angewandt werden können. 

Zur Verbindlichkeit und Anwendung dieser Empfehlungen ist vorab noch folgendes herauszustel-

len: 

 die Regeln haben keine unmittelbare Wirkung, sondern stellen Empfehlungen für die 

politische Willensbildung und Entscheidungsfindung sowie die Bauleitplanung dar; 

 für die Zulässigkeit von Vorhaben ist uneingeschränkt die bauplanungsrechtliche Si-

tuation maßgebend; 

 die Empfehlungen betreffen zukünftige Einzelhandelsentwicklungen, d. h. sie gelten 

für Neuansiedlungen, Erweiterungen und Verlagerungen von Betrieben; 

 bestehende bzw. genehmigte Einzelhandelsbetriebe bleiben – bezogen auf den ge-

nehmigten Bestand – von den formulierten Regeln unberührt (Bestandsschutz). 
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Ansiedlungsregel 1: 

Einzelhandelsbetriebe mit nahversorgungsrelevanten Hauptsortimenten werden zukünftig 

nur noch im zentralen Versorgungsbereich Horstmar Teilbereich Ortskern und im Teilbe-

reich Nahversorgungszentrum und – je nach Lage und Verkaufsflächendimension – zur 

wohnortnahen Grundversorgung an städtebaulich integrierten Standorten im Siedlungsbe-

reich der Ortsteile Horstmar und Leer ermöglicht. 

Standorte für Einzelhandelsbetriebe mit nahversorgungsrelevanten Kernsortimenten sollen im 

zentralen Versorgungsbereich Horstmar Teilbereich Ortskern (Hauptgeschäftsbereich) und im 

zentralen Versorgungsbereich Teilbereich Nahversorgungszentrum liegen und nur dann außerhalb 

möglich sein, wenn sie vorwiegend der Versorgung der Ortsteile Horstmar und Leer dienen und 

städtebaulich integriert sind. 

Großfläche Einzelhandelsbetriebe mit nahversorgungsrelevanten Kernsortimenten sollen im zent-

ralen Versorgungsbereich Horstmar Teilbereich Nahversorgungszentrum möglich sein. 

Einzelhandelsbetriebe können außerhalb des zentralen Versorgungsbereiches Horstmar in städte-

baulich integrierten Lagen (z. B. in Mischgebieten und allgemeinen Wohngebieten) möglich sein, 

wenn sie: 

 der Nahversorgung dienen d. h. die sortimentsspezifische Kaufkraft im funktional zu-

gewiesenen Versorgungsgebiet dabei nicht überschreitet (Horstmar gesamtes Stadt-

gebiet, Leer jeweils nur des Ortsteils),  

 städtebaulich in Wohnsiedlungsbereiche integriert sind und  

 auch fußläufig für möglichst viele Menschen erreichbar sind (i. d. R. 600 m-Distanz). 

Erläuterungen: 

Neuansiedlungen sowie Erweiterungen bestehender Betriebe mit dem Angebotsschwerpunkt im 

nahversorgungsrelevanten Sortimentsbereich sollen vor dem Hintergrund geschehen, die Nahver-

sorgung zukünftig zu sichern und zu verbessern. Standorte für Einzelhandelsbetriebe (sowohl 

großflächige als auch kleinflächige) mit nahversorgungsrelevantem Kernsortiment sollen daher 

grundsätzlich im zentralen Versorgungsbereich Horstmar liegen. Kleinflächige vorrangig im zent-

ralen Versorgungsbereich Teilbereich Ortskern und Großflächige im zentralen Versorgungsbereich 

Teilbereich Nahversorgungszentrum. Da die Nahversorgung jedoch nicht ausschließlich über den 

zentralen Versorgungsbereich gewährleistet werden kann, sind unter bestimmten Bedingungen 

auch ergänzende Nahversorgungsstandorte im Sinne einer flächendeckenden Nahversorgung 

möglich. Sie dürfen die wohnortnahe Grundversorgung im Stadtgebiet jedoch nicht im Bestand 

gefährden bzw. gewünschte Entwicklungen beeinträchtigen. 

In städtebaulich integrierten Lagen außerhalb des zentralen Versorgungsbereiches können klein-

flächige Betriebe mit nahversorgungsrelevanten Kernsortimenten sinnvoll und möglich sein, wenn 

dadurch eine Versorgungslücke im Nahbereich geschlossen werden kann. Neben der Vorausset-

zung einer vorrangigen Nahversorgungsfunktion ist hierbei sicherzustellen, dass vom Vorhaben 

keine negativen Auswirkungen auf den zentralen Versorgungbereich oder die Standortstruktur im 

Sinne des Einzelhandelskonzeptes ausgehen. 



Einzelhandelskonzept für die Stadt Horstmar 

 90 

Für die Ermittlung einer möglichst verträglichen Dimensionierung bietet die Gegenüberstellung 

von zu erzielendem Vorhabenumsatz und verfügbarer Kaufkraft im Naheinzugsbereich des Vor-

habens sowie die Ermittlung der Distanz des Vorhabens zum schützenswerten zentralen Versor-

gungsbereich eine Möglichkeit zur Operationalisierung der genannten Kriterien. 

Von einer Nahversorgungsfunktion kann demnach ausgegangen werden, wenn 

 es sich um einen städtebaulich integrierten Standort mit räumlichem Bezug zu um-

liegenden Wohnsiedlungsbereichen handelt und  

 die sortimentsspezifische Kaufkraftabschöpfung des Planvorhabens im funktiona-

len Versorgungsgebiet an einem städtebaulich integrierten Standort die sortimentsspe-

zifische Kaufkraft (z. B. in der Warengruppe Nahrungs- und Genussmittel) der Bevöl-

kerung dabei nicht überschreitet. Für Horstmar wird das gesamte Stadtgebiet und für 

Leer der Ortsteil zugrunde gelegt. 

Als städtebaulich integrierte Lage im Sinne des Einzelhandelskonzeptes werden Standorte defi-

niert, deren direktes Umfeld in mindestens zwei Haupt-Himmelsrichtungen von zusammenhän-

gender Wohnbebauung (zu berücksichtigen ist auch die perspektivische Entwicklung von Wohn-

siedlungs- und Baulandausweisungen) geprägt ist und für die eine fußläufige Erreichbarkeit gege-

ben ist, ohne dass städtebauliche Barrieren (wie z. B. Hauptverkehrsstraßen ohne geeignete Que-

rungsmöglichkeiten oder Bahngleise) den Standort von der Wohnbebauung separieren.  

Als funktionales Versorgungsgebiet ist regelmäßig derjenige Bereich zu definieren, den das 

Planvorhaben versorgen soll: 

Im Ortsteil Horstmar übernehmen die Anbieter innerhalb des zentralen Versorgungsbereiches 

Teilbereich Nahversorgungszentrum sowie die Bestandsstandorte Im Gewerbegebiet bzw. Fürs-

tenwiese die Versorgungsfunktion für den Ortsteil und das gesamte Stadtgebiet. Im Ortsteil 

Horstmar ergibt sich daher auch kein(e) Entwicklungspotenzial/-erforderlichkeit außerhalb des 

zentralen Versorgungsbereiches Horstmar. 

Eine über einen Bestandsschutz hinausgehende Erweiterung der bestehenden sowie eine Ansied-

lung von zusätzlichen nahversorgungsrelevanten Einzelhandelsbetrieben an dafür vorgesehenen 

Sonderstandorten oder anderen städtebaulichen integrierten Standorten ist hingegen konsequent 

auszuschließen. Insbesondere Standorte innerhalb von Gewerbe- und Industriegebieten (mögliche 

Ausnahmen: Kioske und „Convenience-Stores“) sind ausdrücklich ausgeschlossen, um den Cha-

rakter dieser Gebiete zu erhalten. 

In jedem Fall ist bei der möglichen Ansiedlung eines Einzelhandelsbetriebes mit nahversorgungs-

relevantem Kernsortiment in städtebaulich integrierter Lage eine Einzelfallbetrachtung unter Ein-

beziehung der o. a. Indikatoren durchzuführen sowie eine dezidierte Abwägung aller einzelhan-

delsrelevanten städtebaulichen Belange erforderlich. 
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Ansiedlungsregel 2: 

Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevanten Kernsortimenten (ohne nahversorgungsrelevante 

Hauptsortimente) sind zukünftig nur noch im zentralen Versorgungsbereich Horstmar Teilbe-

reich Ortskern möglich. 

Standorte für nicht großflächige Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevantem Kernsortiment 

müssen ebenfalls im zentralen Versorgungsbereich Horstmar Teilbereich Ortskern liegen. Im Orts-

teil Leer sind nicht großflächige Betriebe mit zentrenrelevantem Kernsortiment möglich, wenn sie 

der spezifischen Versorgung der Bevölkerung im Versorgungsgebiet (Ortsteil) dienen. 

Betriebe mit zentrenrelevantem Kernsortiment dürfen nicht in Gewerbe- und Industriegebieten 

oder an städtebaulich nicht integrierten Lagen angesiedelt werden. 

Ausnahme 1: Verkaufsstätten mit zentrenrelevanten Artikeln von produzierenden, weiterverar-

beitenden oder Handwerksbetrieben können auch in städtebaulich nicht integrierten Lagen (z. B. 

in GE-Gebieten) ausnahmsweise zugelassen werden, wenn keine Negativauswirkungen auf die 

zentralen Versorgungsbereiche zu erwarten sind und die Verkaufsfläche  

 dem Hauptbetrieb räumlich zugeordnet ist, 

 in betrieblichem Zusammenhang errichtet ist, 

 dem Hauptbetrieb flächenmäßig und umsatzmäßig deutlich untergeordnet ist und 

 die Grenze der Großflächigkeit nach § 11 Abs. 3 BauNVO nicht überschritten ist. Im 

Einzelfall kann eine Begrenzung deutlich unterhalb der Großflächigkeit notwendig 

sein. 

Ausnahme 2: Außerhalb des zentralen Versorgungsbereiches können kleinflächige Betriebe mit 

zentrenrelevantem Kernsortiment ausschließlich in Allgemeinen Wohngebieten oder Dorfgebieten 

nur im Ortsteil Leer zugelassen werden, wenn sie nachweislich der Versorgung des umliegenden 

Gebietes dienen. 

Erläuterungen: 

Um die Zukunftsfähigkeit des zentralen Versorgungsbereich Horstmar Teilbereich Ortskern mit 

seiner Versorgungsfunktion als Hauptgeschäftszentrum zu gewährleisten und so das Ortsgefüge 

innerhalb des Stadtgebietes attraktiv und zukunftsfähig zu gestalten, ist es sinnvoll und zielfüh-

rend, die Ansiedlung von zentrenrelevantem Einzelhandel räumlich zu steuern. Einzelhandelsbe-

triebe mit zentrenrelevantem Kernsortiment müssen demnach zukünftig in den zentralen Versor-

gungsbereich Horstmar Teilbereich Ortskern gelenkt werden, um den Standort mit der Versor-

gungsbedeutung zu sichern und weiter zu entwickeln sowie einen ruinösen, städtebaulichen 

Wettbewerb der verschiedenen Einzelhandelsstandorte untereinander zu vermeiden. Eine klare 

Priorisierung muss daher in Anbetracht der Funktion als Hauptzentrum auf dem zentralen Versor-

gungsbereich Teilbereich Ortskern liegen. Dies gilt insbesondere für großflächige Einzelhandelsbe-

triebe mit zentrenrelevantem Kernsortiment. Nicht großflächige Einzelhandelsbetriebe mit zen-

trenrelevantem Kernsortiment können auch in Leer realisiert werden, wenn die Kongruenz zwi-

schen dem Umsatzvolumen des jeweiligen Planvorhabens und der jeweiligen Kaufkraft im Ver-

sorgungsbereich des Kernortes gewährleistet ist und sie ausschließlich der Versorgung des Ortstei-

les dienen. 
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Eine räumliche Lenkung von Einzelhandelsbetrieben innerhalb des zentralen Versorgungsbereiches 

Teilbereich Ortskern im Sinne einer positiven Ortskernentwicklung, aber auch einer Entwicklung 

des Ortsteiles Leer, ist dabei zu empfehlen. Insbesondere bei der Neuansiedlung von Betrieben 

mit zentrenrelevantem Kernsortiment müssen folgende Kriterien überprüft werden: 

 Die Lage des Vorhabenstandortes, insbesondere im Hinblick auf die Möglichkeit einer 

städtebaulichen Verknüpfung mit bestehenden Strukturen zur künftigen Nutzung von 

Synergien, 

 die Größe (Verkaufsfläche) und das Warenangebot (Betriebstyp) des Vorhabens vor 

dem Hintergrund einer kommunalen und regionalen Verträglichkeit sowie 

 die Funktion im Sinne einer Ergänzung/Diversifizierung des bestehenden Angebotes. 

Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass nicht jede zur Verfügung stehende Fläche innerhalb des 

zentralen Versorgungsbereiches Horstmar Teilbereich Ortskern durch Einzelhandel genutzt wer-

den sollte / muss, sondern im Einzelfall auch andere zentrentypische Nutzungen (wie z. B. Dienst-

leistungen, Gesundheitsangebote und Gastronomie) im Sinne einer multifunktionalen Ausrichtung 

des Ortszentrums in den Abwägungsprozess eingestellt werden sollten. 

Die Zuordnung von Einzelhandelsbetrieben mit zentrenrelevanten Sortimenten in den zentralen 

Versorgungsbereich Horstmar Teilbereich Ortskern umfasst auch kleinflächige Einzelhandelsbe-

triebe. Auch diese Betriebe sind funktionsbestimmend für diesen Teil des zentralen Versorgungs-

bereiches. Daher impliziert der Grundsatz einen konsequenten Ausschluss von Einzelhandelsbe-

trieben mit zentrenrelevantem Kernsortiment außerhalb des zentralen Versorgungsbereiches. Ins-

besondere die Ansiedlung mehrerer kleinflächiger Einzelhandelsbetriebe außerhalb des zentralen 

Versorgungsbereiches kann in der Summenwirkung dazu führen, dass die Funktionalität des zent-

ralen Versorgungsbereiches beeinträchtigt wird. Die Zielsetzung der Erhaltung und Entwicklung 

des zentralen Versorgungsbereiches erfordert es, auch kleinflächige Einzelhandelsbetriebe mit 

zentrenrelevantem Kernsortiment möglichst in den zentralen Versorgungsbereich zu lenken.  

Jedoch sieht der Gesetzgeber unterhalb der Schwelle der Großflächigkeit (mit Ausnahme des § 34 

Abs. 3 BauGB) keinen Prüfbedarf und damit auch keinen expliziten Regelungsbedarf. Trifft dies 

auf Lebensmittelmärkte in der überwiegenden Mehrheit der Ansiedlungsfälle sogar zu, muss dies 

für andere zentrenrelevante Branchen (wie z. B. Bekleidung, Schuhe und Lederwaren, Elektronik 

und Multimedia) klar verneint werden. Fachmärkte mit einer Größenordnung von rund 500 m² 

erreichen schnell relativ hohe Verkaufsflächenanteile im Verhältnis zu den jeweiligen sortiments-

spezifischen Angeboten im zentralen Versorgungsbereich, so dass spätestens in der Summe meh-

rerer solcher Vorhaben städtebauliche Folgewirkungen sehr wahrscheinlich wären. Um dies zu 

verhindern, ist die Konsequenz ein gänzlicher Ausschluss von zentrenrelevantem Einzelhandel an 

Standorten außerhalb des zentralen Versorgungsbereiches. Ist dies z. B. in Gewerbe- und Indust-

riegebieten , Sondergebieten ohne Einzelhandelsvorprägung sowie in reinen Wohngebieten städ-

tebaulich sinnvoll und rechtlich auch einfach umsetzbar, so schwer – auch und insbesondere im 

Hinblick auf die politische Vermittelbarkeit dieser möglichen Erforderlichkeit – stellt sich dieser 

Ausschluss für Mischgebiete bzw. für allgemeine Wohngebiete dar.  

Auch die Stadt Horstmar weist ebenso wie andere Kommunen, wenige traditionell gewachsene 

kleinere Versorgungsangebote und -strukturen auf, die in der Regel durch kleinflächige, inhaber-

geführte Fachgeschäfte mit zentrenrelevanten Sortimenten geprägt sind. Für diese bestehenden 

Betriebe kann somit die Anwendung des erweiterten Bestandschutzes sinnvoll sein. Neuansied-
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lungen sollten aber konsequent verhindert werden. Daher gilt auch für Mischgebiete und Allge-

meine Wohngebiete ein konsequenter Ausschluss zentrenrelevanten und nahversorgungsrelevan-

ten Einzelhandels. Nicht großflächige Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevantem Kernsortiment 

können somit ausnahmsweise nur im Siedlungsbereich Leer realisiert werden. Voraussetzung ist, 

dass von solchen Einrichtungen keine negativen Auswirkungen auf den zentralen Versorgungsbe-

reich Horstmar zu erwarten sind. Diese sind in der Regel dann anzunehmen, wenn Einzelhandels-

betriebe mit zentrenrelevanten Hauptsortimenten der ergänzenden Versorgung der Bevölkerung 

im unmittelbaren Einzugs- und Nahbereich dieser Geschäfte dienen. 
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Ansiedlungsregel 3: 

Großflächige Einzelhandelsbetriebe
36

 im Sinne des § 11 (3) S. 1 Nr. 2 BauNVO mit nicht zen-

trenrelevanten Kernsortimenten im Sinne der Horstmarer Sortimentsliste sind zukünftig im 

zentralen Versorgungsbereich Horstmar Teilbereich Ortskern und vorrangig an dem dafür 

vorgesehenen Vorrangstandort/Sonderstandort (Im Gewerbegebiet) möglich. 

Standort für großflächige Einzelhandelsbetriebe i. S. v. § 11 (3) S. 1 Nr. 2 BauNVO mit nicht zen-

trenrelevantem Kernsortiment im Sinne der Horstmarer Sortimentsliste können im zentralen Ver-

sorgungsbereich Horstmar Teilbereich Ortskern liegen. Bei der nach § 11 (3)  

BauNVO erforderlichen bauleitplanerischen Zulassungsentscheidung ist im Einzelfall zu prüfen, ob 

die Ansiedlung eines derartigen Betriebes mit den städtebaulichen Zielsetzungen für den zentralen 

Versorgungsbereich vereinbart werden können. 

Daneben wird empfohlen, bauleitplanerische Standortentscheidungen für großflächige Einzelhan-

delsbetriebe im Sinne des § 11 (3) S. 1 Nr. 2 BauNVO mit nicht zentrenrelevantem Kernsortiment 

auf den definierten Vorrangstandort/Sonderstandort in Horstmar „Im Gewerbegebiet“ zu kon-

zentrieren. Voraussetzung hierfür ist, dass der avisierte Standortbereich Bestandteil eines im Regi-

onalplan ausgewiesenen Allgemeinen Siedlungsbereiches (ASB) ist. 

Nicht großflächige Einzelhandelsbetriebe (≤ 800 m² Verkaufsfläche) mit nicht zentrenrelevan-

tem Kernsortiment sind planungsrechtlich auch außerhalb des zentralen Versorgungsbereiches 

Horstmar Teilbereich Ortskern möglich (z. B. im MI, GE). Im Sinne der Ziele des Einzelhandelskon-

zeptes der Stadt sollte demnach vor Öffnung neuer Standorte für nicht zentrenrelevanten Einzel-

handel die Option einer Konzentration an bestehenden Standorten, wie Im Gewerbegebiet, ge-

prüft werden. 

Zentrenrelevante Randsortimente von großflächigen Einzelhandelsbetrieben im Sinne des § 11 (3) 

S. 1 Nr. 2 BauNVO mit nicht zentrenrelevantem Kernsortiment außerhalb des zentralen Versor-

gungsbereiches Horstmar Teilbereich Ortskern sind im Rahmen einer Sondergebietsfestsetzung zu 

beschränken, so dass schädliche Auswirkungen auf den zentralen Versorgungsbereich vermieden 

werden. Im Regelfall sollten die zentrenrelevanten Randsortimente 10 % der Gesamtverkaufsflä-

che, jedoch mehr als maximal 200 m² Verkaufsfläche
37

 nicht überschreiten, wobei ggf. weiterfüh-

rende Beschränkungen für ein Einzelsortiment sinnvoll und notwendig sein können (Einzelfallprü-

fung erforderlich). Die zulässige Randsortimentsfläche darf nicht von nur einem Sortiment belegt 

werden. Zwischen dem Kernsortiment und dem Randsortiment muss ein funktionaler Zusammen-

hang bestehen. In Einzelfällen kann auch eine weitergehende Beschränkung mit Blick auf die Ziel-

setzungen zur Entwicklung und zum Erhalt des zentralen Versorgungsbereiches Horstmar Teilbe-

reich Ortskern sinnvoll sein.  

  

                                                

36

  Es wird darauf hingewiesen, dass Empfehlung 3 ausschließlich Regelungen zur Steuerung des großflächigen Einzel-

handels mit nicht zentrenrelevantem Kernsortiment betrifft, daher wird sowohl das Bauplanungsrecht als auch die 

übergeordnete Landesplanung keine Ermächtigungsgrundlage zur Steuerung des kleinflächigen nicht zentrenrele-

vanten Einzelhandels bereitstellen. So kann – per Definition – ein kleinflächiger Einzelhandelsbetrieb mit nicht zen-

trenrelevantem Kernsortiment die Versorgungsfunktion des zentralen Versorgungsbereiches, die sich im Wesentli-

chen auch durch das Angebot zentrenrelevanter Sortimente definiert, nicht negativ beeinflussen. 

37

  Die Verlaufsflächenangabe leitet sich aus der durchschnittlichen Betriebsgröße in der Stadt Horstmar ab. 
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Erläuterungen: 

Als Vorhabenstandort für die Ansiedlung und Erweiterung von großflächigen Einzelhandelsbetrie-

ben mit nicht zentrenrelevantem Kernsortiment definiert das Einzelhandelskonzept den Vor-

rangstandort/Sonderstandort Horstmar Im Gewerbegebiet. Insbesondere unter Berücksichtigung 

der kommunalen Verkehrs- und Lieferströme sowie der bestehenden Einzelhandelsvorprägungen 

an diesem Ergänzungsstandort ist die Konzentration großflächiger Einzelhandelsbetriebe mit nicht 

zentrenrelevantem Kernsortiment an diesem Standort empfehlenswert. Darüber hinaus können 

derzeitige Einzelhandelsbetriebe auch im Ortskern realisiert werden, soweit Auswirkungen gemäß 

§ 11 (3) BauNVO ausgeschlossen werden können und das Vorhaben die Entwicklungsziele und  

-empfehlungen des zentralen Versorgungsbereiches Horstmar Teilbereich Ortskern nicht beein-

trächtigen. 

Großflächige Einzelhandelsbetriebe mit nicht zentrenrelevanten (Kern-)Sortimenten führen regel-

mäßig sogenannte Ergänzungs- oder Randsortimente. Während von nicht zentrenrelevanten 

Randsortimenten definitionsgemäß keine Gefährdung für die Entwicklung des zentralen Versor-

gungsbereiches Horstmar ausgeht, sind bei zentrenrelevanten Randsortimenten außerhalb des 

städtebaulich-funktionalen Zentrums (z. B. in Möbelmärkten) Auswirkungen auf zentrale Versor-

gungsbereiche möglich. Obwohl das Anbieten von zentrenrelevanten Randsortimenten außerhalb 

des Zentrums den städtebaulichen Zielen dieses Einzelhandelskonzeptes widerspricht, wäre ein 

völliger Ausschluss unrealistisch, da sich diese Angebotsform bereits in vielen Branchen etabliert 

hat (bei Möbelanbietern z. B. Glas/Porzellan/Keramik oder Wohndekorationsartikel). Diese zen-

trenrelevanten Randsortimente sollten jedoch nur in begrenztem Umfang und vor allem nur dann, 

wenn ein direkter funktionaler Bezug zum Hauptsortiment vorhanden ist, zulässig sein. Daher 

sieht das Einzelhandelskonzept für die Stadt Horstmar eine Begrenzung auf 10 % der gesamten 

Verkaufsfläche (jedoch nicht mehr als maximal 200 m² Verkaufsfläche) vor. Aufgrund der Ange-

botsstrukturen im zentralen Versorgungsbereich Horstmar sollte darüber hinaus sichergestellt 

werden, dass die Randsortimentsflächen nicht von einem einzigen Sortiment belegt werden kön-

nen. Demnach sollte weiterhin angegeben sein, wie groß die Fläche für ein einzelnes Sortiment 

maximal sein darf. Eine städtebauliche und landesplanerische Verträglichkeit sollte dabei ggf. im 

Einzelfall überprüft werden. 

Um den landesplanerischen Vorgaben (LEP NRW) zu entsprechen, sollte eine Umwidmung eines 

Teilbereiches des Gewerbegebietes (Im Gewerbegebiet) im Regionalplan angestrebt werden. 

Denn Ziel 1 des LEP NRW besagt, dass großflächiger Einzelhandel nur an Standorten zulässig ist, 

die im Regionalplan als ASB dargestellt sind. 

Bestehende großflächige Einzelhandelsbetriebe mit nicht zentrenrelevantem Kernsortiment, die 

außerhalb des ergänzenden Sonderstandortes an städtebaulich nicht integrierten Standorten lie-

gen, unterliegen grundsätzlich dem Bestandsschutz. Eine (wettbewerbsfähige) Anpassung der Be-

triebe im Sinne einer Erweiterung der bestehenden Verkaufsflächen oder eine Veränderung der 

sortimentsspezifischen Aufstellung des jeweiligen Einzelhandelsbetriebes sollte nur im Rahmen 

von Einzelfallprüfungen und unter Beachtung der Ziele und Grundsätze des fortgeschriebenen 

Einzelhandelskonzeptes bewertet werden. 

Prüfschema zur zukünftigen Einzelhandelsentwicklung 

Um zukünftig eine Vereinfachung und deutliche Beschleunigung sowohl der Beurteilung als auch 

der sich daran gegebenenfalls anschließenden formellen Planungsschritte zu ermöglichen, wird ein 

Prüfschema empfohlen, das eine erste Bewertung von neuen Plan- und Erweiterungsvorhaben im 
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Hinblick auf ihre Kompatibilität mit dem Einzelhandelskonzept der Stadt Horstmar und der dort 

formulierten Standorthierarchie sowie den vorgeschlagenen Zielen und Grundsätzen ermöglicht. 

Grundsätzlich sei jedoch angemerkt, dass dieses Prüfschema nur eine erste Grobbewertung er-

möglichen soll und z. B. eine – im Einzelfall erforderliche – konkrete städtebauliche Wirkungsana-

lyse in keiner Weise ersetzen kann.  
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Glossar – Definitionen einzelhandelsrelevanter Fachbegriffe 

Begriff Erläuterung 

Einzelhandel  

im engeren Sinne  

Absatz von Waren an Endverbraucher ohne Kraftfahrzeug-

handel, Brenn-, Kraft- und Schmierstoffhandel sowie rezeptpflich-

tige Apothekenwaren. 

Einzelhandelsbetrieb Ein Einzelhandelsbetrieb ist ein Betrieb, der ausschließlich oder 

überwiegend an letzte Verbraucher verkauft. Hierzu zählen u. a. 

alle Kauf- und Warenhäuser, SB-Warenhäuser, Fachgeschäfte, 

Verbrauchermärkte sowie Fachmärkte. Dazu gehört auch der Di-

rektverkauf von Herstellern an Endverbraucher, unabhängig da-

von, ob dieser am Standort des Fertigungsbetriebs oder in einem 

eigens dazu geschaffenen Zentrum (Factory-Outlet-Center) er-

folgt. 

Einzelhandelsrelevante 

Kaufkraft  

Die einzelhandelsrelevante Kaufkraft bezeichnet denjenigen An-

teil an den privaten Verbrauchsausgaben, der dem Einzelhandel 

zufließt. Verschiedene Institute (IFH Retail Consultants Köln) er-

mitteln diesen Schätzwert auf unterschiedlichen räumlichen Ein-

heiten und i. d. R. in regelmäßigen Abständen (jährlich aktuali-

siert). 

Einzelhandelsrelevante 

Kaufkraftkennziffer 

Die einzelhandelsrelevante Kaufkraftkennziffer beschreibt das 

Verhältnis der in einer räumlichen Teileinheit vorhandenen einzel-

handelsrelevanten Kaufkraft pro Einwohner zur einzelhandelsrele-

vanten einwohnerbezogenen Kaufkraft in der gesamten Bundes-

republik. Die einzelhandelsrelevante Kaufkraftkennziffer pro Kopf 

gibt die prozentuale Abweichung der Pro-Kopf-

Einzelhandelsrelevanten-Kaufkraft vom Bundesdurchschnitt (In-

dexwert = 100) an. Die Kennziffern werden z.B. von der Gesell-

schaft für        Konsum-, Markt- und Absatzforschung (GfK) oder 

der IFH Retail Consultants Köln ermittelt und jährlich aktualisiert. 

Einzelhandelsrelevante 

Zentralität  

Die einzelhandelsrelevante Zentralität einer Stadt/Region stellt ein 

Kriterium nicht zuletzt für die Leistungsstärke des Einzelhandels 

dar, denn sie ist Indikator dafür, wie weit es einem Teilraum ge-

lingt, zur lokal gebundenen Kaufkraft zusätzliche Kaufkraft zu-

gunsten des niedergelassenen Einzelhandels anzuziehen. Die Ein-

zelhandelszentralität ist damit eine Maßzahl für den Kaufkraftzu-

fluss oder den Kaufkraftabfluss einer Gemeinde. Die gesamtstädti-

sche Zentralität sagt jedoch nichts darüber aus, welche räumli-

chen Teilbereiche einer Gemeinde/Region zu dieser Zentralität 

beitragen. Hierzu ist eine weitergehende Analyse erforderlich. 

Einzelhandelsrelevante 

Zentralitätskennziffer 

Die einzelhandelsrelevante Zentralitätskennziffer wird durch das 

Verhältnis von Einzelhandelsumsatz zu dem vorhandenen einzel-

handelsrelevanten Nachfragevolumen berechnet. Ein Wert von 
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100 bedeutet, dass der Einzelhandelsumsatz genauso groß ist, wie 

die einzelhandelsrelevante Kaufkraft in dieser Region. Abwei-

chungen über den Basiswert (Indexwert = 100) deuten auf eine 

regionale Ausstrahlung hin bzw. Abweichungen unterhalb des Ba-

siswertes deuten auf mögliche Strukturschwächen des Einzelhan-

dels in der untersuchten Region hin. Differenziert nach Waren-

gruppen lassen sich auch auf dieser Ebene entsprechende Bewer-

tungen vornehmen.  

Fachmarkt Einzelhandelsbetrieb, i. d. R. ab 400 m² Verkaufsfläche, Konzent-

ration des Sortiments auf eine oder einige wenige Branchen des 

mittel- oder langfristigen Bedarfs (Non-Food, ausgenommen Kfz-

Handel), meist Standorte außerhalb zentraler Einkaufsbereiche mit 

guter Pkw-Erreichbarkeit (v. a. in Gewerbe- und Sondergebieten, 

an Ausfallstraßen, im Außenbereich von Städten),  Dominanz des 

Selbstbedienungsprinzips. (Beispiele: Bekleidungsfachmarkt, 

Schuhfachmarkt, Unterhaltungselektronikfachmarkt, Drogerie-

fachmarkt). 

GPK Gängige Sortimentsgruppenbezeichnung für 

„Glas/Porzellan/Keramik“. 

Großflächiger Einzelhandel Großflächige Einzelhandelsbetriebe (ab einer Verkaufsfläche von 

800 m²) unterliegen dem Sonderregime des § 11 (3) BauNVO, 

wenn von ihnen negative städtebauliche Auswirkungen ausgehen 

können (1.200 m² Geschossfläche als widerlegbare Vermutungs-

grenze). Zu den großflächigen Einzelhandelsbetrieben zählen u.a. 

Einkaufszentren, Warenhäuser, SB-Warenhäuser, Kaufhäuser, 

Verbrauchermärkte sowie Fachmärkte. 

Kaufkraftabfluss Die einzelhandelsrelevante Kaufkraft, die durch die am Ort vor-

handenen Anbieter nicht gebunden werden kann und folglich in 

andere Orte / das Umland oder in den Versand-/Internethandel 

abfließt. Kaufkraftabflüsse zeigen die räumliche Einkaufsorientie-

rung der ansässigen Bevölkerung auf.  

Kaufkraftbindung Die Kaufkraftbindung beschreibt den Anteil der einzelhandelsrele-

vanten Kaufkraft der Einwohner einer Gemeinde/Region, der vom 

örtlichen Einzelhandel gebunden und somit in Umsatz umgewan-

delt werden kann. 

Einzelhandelsrelevantes 

Kaufkraftpotential 

Das am Ort vorhandene einzelhandelsrelevante Kaufkraftvolu-

men, ermittelt aus der Einwohnerzahl und der einzelhandelsrele-

vanten Kaufkraft. 

Kernsortiment / Randsor-

timent 

Zwischen den Begriffen Kernsortiment und Randsortiment besteht 

insofern eine Wechselbeziehung, da das Randsortiment zu einem 

spezifischen Kernsortiment lediglich hinzutritt und dieses gleich-

sam ergänzend durch solche Waren anreichert, die jedenfalls eine 

gewisse Beziehung und Verwandtschaft mit den Waren des Kern-



Einzelhandelskonzept für die Stadt Horstmar 

101  

sortiments haben. Zugleich muss das Angebot des Randsortiments 

dem Kernsortiment in seinem Umfang und seiner Gewichtigkeit 

deutlich untergeordnet sein (i. d. R. bis zu 10 % der Gesamtver-

kaufsfläche). Randsortimente sind damit nur solche Warengrup-

pen, die einem bestimmten Kernsortiment als Hauptsortiment 

sachlich zugeordnete und hinsichtlich des Angebotsumfangs deut-

lich untergeordnete Nebensortimente sind.  

Lebensmitteldiscounter Lebensmittelmarkt ohne Bedienungselemente (z.B. Käse- oder 

Wursttheke) mit deutlich eingeschränkter Artikelzahl (ca. 1.000-

3.000 Artikel) im Vergleich zu z.B. Supermärkten (Artikelzahl ca. 

7.500). Angebotsschwerpunkte sind Lebensmittel und Drogerie-

artikel sowie Randsortimente (Aktionswaren), die einen bedeut-

samen Bestandteil der Marketingstrategie von Lebensmitteldis-

countern ausmachen; z.B. Aldi, Penny, Lidl, Netto. Verkaufsfläche 

ab 800 – 1.300 m². 

Nahversorgungs-

relevantes Sortiment 

Als nahversorgungsrelevantes Sortiment werden Warengruppen 

bezeichnet, die dem täglichen Bedarf dienen (Lebensmittel, Ge-

tränke sowie ggf. auch Drogerie- und Kosmetikartikel) und dem-

zufolge wohnungsnah (auch fußläufig) nachgefragt werden kön-

nen. Die nahversorgungsrelevanten Sortimente sind (bzw. sollten 

auch) zentrenrelevant (sein). 

Nahversorgungsstandort Ein Nahversorgungsstandort ist ein solitärer Einzelhandelsstandort 

und kann z. B. aus einem Lebensmittelvollsortimenter und/oder 

Lebensmitteldiscounter bestehen. Aus städtebaulicher Sicht ist er 

nicht in eine funktionale Einheit eingebunden (somit i. d. R. kein 

zentraler Versorgungsbereich). Ein Nahversorgungsstandort ist le-

diglich in städtebaulich integrierten Lagen anzutreffen. 

Nahversorgungszentrum Ein Nahversorgungszentrum verfügt über eine erkennbare städte-

bauliche Einheit (z. B. durch Platz oder Straßengestaltung) und 

liegt im Siedlungsgefüge integriert in räumlicher Nachbarschaft zu 

Wohngebieten. Es stellt ein lokales Versorgungszentrum dar, wel-

ches überwiegend der Nahversorgung im Bereich der kurzfristigen 

Bedarfsdeckung dient. Die Angebotsstruktur wird i. d. R. durch 

einen Lebensmittelvollsortimenter und/oder Lebensmitteldiscoun-

ter, Lebensmittelfachgeschäfte, Lebensmittelhandwerksbetriebe 

sowie vereinzelt kleineren Fachgeschäften bestimmt. Darüber 

hinaus sind zum Teil Dienstleistungsbetriebe, wie beispielsweise 

Friseur, Bank, Sonnenstudio angegliedert. 

Nicht zentrenrelevante 

Sortimente 

Nicht zentrenrelevante Sortimente zeichnen sich i. d. R. durch ho-

hen Flächenanspruch, geringe Kopplungsaktivitäten und, auf-

grund ihrer Größe, eingeschränkte Transportfähigkeit aus. Sie sind 

abzugrenzen von nahversorgungsrelevanten und zentrenrelevan-

ten Sortimenten. Für den zentrenbezogenen Einzelhandel besitzen 

Einzelhandelsbetriebe mit nicht zentrenrelevanten Kernsortimen-
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ten (z. B. Bau- und Gartenmärkte, Möbelanbieter) keine Bedeu-

tung, so dass sie insbesondere an nicht integrierten Standorten 

vorhanden sind, an denen sie eine gute verkehrliche Erreichbar-

keit und ausreichend große Flächen vorfinden. Ein Gefährdungs-

potential für gewachsene Zentren ist bei den nicht zentrenrele-

vanten Sortimenten i. d. R. nicht gegeben.  

Problematisch ist in diesem Zusammenhang allerdings der Anteil 

zentrenrelevanter Randsortimente, die i.d.R. als ergänzende Sor-

timente von Betrieben mit nicht zentrenrelevanten Kernsortimen-

ten angeboten werden (z. B. GPK/Haushaltswaren in Möbelhäu-

sern) und, je nach Größenordnung, durchaus negative Auswir-

kungen auf den Einzelhandel in den zentralen Bereichen einer 

Gemeinde haben kann. 

SB-Warenhaus Einzelhandelsgroßbetrieb mit Bedienungselementen. Verkaufsflä-

che mindestens 3.000 qm bzw. 5.000 m², umfassendes Sortiment 

mit Schwerpunkt Nahrungs- und Genussmittel (> 50 % Ver-

kaufsflächenanteil)/Standort häufig in Stadtrandlagen, weiträumi-

ge Kundenparkplätze (z.B. Real, Marktkauf, Kaufland). 

Sonderstandort Sonder-/Ergänzungsstandorte des Einzelhandels sind Standorte 

des i. d. R. großflächigen Einzelhandels. Es handelt sich dabei zum 

einen um Einkaufszentren und zum anderen um Einzelhandelsbe-

triebe sowohl mit zentren- als auch mit nicht zentrenrelevanten 

Sortimenten (z.B. Gartenmärkte, Baumärkte, Möbelmärkte). 

Kennzeichnend ist dabei eine autokundenorientierte Lage. 

Sortimentsliste  

(ortsspezifische) 

Eine ortsspezifische Sortimentsliste ist eins der wesentlichen Steu-

erungsinstrumente im Rahmen der Bauleitplanung. Sie nimmt eine 

Differenzierung nach nahversorgungsrelevanten, zentrenrelevan-

ten und nicht zentrenrelevanten Sortimenten vor, um in der Praxis 

die Zuordnung des sortimentsspezifischen Einzelhandels zu räum-

lich und funktional definierten zentralen Versorgungsbereichen 

vornehmen zu können. 

Bei der Erstellung der Sortimentsliste wird der aktuell vorhandene 

Bestand berücksichtigt; es können allerdings auch zentrenbilden-

de Sortimente aufgenommen werden, die noch nicht angeboten 

werden (perspektivisches Kriterium).  

Dabei muss eine Sortimentsliste immer auf die gemeindespezifi-

sche Situation abgestellt werden, die einen Bezug zu den örtlichen 

Verhältnissen und den Entwicklungsperspektiven einer Gemeinde 

besitzt. Bei der Erstellung einer ortsspezifischen Sortimentsliste 

sind zudem auch Vorgaben der Landesebene (z. B. durch Landes-

entwicklungsprogramme oder Einzelhandelserlasse) zu berück-

sichtigen. 

Stadtteilzentrum Ein Stadtteilzentrum stellt eine städtebauliche Einheit dar. Aus 

städtebaulicher Sicht ist es i. d. R. abgesetzt vom Hauptsiedlungs-

gefüge und liegt in räumlicher Nähe zu Wohngebieten. Es dient 
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zum einen der Nahversorgung und zum anderen der Grundver-

sorgung eines Stadtteils (bzw. Versorgungsbereiches) mit Waren 

des mittel- bis langfristigen Bedarfs. Die Angebotsstruktur ist ge-

kennzeichnet durch Lebensmittelvollsortimenter und/oder Le-

bensmitteldiscounter (z. T. mit Konkurrenzsituation), Lebensmit-

telfachgeschäfte und Lebensmittelhandwerksbetriebe. Darüber 

hinaus umfasst das Einzelhandelsangebot Warengruppen des mit-

tel- und langfristigen Bedarfs, jedoch z. T. in geringer Tiefe und 

Breite. Darüber hinaus sind zentrentypische Dienstleistungen (z. 

B. Bank, Versicherungsbüro, Post, Friseur, Reisebüro, Ärzte, Gast-

ronomie, aber auch Freizeit- und Verwaltungseinrichtungen) vor-

handen. 

Supermarkt  

(= Lebensmittelmarkt) 

Lebensmittelmarkt mit einer Verkaufsfläche von mind. 400 m² – 

max. 1.500 m². Deutlicher Angebotsschwerpunkt (> 80 % der 

Verkaufsfläche) im Bereich Nahrungs- und Genussmittel einschl. 

Frischwaren und ergänzend Waren des täglichen und kurzfristigen 

Bedarfs, aber Bedienungselemente (Käse- und Wursttheke) und 

Selbstbedienungsprinzip. Weitgehender Verzicht auf Aktionswa-

ren und zentrenrelevanten Randsortimenten. 

Umsatzkennziffer Umsatzkennziffern bringen die regionale Verteilung der Einzel-

handelsumsätze in Deutschland zum Ausdruck. Berechnungs-

grundlage ist die Umsatzsteuerstatistik, wobei diese regional be-

reinigt werden muss. Der Umsatz in Euro gibt den gesamten im 

jeweiligen Gebiet getätigten Einzelhandelsumsatz an. Der Umsatz 

pro Kopf gibt einen Durchschnittsbetrag des Einzelhandelsumsat-

zes für jeden Einwohner des Gebietes an. Die Umsatzkennziffer 

pro Kopf stellt somit die prozentuale Abweichung des Pro-Kopf-

Umsatzes vom Durchschnitt der Bundesrepublik (Indexwert = 

100) dar. Abweichungen über den Basiswert deuten auf einen 

umsatzstärkeren Einzelhandel im Vergleich mit dem Bundesdurch-

schnitt hin bzw. eine Abweichung unterhalb des Basiswertes deu-

tet auf vergleichsweise niedrigere Umsätze im Einzelhandel in der 

untersuchten Region hin, und kann somit Hinweise auf die At-

traktivität einer Stadt als Einzelhandelsstandort geben. 

Verbrauchermarkt Lebensmittelmarkt mit einer Verkaufsfläche von 1.500 – 3.000 

bzw. 5.000 m², breites und tiefes Sortiment an Nahrungs- und 

Genussmitteln und an Ge- und Verbrauchsgütern des kurz- und 

mittelfristigen Bedarfs. Angebotsschwerpunkt Nahrungs- und Ge-

nussmittel, aber mit zunehmender Größe nehmen die Verkaufs-

flächenanteile von Non-Food-Artikeln zu. Überwiegend Selbstbe-

dienung, häufig Dauerniedrigpreispolitik oder Sonderangebotspo-

litik, Standort auch autokundenorientiert. 

Verkaufsfläche Gemäß des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts vom 24. No-

vember 2005 (BVerwG 4 C 10.04) sind in die Verkaufsfläche ei-

nes Einzelhandelsbetriebes auch Thekenbereiche, die vom Kunden 
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nicht betreten werden können, die Vorkassenzone sowie ein ggf. 

vorhandener Windfang einzubeziehen. Ohnehin gilt die Definiti-

on, dass Verkaufsfläche diejenige Fläche ist, die dem Verkauf 

dient einschließlich der Gänge, Treppen in den Verkaufsräumen, 

Standflächen für Einrichtungsgegenstände, Kassenzonen, Schau-

fenster, und sonstige Flächen, soweit sie dem Kunden zugänglich 

sind, sowie Freiverkaufsflächen, soweit sie nicht nur vorüberge-

hend genutzt werden. 

Verkaufsflächenausstat-

tung je Einwohner 

Das Verhältnis der einzelhandelsrelevanten Verkaufsfläche (ge-

samtstädtisch oder auch branchenspezifisch) bezogen auf die je-

weilige Einwohnerzahl (der Gemeinde/Region) ist ein quantitati-

ver Versorgungsindikator für den Ausstattungsstandard des jewei-

ligen Untersuchungsgebietes. 

Zentraler Versorgungs- 

bereich 

Ein zentraler Versorgungsbereich ist ein (i. S. der §§ 2 (2), 9 (2a), 

34 (3) BauGB und § 11 (3) BauNVO) schützenswerter Bereich, 

der sich aus planerischen Festlegungen (Bauleitplänen, Raumord-

nungsplänen), raumordnerischen und/oder städtebaulichen Kon-

zeptionen sowie tatsächlichen, örtlichen Verhältnissen ergibt.  

Innerhalb einer Kommune kann es mehr als nur einen zentralen 

Versorgungsbereich geben (innerstädtisches Hauptzentrum sowie 

Stadtteil-/Neben- oder Nahversorgungszentren). Daneben muss 

ein zentraler Versorgungsbereich zum Betrachtungszeitraum noch 

nicht vollständig entwickelt sein, wobei eine entsprechende, ein-

deutige Planungskonzeption (zum Genehmigungszeitpunkt eines 

Vorhabens) vorliegen muss. Innerhalb der Innenstadt setzt sich 

ein zentraler Standortbereich für Einzelhandel und Dienstleistun-

gen ab. Bei dem zentralen Versorgungsbereich der Innenstadt 

handelt es sich somit lediglich um einen Teil der durch ein hohes 

Maß an Nutzungsvielfalt geprägten Innenstadt. Die Innenstadt 

„als Ganzes“ übernimmt dabei über den Einzelhandel hinausge-

hende Funktionen wie öffentliche und private Dienstleistungen, 

Wohnen, Freizeit, Kultur und Erholung. 

Die Abgrenzung eines zentralen Versorgungsbereiches ist unter 

städtebaulichen und funktionalen Gesichtspunkten vorzunehmen. 

Dabei kann ein zentraler Versorgungsbereich über die Grenzen 

des innerstädtischen Geschäftsbereichs hinausgehen und muss 

nicht zwingend mit einer Kerngebietsausweisung (im Bebauungs-

plan) übereinstimmen. Wesentliche Abgrenzungskriterien sind: 

Funktionale Kriterien: Einzelhandelsdichte, Passantenfrequenz, 

Kundenorientierung der Anbieter (Autokunden, Fußgänger), Mul-

tifunktionalität (Dienstleistungen, Einzelhandel, Gastronomie). 

Städtebauliche Kriterien: Bebauungsstruktur, Gestaltung und Di-

mensionierung der Verkehrsstruktur, Barrieren (Straße, Bahnlinie 

etc.), Gestaltung öffentlicher Raum (Pflasterung, Begrünung etc.) 
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und Ladengestaltung/-präsentation. 

Zentrenrelevante  

Sortimente 

Zentrenrelevante Sortimente zeichnen sich durch Besucherfre-

quenzerzeugung, Integrationsfähigkeit, Einzelhandelszentralität, 

Kopplungsaffinität und Transportfähigkeit aus. Sie sind abzugren-

zen von nahversorgungsrelevanten und nicht zentrenrelevanten 

Sortimenten. Für den zentrenbezogenen Einzelhandel besitzen 

Warensortimente mit Zentrenrelevanz eine hohe Bedeutung, die 

mit zunehmender Sortimentsüberschneidung der an den nicht in-

tegrierten Standorten geführten Warensortimente geschwächt 

werden kann. Insbesondere Betriebe, die an dezentralen bzw. 

städtebaulich nicht integrierten Standorten angesiedelt werden, 

können durch das Angebot von zentrenrelevanten Sortimenten, 

d.h. durch Angebotsüberschneidungen bei gleichzeitig wesentlich 

günstigeren Wettbewerbsbedingungen (Standortvorteile u. a. 

aufgrund günstiger Miet- bzw. Grundstückspreise; geringen Be-

triebs- und Personalkosten, besserer (Pkw-) Erreichbarkeit; kos-

tenfreiem Parken), zu einem Bedeutungsverlust der Innenstädte 

und Stadtteilzentren beitragen. Die von zentrenrelevanten Sorti-

menten ausgehenden Gefährdungspotentiale für gewachsene 

Zentren sind zudem abhängig von der Größe und der zentralörtli-

chen Bedeutung der Kommune (z. B. kann der Lebensmittelein-

zelhandel in Grundzentren - angesichts der daraus resultierenden 

Kundenfrequenz, von denen auch Anbieter in anderen Branchen 

profitieren - durchaus zentrentragend sein). Im Hinblick auf die 

Verwendung von ortstypischen Sortimentslisten als räumliches 

Steuerungsinstrument (Bauleitplanung) zur Sicherung städtebauli-

cher Ziele ist eine einzelfallbezogene bzw. stadtspezifische Kon-

kretisierung notwendig (z. B. in Form von Positiv-, Negativlisten).  

 


